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Mehr als 250 Teilnehmer(innen), die
Mitte Mai 2009 in Potsdam zur Tagung
„Gesundheit fürs Leben“ zusammenka-
men, verlangten eine bessere medizini-
sche Versorgung für Menschen mit geis-
tiger oder mehrfacher Behinderung. Sie
verabschiedeten ein Papier mit 13 For-
derungen: 

„Menschen mit geistiger oder mehr-
facher Behinderung sind Teil unserer
Gesellschaft. Sie haben verschiedene
Fähigkeiten und Begabungen, aber
auch besondere Bedürfnisse.

Wenn Menschen mit geistiger oder
mehrfacher Behinderung krank werden,
finden sie nur schwer ausreichende
Hilfe. Es fehlen gut vorbereitete Kran-
kenhäuser, Ärztinnen und Ärzte, The-
rapeutinnen und Therapeuten sowie
Angehörige der Gesundheitsfachberufe.
Die betroffenen Patientinnen und
Patienten und ihre Familien sind damit
sehr unzufrieden und allein gelassen.

Die Konvention der Vereinten Natio-
nen über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen sichert dagegen einen
freien Zugang zu Gesundheitsleistun-
gen und ein selbstverständliches Recht
auf Gesundheit für alle Menschen mit
Behinderung zu. Seit der Unterzeich-
nung dieses internationalen Vertrages
gelten die Rechte auch in Deutschland.

Die Teilnehmer der Potsdamer Fach-
tagung ‚Gesundheit fürs Leben‘ fordern
daher:

> Eine gute Regelversorgung, die den
ganzen Menschen sieht, muss ausge-
baut werden und barrierefrei zugäng-
lich sein für alle Menschen mit geis-
tiger oder mehrfacher Behinderung.

> In der Gesundheitsversorgung müs-
sen der Übergang vom Jugend- ins
Erwachsenenalter und die Bedarfe
älterer Menschen mit geistiger oder
mehrfacher Behinderung besonders
berücksichtigt werden.

> Spezielle Zentren in der ambulanten
Versorgung erwachsener Menschen
mit geistiger oder mehrfacher Behin-
derung und spezialisierte Kranken-
häuser sind für die Unterstützung der
Regelversorgung und für besondere
Krankheitsbilder zwingend notwen-
dig. Ärzte unterschiedlicher Fachrich-
tungen, Therapeuten und andere
Gesundheitsfachberufe sollen dort
zusammenarbeiten.

> Eine Assistenz und Begleitung durch
pädagogische Fachleute oder andere
Unterstützer muss bei der ambulan-
ten wie stationären Gesundheitsver-
sorgung gewährleistet sein.

> Bei Menschen mit geistiger oder
mehrfacher Behinderung müssen
Besonderheiten für den Umfang der
Verordnungsfähigkeit von Medika-
menten, Heil- und Hilfsmitteln be-
rücksichtigt werden.

> Alle im Gesundheitsbereich Tätigen
sollen die notwendige Zeit für ihre
Patienten mit geistiger oder mehrfa-
cher Behinderung haben und leichte
Sprache verwenden.

> Gute medizinische Versorgung für
Menschen mit schwerster Mehrfach-
behinderung stellt eine besondere
Herausforderung dar. Hier braucht
es neue Wege, Rahmenbedingungen
und flexible Lösungen, die sich am
einzelnen Menschen orientieren.

> Angebote der Vorsorge und Reha-
bilitation für Menschen mit geistiger
oder mehrfacher Behinderung müs-
sen ausgebaut werden.

> Für einen erhöhten Aufwand und
Zeitbedarf bei Diagnostik und The-
rapie müssen Ärzte und Kranken-
häuser eine ausreichende Bezahlung
erhalten.

> Die besonderen Erkrankungsrisiken,
Krankheitsbilder und therapeuti-
schen Möglichkeiten von Menschen
mit geistiger oder mehrfacher Behin-
derung müssen in der medizinischen
Forschung verstärkt berücksichtigt
werden.

> Wissen über die Besonderheiten der
gesundheitlichen Situation von Men-
schen mit geistiger oder mehrfacher
Behinderung und ihre gesundheitli-
che Versorgung ist wichtig. Daher
muss es Bestandteil in der Aus-,
Fort- und Weiterbildung von Ärzten,
Therapeuten und Angehörigen der
Gesundheitsfachberufe sein, umge-
setzt in anerkannten Weiterbildungs-
programmen. Dies gilt auch für Mit-
arbeiter in der Behindertenhilfe.

> Lehrstühle für Medizin für Men-
schen mit geistiger oder mehrfacher
Behinderung müssen sowohl für die
wissenschaftliche Forschung als auch
für Ausbildung und Lehre eingerich-
tet werden.

> Es ist Aufgabe der Politik wie ande-
rer Verantwortungsträger im Gesund-

heitssystem, verlässliche Regelungen
für die medizinische Betreuung von
Menschen mit geistiger oder mehrfa-
cher Behinderung zu entwickeln.
Diese müssen der Konvention der
Vereinten Nationen über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen
entsprechen.“

Weitere Informationen
bei den Veranstalterinnen:

Bundesvereinigung Lebenshilfe für Men-
schen mit geistiger Behinderung e. V.

BAG Ärzte für Menschen mit geistiger
oder mehrfacher Behinderung e. V.

Unter www.gesundheitfuersleben.de fin-
det sich eine umfangreiche Dokumentation
zur Tagung

@

i

Fachtagung „Gesundheit fürs Leben“
verabschiedet Potsdamer Forderungen

Was passiert, wenn Menschen mit geis-
tiger Behinderung krank werden? Wie
fühlen sie sich? Wer behandelt sie wie
und wie läuft die Kommunikation zwi-
schen ihnen und den Ärzt(inn)en?
Haben sie bestimmte Krankheitsbilder
besonders häufig und brauchen sie eine
spezielle Behandlung?

Die Beiträge der Fachleute behandeln
strukturelle, gesundheitspolitische As-
pekte der medizinischen Versorgung von
Menschen mit geistiger Behinderung in
Deutschland und anderen europäi-
schen Ländern, und sie bringen Infor-
mationen zu häufigen Störungsbildern
und Krankheiten.

Die betroffenen Menschen schildern
als Experten ihrer Anliegen selbst ihre
Erfahrungen und definieren ihre Wün-
sche und Forderungen. 

Ihre Bestellung richten Sie bitte an:
Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen
mit geistiger Behinderung e. V.
Vertrieb
Raiffeisenstr. 18, 35043 Marburg,
Tel.: (0 64 21) 4 91-123; Fax: -623;
E-Mail: vertrieb@lebenshilfe.de

Anzeige

Aus dem
Lebenshilfe-Verlag

Eine behinderte
Medizin?!
Zur medizinischen Versorgung von Menschen
mit geistiger Behinderung
1. Auflage 2002, DIN A5, 320 Seiten,
ISBN: 978-3-88617-204-7;
Bestellnummer LBF 204; 15,– € [D]; 27.50 sFr.
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haben Menschen mit geistiger Behin-
derung heute ein Gefühl gesellschaftli-
cher Zugehörigkeit? Können sie ein
solches Gefühl überhaupt entwickeln
in einer Gesellschaft bzw. in einer
Schule, in der Konkurrenz und Segre-
gation so sehr dominieren? „Sich
zugehörig fühlen“ setzt Vertrauen in
soziale Beziehungen und ihre Verläss-
lichkeit voraus. Wenn ein Kind oder
ein Erwachsener mehrfach Bezie-
hungsabbrüche und Ausgrenzung im
privaten Raum (Familie und Freunde)
wie im öffentlichen Bereich (Kinder-
garten und Schule, Nachbarschaft …)
erlebt hat, wird die Person kaum ein
Gefühl der Zugehörigkeit in diesen
Feldern entwickeln können.

Was bedeutet Zugehörigkeit eigentlich?
Ein Soziogramm könnte hier helfen,
um verschiedene Gruppensituationen
grafisch darzustellen und die Stellung
einer Person innerhalb einer Gruppe
zu veranschaulichen. Möglicherweise
sieht sich eine Person in ihrer Gruppe
sozial am Rande stehend, sie empfin-
det ihre Position als von Ausgrenzung
bedroht, Verbindungen zu anderen
Personen werden eher selten und ober-
flächlich wahrgenommen. Im Gegen-
satz hierzu kann sich eine Person in
ihrer Gruppe „wie ein Fisch im Wasser“
fühlen, weil sie viele, intensive und
anerkennende Beziehungen zu den
anderen Gruppenmitgliedern hat. Die
beschriebenen Positionen werden zu
jeweils unterschiedlich intensiven
Gefühlen von Zugehörigkeit in der
Gruppe führen.

Wie schlagen sich Erfahrungen der
Benachteiligung oder Ausgrenzung bei
hiervon betroffenen Menschen nieder?
Ich erinnere mich gut an meine Grund-
schulzeit, als ein Klassenkamerad
verabschiedet wurde in die damals
sogenannte „Lernbehindertenschule“.
Es war eine peinliche Atmosphäre. Die
Lehrerin bemühte sich um verständ-
nisvolle und tröstende Worte. Sie
konnten jedoch nicht darüber hinweg-
täuschen, dass der Klassenkamerad
gescheitert war und er sich wegen sei-
nes Versagens schämte, wie auch die
anderen Kinder und die Lehrerin.
Gescheitert jedoch war nicht nur der

Liebe Leserin, lieber Leser,

besagte Schüler, sondern auch die
Pädagogik, denn ihre Aufgabe ist es
definitionsgemäß, alle Kinder in ihrem
Verantwortungsbereich (z. B. in der
einen für den Stadtteil zuständigen
Grundschule) zu fördern. Selektion
hat mit Pädagogik vom Ursprung her
rein gar nichts zu tun. Es ist zu hoffen,
dass der Junge im späteren Leben
soziale Netzwerke gefunden hat, die
ihm Halt und das Gefühl von Zuge-
hörigkeit gegeben haben – so wichtig
für eine gesunde, positive Entwicklung
von Kindern und Jugendlichen.

Viel wird in der Behindertenhilfe in
den letzten Jahren geschrieben und
diskutiert zum noch jungen Leitbild
der Inklusion. Die Bedeutung des aus
dem Angloamerikanischen kommen-
den Wortes „Inclusion“ kann mit
„unbedingter Zugehörigkeit“ um-
schrieben werden. Könnte demnach
realisierte Inklusion behinderter
Menschen das oben erwähnte Gefühl
gesellschaftlicher Zugehörigkeit eher
als nicht inklusive Lebensräume ver-
mitteln? Dies scheint zumindest nach
der Übersetzung des Begriffs möglich,
auch wenn es dazu bisher keine empi-
rischen Daten gibt. Inklusion wird
weiter mit „Nicht-Ausgrenzung“ um-
schrieben. Auch diese Beschreibung ist
einem Gefühl der Zugehörigkeit wahr-
scheinlich zuträglich.

Ein Gefühl der Zugehörigkeit kann
grundsätzlich in jeder Gruppe entste-
hen, auch wenn es eine „besondere
Gruppe“ ist, wie z. B. eine Klasse in
einer Förderschule oder eine Station
in einer Großeinrichtung. Ich erinnere
mich an meine Berufstätigkeit in
einem Psychiatrischen Krankenhaus.
Die Lebensbedingungen der Bewohner
waren höchst problematisch: Sie leb-
ten auf Stationen mit einer in vielerlei
Hinsicht homogenen Bewohnerschaft
(z. B. 28 schwer geistig behinderte
Männer). Und doch: Wenn wir nach
einer Woche als kleine Gruppe von
unserem Nordsee-Urlaub zurückka-
men, freuten sich die Reiseteilnehmer,

ULRICH NIEHOFF

Das Gefühl der Zugehörigkeit
in einer „Schule für alle“



„Kein Kind wird zurückgelassen!
Kein Kind wird beschämt!“
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wieder „zu Hause“ zu sein, in Wohn-
bedingungen, die der Leser/die Leserin
sehr wahrscheinlich deutlich ablehnen
würde. Offensichtlich sind Menschen
dazu in der Lage, auch allgemein als
problematisch empfundene Lebens-
bedingungen zu akzeptieren, sich an-
zupassen und das „Zuhause“ positiv
zu besetzen. Dieses Phänomen bedeu-
tet selbstredend nicht, dass man
schwierige Bedingungen so belassen
sollte. Zugehörigkeit kann also auch
in der „Besonderung“ empfunden wer-
den, aber – so die These – Zugehörig-
keit kann dann nur in dieser begrenzten
Gruppe, nicht in einem umfassenden,
ganzheitlich-gesellschaftlichen Sinne
empfunden werden. Ein Psychiatri-
sches Krankenhaus stellt als Lebensort
für behinderte Menschen eine Form
weitgehender gesellschaftlicher Aus-
grenzung dar.

Die Worte der Autorin Barbara V., einer
Frau mit Autismus, wirken in diesem
Zusammenhang beeindruckend, kom-
men sie doch unmittelbar aus Betrof-
fenensicht:

„Hungrige wesen sind wir, lechzen
immaginaer nach anerkennung, nach
wissen, nach sprache. ausdruck
unserer innenwelt wollen wir verlei-
hen. grenzenlos ist unser kampf, den
wir taeglich kaempfen, um ruhe zu
finden im gepeinigten wesen. felsen-
stark ist der wille, der uns ermuntert,
und kraft verleiht. gebrochen wird er,
dem erdboden gar gleichgemacht,
allzu oft dem niedergang ausgeliefert,
dem traenenlabyrint unterworfen,
dahinvegetierend, wie im fegefeuer
nach gerechtigkeit und gottes licht
rufend. Gastzerredet wir sind, ohne
immer mitreden zu duerfen.“1

Barbara V. wird sich wohl kaum in
ihrem Alltag zugehörig fühlen können.

Wenn es beispielhaft gelänge, Inklusion
in der Schule – also „eine Schule für
alle“ – mit individualisierten Curricula
für jedes Kind zu realisieren, so müss-
ten hier Schülerinnen und Schüler
keine „Angst“ mehr haben, dass sie sit-
zenbleiben oder auf die nächst „niedri-
gere“ Schulform verwiesen würden bis
hin zur „Förderschule Geistige Ent-
wicklung“. Das finnische Schulsystem,

ausgewiesen als wenig selektiv und
(trotzdem oder gerade deshalb!) sehr
erfolgreich, formuliert Ziele wie: „Kein
Kind wird zurückgelassen! Kein Kind
wird beschämt!“ Praktische Beispiele
schulischer Inklusion können über-
zeugen, beispielhaft nachlesbar in der
Mitgliederzeitschrift der Lebenshilfe
Wien „Mitmachen“. Zu den Themen
Inklusion (2/08) und Integration (3/08)
werden theoretische Texte und erfolg-
reiche praktische Beispiele anschaulich
gebündelt. Wenn die Rahmenbedin-
gungen in der Schule stimmen, so ist
dort zu lesen, müssen Kinder und
Jugendliche nicht an einer Behinderung
„leiden“. Inklusion geht davon aus,
dass die Gesellschaft aus ganz verschie-
denen Menschen besteht, Heterogeni-
tät also der Normalfall menschlichen
Lebens ist. In inklusiven Klassen ist
das Thema Behinderung also nur eine
Herausforderung unter vielen für die
Lehrkräfte. Man kann sich geschlecht-
lich, kulturell, sozial, ethnisch, vom
Alter, der Nation, von der körperlichen
Verfassung und Intelligenz usw. vonei-
nander unterscheiden. Kinder in inklu-
siven Schulen schätzen diese Hetero-
genität in der Regel positiv: ein unver-
zichtbarer Lernerfolg, ist doch Tole-
ranz und gewollte Heterogenität eine
Voraussetzung gelingender Inklusion
auch im Erwachsenenalter. Angeord-
net und/oder politisch „dekretiert“
kann Inklusion nicht gelingen. Aus
diesem Grund sind auch inklusive
Angebote im Kindesalter so wichtig! 

Die Zielsetzungen der finnischen
Schulen implizieren, dass Selektions-
prozesse beschämend sind für Kinder
und Jugendliche. In einem segregati-
ven Schulsystem wird Zugehörigkeit
zu einer bestimmten Schulform nur so
lange zugestanden, wie Bewährung
gelingt. Scheitern kann derart beschä-

mend wirken, dass Resignation, Apa-
thie und sogar Gewaltbereitschaft ent-
stehen. „Das einzige, was ich intensiv
in der Schule beigebracht bekommen
habe, war, dass ich ein Verlierer bin“,
dies schrieb Bastian B., der „Amok-
läufer von Emsdetten“, in einem
Abschiedsbrief auf seiner Homepage.
Am 20. November 2006 hatte der ehe-
malige Schüler der Geschwister-Scholl-
Realschule fünf Personen durch
Schüsse verletzt und danach sich
selbst getötet. Während seiner Schul-
zeit musste Bastian B. zwei Klassen

wiederholen, er hatte soziale Probleme
und wurde von Mitschülern gemobbt
(vgl. Spiegel Online vom 22.11.2006).

Nun wird sicher nicht jeder Schüler,
der Probleme hat und Klassen wieder-
holen muss, zum Amokläufer. Anders
herum kann kein Schulsystem – wie
immer es auch organisiert ist – garan-
tieren, die Entstehung individueller
Gewaltbereitschaft in jedem Fall aus-
zuschließen. Natürlich trägt der
Schüler Verantwortung für seine Tat.
Dringend müssen jedoch stets auch
die Begründungszusammenhänge einer
Tat gesehen werden, damit Wieder-
holungen möglichst ausgeschlossen
werden und Prophylaxen greifen kön-
nen. Schulische Selektion scheint bei
vorgenanntem Beispiel eine nicht
unwesentliche, negative Rolle gespielt
zu haben. 

Wie viel besser dagegen könnte eine
inklusive Schule einem jungen Men-
schen – auch wenn er gravierende
Probleme hat – vermitteln: „Du gehörst
selbstverständlich zu uns. Wir stehen
zu dir, auch wenn wir streiten. Wir
achten dich in deiner (Eigen-)Art“.
Eine solche Schule würde vermutlich
allen Kindern und Jugendlichen ein
Gefühl der Zugehörigkeit vermitteln
können: eine neue Qualität also in
einem nicht-selektiven Bildungs-
system, ein überzeugendes Argument
für Inklusion und möglicherweise
sogar ein innovativer Beitrag individu-
eller Gewaltprophylaxe.

In diesem Zusammenhang dürfen wir
Sie auf das neue Positionspapier der
Lebenshilfe zur inklusiven Schule auf-
merksam machen, das in diesem Heft
unter NEWS vorgestellt wird. Zudem
möchten wir Sie nach Frankfurt einla-
den zu unserer Fachtagung „Eine
Schule für alle!“ vom 12. bis 14. No-
vember 2009. Bitte besuchen Sie auch
unsere diesbezügliche Website:
www.inklusive-schule.de. Während
der Fachtagung wollen wir miteinan-
der ins Gespräch kommen zu den
Chancen und Risiken gemeinsamer
Beschulung aller Kinder: Wir sehen
(ehrlich gesagt) das Glas halb voll. Es
sollte möglichst voll werden. Helfen
Sie mit!

Ulrich Niehoff, Marburg

1 V., Barbara (2007): Freudigen guten tag,
liebe freunde. In: Bunter Vogel, Zeitschrift für
gestützte Kommunikation (12/2007), 4.
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Community Care wird seit Beginn des
21. Jahrhunderts auch in Deutschland
als neuer Ansatz für gemeinwesenori-
entierte Unterstützung in der Behinder-
tenhilfe diskutiert.2 Im Zentrum des
Community-Care-Ansatzes steht die
Verknüpfung einer an den Bedürf-
nissen und Wünschen der Menschen
mit Behinderungen ausgerichteten
individuellen Hilfeplanung mit dem
Ausbau eines lokalen, ineinander grei-
fenden Systems gemeinwesenbasierter
Unterstützung. Dieses Unterstützungs-
system wird durch eine auf sozialplane-
rischen Kriterien beruhenden örtlichen
Angebotsplanung mit dem Ziel gesteu-
ert und koordiniert, Menschen mit
einem Unterstützungsbedarf ein mög-
lichst selbstbestimmtes und eigenstän-
diges Leben in ihrer eigenen Wohnung
zu ermöglichen. Dabei soll auf institu-
tionalisierte Betreuung in Komplex-
einrichtungen verzichtet werden. An
Unterstützungsleistungen richtet sich
die Anforderung, nicht standardisiert,
sondern individualisiert erbracht zu
werden. Informeller Unterstützung wird
im Community-Care-Ansatz eine we-
sentliche Rolle zugedacht, soll sie doch
soweit wie möglich professionelle Hil-
fen überflüssig machen (vgl. Mencap
2001). Zudem verbindet sich mit Com-
munity Care ein Steuerungsmodell für
kommunale Sozial- und Gesundheits-
verwaltungen bzw. sozialpolitische Or-

gane, mit dem der Auf- und Ausbau
eines gemeinwesenorientierten Netz-
werkes von Hilfen gestaltet werden
kann. Dies ist sowohl in England als
auch in Schweden Bestandteil offiziel-
ler Behindertenpolitik (vgl. PRIEST-
LEY 1999; LERMAN 2000).

Der Ansatz von Community Care
rückt also den Menschen mit Unter-
stützungsbedarf ins Zentrum der Hil-
feerbringung. Dabei soll die Anbieter-
dominanz im Hilfesystem durch an den
Bedarfen und Wünschen von Men-
schen mit geistiger Behinderung ausge-
richtete Hilfearrangements ersetzt
werden (vgl. PRIESTLEY 1999, 42).
Community Care ist von der Grund-
annahme geprägt, „that institutions,
traditional services and entitlement to
welfare create a ‚dependency culture‘.
Community Care is about supporting
individual and family responsibility and
about consumer rights and choice“
(ØVRETVEIT 2000, 8). Gleichwohl
verbindet sich damit auch das Risiko,
dass sich staatliche Stellen ihrerseits
aus der Verantwortung, Unterstützungs-
leistungen zu ermöglichen bzw. bereit-
zustellen, zurückziehen, wie John
ØVRETVEIT (2000, 8) weiter ausführt:
„This philosophy is criticized by some
as justifying government with drawing
from meeting its traditional duties, as a
way of cutting expenditure on health
and social care, and off-loading respon-
sibilities on voluntary organizations
and relatives, usually women“ (siehe
ähnlich lautend auch MAAS 2006).
Der Community-Care-Ansatz schließt
professionelle Hilfe zwar nicht aus,
zielt aber auf „ein Gemeinwesen, das
sich, wo nötig, um seine Mitglieder und
ihren Beitrag zum Gemeinwesen küm-
mert“ (ebd., 153). Unterstützung soll
bezogen auf die Menschen als teilha-
bende Mitglieder der Gemeinde statt-

WISSENSCHAFT
UND FORSCHUNG

1 Der vorliegende Artikel basiert auf der 2008
im VS Verlag für Sozialwissenschaften veröf-
fentlichten Dissertationsschrift des Autors mit
dem Titel: „Community Care und Menschen mit
geistiger Behinderung. Gemeinwesenorientierte
Unterstützung in England, Schweden und
Deutschland.“

2 Vor allem der Kongress Community Care der
Evangelischen Stiftung Alsterdorf in Hamburg
im Jahr 2000 trägt wesentlich zur Diskussion
dieses Modells in Deutschland bei. In England
lässt sich der Begriff bis in die 1970er Jahre ver-
folgen, in den USA taucht der Begriff in den
1980er Jahren auf. In die internationale Diskus-
sion wird der Begriff in den 1980er Jahren durch
Nirje eingeführt (vgl. SCHABLON 2009, 41).

Gemeinwesenorientierung in England,
Schweden und Deutschland
Community Care als Ansatz für eine Neuausrichtung
in der Behindertenhilfe?1

LAURENZ ASELMEIER



Erstens kann nicht länger das Verständnis von der
allumfassenden Versorgung und Betreuung hand-
lungsleitend sein.

Zweitens reicht es nicht länger aus, als professionell
Tätige(r) in den Grenzen der eigenen Organisation zu
denken und zu handeln.

Im Zentrum von Community Care steht die
Verknüpfung einer an den Bedürfnissen der
Menschen mit Behinderungen ausgerichteten indivi-
duellen Hilfeplanung mit dem Ausbau eines lokalen
Systems gemeinwesenbasierter Unterstützung.
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finden und dort einsetzen, wo diese
Teilhabe aufgrund von Beeinträchtigun-
gen eingeschränkt ist (vgl. ebd., 162).

Die jüngste Definition von Commu-
nity Care im deutschsprachigen Raum
stammt von Kai-Uwe SCHABLON
(2009). Nach seiner Auffassung dient

Community Care sowohl „als philoso-
phisch-politisches Leitbild, aber auch
praktisch als Handlungsmodell“, wel-
ches „primär den Wechselbezug einer
Vielfaltsgemeinschaft innerhalb einer
Quartiernachbarschaft“ beschreibt.
„Menschen (mit geistiger Behinderung)
leben in der örtlichen Gesellschaft,
wohnen, arbeiten und erholen sich dort
und bekommen dabei von der örtlichen
Gesellschaft die benötigte Unter-
stützung“ (SCHABLON 2009, 295).
Weitere Eckpunkte sind für SCHAB-
LON eine Lebensqualität absichernde
und integrative Kristallisationspunkte
ermöglichende Subsidiarität staatlichen
Handelns bei einer „Reduzierung bzw.
Auflösung großer Institutionen“ und
einem „durch Interdependenzen gekenn-
zeichneten Leben in der Gemeinde“.
Gegenüber Menschen in marginalisier-
ten Positionen wird dabei seitens der
Bürger(innen) und professionellen Mit-
arbeiter(innen) eine Ethik der Achtsam-
keit, Anerkennung und Gerechtigkeit
vorausgesetzt (vgl. ebd.).

Nach Herbert WOHLHÜTER (2002,
2) verbirgt sich letztlich hinter dem
Community-Care-Ansatz kein grundle-
gend neues Konzept in der Behinderten-
hilfe, denn „Community Care schließt
all das ein, was unter den Zielbegrif-
fen von Normalisierung, gemeindena-
her Versorgung, Regionalisierung und
Deinstitutionalisierung bereits entwi-
ckelt wurde“.

Kritische Würdigung des Community-
Care-Ansatzes

Die Hauptargumentationslinie der Kri-
tik an Community Care setzt bei der
hohen Bedeutung informeller Unter-
stützung durch die örtlichen Nach-
barschaften an. Nicht zuletzt führt dies
zu der Befürchtung, dass denjenigen
Menschen mit geistiger Behinderung,
die aufgrund langjähriger Aufenthalte
in spezialisierten Einrichtungen nicht

det sich gerade mit dem gesellschaftli-
chen Modell, das Community Care
zugrunde liegt und das im Gegensatz zu
dem real existierenden Gesellschafts-
modell steht, denn „der Gesellschaft
fehle genau das, was gebraucht werde:
die Bereitschaft zu Care“ (ebd., 167). 

Michael TÜLLMANN (2006, 6) sieht
die Chancen einer entgegenkommen-
den und einbeziehenden Gesellschaft,
wie sie im Community-Care-Ansatz
angelegt ist, ebenfalls kritisch: „Dieses
mangelnde Interesse des Gemeinwe-
sens ist Ausdruck einer individualisier-
ten Gesellschaft, in der plurale Milieus
nebeneinander existieren. Ausgehend
von individuellen Interessenlagen wäh-

len die Bürger/innen Gleichgesinnte
und bilden mit ihnen diese Milieus, die
nicht an regionale Sozialräume gebun-
den sind. Bei dieser Wahl ergibt sich die
Frage nach den Chancen der
Menschen mit Behinderungen und
dem damit verbundenen Auftrag der
Gemeinwesen und Einrichtungen“.

Community Care kann also in erster
Linie nicht auf einen Abbau professio-
neller Hilfen zugunsten einer so nicht
vorhandenen Bereitschaft zur Unter-
stützung durch die Gesellschaft zielen,
sondern muss auf einen Umbau des
professionellen Hilfesystems setzen.

unterstützte Person, sondern auch
das Gemeinwesen mit all seinen
Einrichtungen und Menschen zum
Adressat professionellen Handelns
wird. Dabei wird es zur Aufgabe pro-
fessionell Tätiger, zwischen dem
Mensch mit Behinderung und mög-
lichen Kontaktpersonen im sozialen
Umfeld zu vermitteln und Wege zu
ebnen, die Teilhabe- und Selbstver-
wirklichungschancen im Gemein-
wesen eröffnen.

So erfordert Community Care von
Trägern und professionell Tätigen in
der Behindertenhilfe eine Haltungs-
änderung gegenüber den unterstützten
Menschen: „Sobald das Denken in der

über informelle nachbarschaftliche
Beziehungen verfügen oder nicht in der
Lage sind, dauerhaft Beziehungen ein-
zugehen, das Risiko droht, zu vereinsa-
men, zu verwahrlosen oder ausge-
schlossen zu werden (vgl. MAAS 2006,
165). Eine andere Schwierigkeit verbin-

Mit Community Care verbindet sich
somit ein Umdenken in Bezug auf die
Arbeitsweise in der klassischen Behin-
dertenhilfe. Dies erfordert ein vollstän-
dig neues professionelles Verständnis
für Träger der Behindertenhilfe und
ihre Mitarbeiter(innen), das in zwei
Richtungen weist:

> Erstens kann nicht länger das
Verständnis von der allumfassenden
Versorgung und Betreuung hand-
lungsleitend sein. Dennoch ist das
professionelle Verständnis von Mit-
arbeiter(innen) in der Behinderten-
hilfe nach wie vor häufig von ent-
sprechenden Konzepten geprägt.
Ungefragte Ersatzhandlungen und
stellvertretende Tätigkeiten durch
professionell Tätige, die dabei still-
schweigend davon ausgehen, im
Sinne der betreffenden Person zu
handeln und qua Professionalität zu
wissen, was für die betreffende Per-
son richtig ist, sind im Community-
Care-Ansatz ausgeschlossen.

> Zweitens reicht es nicht länger aus,
als professionell Tätige(r) in den
Grenzen der eigenen Organisation zu
denken und zu handeln. Wenn im
Community Care Ansatz die Qua-
lität der Unterstützungsleistung daran
zu messen ist, ob die Unterstützung
dazu beiträgt, dass Menschen mit
Behinderungen vermehrt am gesell-
schaftlichen Leben teilhaben, so be-
deutet dies, dass nicht mehr nur die



Im Umgang mit Menschen mit Behinderungen wird
offenbar, welche Formen sozialer Sicherung ein Staat
einer Bevölkerungsgruppe bietet, die sich in der Regel
nicht ausreichend über eigene Erwerbsarbeit selbst
absichern kann.
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Kategorie von Community Care die
Haltung von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern verändert, findet eine Rollen-
verschiebung statt vom fürsorgenden
Begleiter hin zum advokatorischen,
anwaltlichen Assistenten, der sich an
definierten sozialen Rechten des Be-
treuungsbedürftigen orientiert. Eine
solche Rollenverschiebung ist nicht im
System der stationären Heimfürsorge
angelegt“ (WOHLHÜTER 2002, 5).

Der Community-Care-Ansatz kann
sich dann als tragfähig für die Moder-
nisierung der Behindertenhilfe erwei-
sen, wenn darunter der Aufbau eines
stabilen Netzwerks gemeinwesenorien-
tierter professioneller Hilfen gefasst ist,

> welches Menschen mit geistiger Be-
hinderung individuell und bedarfs-
gerecht dabei unterstützt, so eigen-
ständig und selbstbestimmt wie
möglich in der eigenen Wohnung zu
leben, 

> welches Menschen mit geistiger Be-
hinderung dabei begleitet, Ressour-
cen im Gemeinwesen zu erschließen
und nutzen zu können,

> welches informelle Netzwerke auf-
bauen hilft und stützt und

> dessen Mitarbeiter(innen) eine Hal-
tung verinnerlichen, die durch anwalt-
schaftliche Assistenz bestimmt ist.

Die Verwendung des Begriffs Com-
munity Care bleibt dann wenig pro-
duktiv, wenn damit sozialromantische
Verklärungen eines sorgenden Gemein-
wesens verbunden sind oder insti-
tutionalisierte Routinen der einrich-
tungszentrierten Behindertenhilfe auf
gemeinwesenorientierte Unterstützung
übertragen werden.

Referenzpunkte für Ländervergleiche
in der Behindertenhilfe

Die Europäische Union strebt in ihrem
aktuellen Aktionsplan der Behinder-
tenpolitik für den Zeitraum bis 2010
eine Harmonisierung der Lebensver-
hältnisse für Menschen mit Behin-
derungen in Europa an. Inklusion,
Bürgerrechte, Chancengleichheit und
Selbstbestimmung werden dabei als
Ziele ausgegeben (vgl. Kommission der
Europäischen Gemeinschaften 2003),
die sich mit dem Community-Care-
Ansatz decken. Der EU-Aktionsplan
trifft in den Mitgliedsstaaten der Union
natürlich auf äußerst unterschiedliche
Ausgangslagen. Erforderlich ist also
eine vergleichende Analyse dieser Aus-
gangssituationen, denn dies „bietet die
Möglichkeit, Strategien für die Weiter-

entwicklung von Hilfesystemen zu ent-
wickeln, welche die Lebenssituation
von Menschen mit Behinderung und
ihren Familien verbessern können“
(ASELMEIER & WEINBACH 2004, 95).

Bislang gibt es allerdings nur wenige
systematische Analysen und Vergleiche
im Bereich der Behindertenhilfe. Da-
rüber hinaus liegt eine große Schwie-
rigkeit darin, einen Referenzrahmen für
vergleichende Untersuchungen zu fin-
den, der dazu beiträgt, ein Verständnis
dafür zu entwickeln, warum und in
welcher Weise bestimmte Entwicklun-
gen in verschiedenen Ländern stattge-
funden haben. Ein bloßes Gegenüber-
bzw. Nebeneinanderstellen trägt kaum
zur Klärung bei, warum Situationen in
der einen oder anderen Weise ausge-
prägt sind. Es ist unumgänglich, das
Verglichene zu einem übergeordneten
Vergleichsmerkmal in Beziehung zu
setzen und Gemeinsamkeiten oder
Unterschiede im Hinblick auf einen
bestimmten Gesichtspunkt zu untersu-
chen. Daneben sind übergeordnete
Kontextdimensionen und strukturelle
Umfelder des Vergleichsgegenstands zu
beachten, wie das wirtschaftliche, ge-
sellschaftliche und politische Umfeld
mit je anders ausgeprägten Bildungs-,
Gesundheits- und Sozialsystemen.

Vergleiche tragen zu einem besseren
Verständnis bei, wie die unterschiedli-
chen nationalen Hilfesysteme organisiert
sind und arbeiten, denn Referenz-
punkte außerhalb des eigenen kulturel-
len Rahmens helfen dabei, spezifische
Vorgehensweisen und Grundwerte
innerhalb eines nationalen oder loka-
len Kontexts zu analysieren (vgl. CAM-
BRIDGE & ERNST 2004, 6). Dabei
festgestellte Unterschiede können da-
raufhin untersucht werden, „ob sie
interessant und nachahmenswert sind
bzw. ob hier in Bezug auf einzelne
Probleme bereits Lösungsansätze be-
stehen, die über das hinausweisen, was
im eigenen Land existiert“ (SCHMID
2002, 27 f.). Aus diesem Grund weisen

Paul CAMBRIDGE & Anne ERNST
(2004, 6) darauf hin, dass die Qualität
von Unterstützungsangeboten nicht
durch den Versuch der Herstellung von
Harmonisierung entwickelt werden
kann, sondern durch die Berücksichti-

Wohlfahrtsstaatstyp, den konservativen
(korporatistischen) Wohlfahrtsstaatstyp
und den sozialdemokratischen Wohl-

gung kulturell angemessener Vorgehens-
weisen „with transferable lessons iden-
tified on the basis of exchange and
synergies in practice“. Demnach muss
das Ziel der Harmonisierung unterfüt-
tert werden, indem internationale Ko-
operationen verbessert und der Aus-
tausch „guter“ Praxisbeispiele erhöht
werden.

Einen Referenzrahmen für Verglei-
che in der Behindertenhilfe bietet vor
diesem Hintergrund die vergleichende
Wohlfahrtsstaatenforschung, denn die
Behindertenhilfe ist wie andere soziale
Leistungen auch „Bestandteil von
wohlfahrtsstaatlichen Systemen, die
jeweils unterschiedliche historische
Entwicklungen aufweisen, welche das
wohlfahrtsstaatliche Handeln bestim-
men“ (ASELMEIER & WEINBACH
2004, 95). Behindertenhilfe ist „in ihrer
Wirkung nur innerhalb des jeweiligen
wohlfahrtsstaatlichen Arrangements zu
verstehen (…). Das weite Spektrum
behindertenpolitischer Maßnahmen
und Rechte – unabhängig davon, ob es
in seiner Namensgebung den Titel
Behinderung führt – hat in der Kom-
bination mit der allgemeinen wohl-
fahrtsstaatlichen Politik intendierte und
unintendierte Folgen für die Lebens-
bedingungen behinderter Menschen“
(MASCHKE 2004, 406).

In der vergleichenden Wohlfahrts-
staatenforschung gilt das Standardwerk
„The Three Worlds of Welfare Capi-
talism“ (1990) des Dänischen So-
zialwissenschaftlers Gøsta ESPING-
ANDERSEN als Ausgangspunkt für
eine Vielzahl vergleichender wohlfahrts-
staatlicher Untersuchungen. ESPING-
ANDERSEN entwarf „eine Typologie
wohlfahrtsstaatlicher Regime, die auf
der Vorstellung aufbaut, dass Wohl-
fahrtsstaaten unterschiedliche sozial-
politische Muster entwickelt haben, die
durch die jeweiligen historischen Ent-
wicklungspfade geprägt sind“ (ASEL-
MEIER & WEINBACH 2004, 96).
Dabei identifiziert er den liberalen
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fahrtsstaatstyp als Typen westlicher
Wohlfahrtsstaatsregime (vgl. ESPING-
ANDERSEN 1990, 26 f.). Anhand die-
ser Typen sucht ESPING-ANDERSEN,
„die unterschiedlichen Strategien ein-
zelner Staaten hinsichtlich ihrer sozial-
politischen Aktivitäten“ (ASELMEIER
& WEINBACH 2004, 96) zu erklären.
Die Zuordnung eines Staates zu einem
der drei Wohlfahrtsstaatstypen ist im
Wesentlichen von den beiden Faktoren
des Grads der Dekommodifizierung
(Abkopplung sozialer Sicherheit vom
Arbeitsmarkt) und des Grads der Stra-
tifizierung (Einflussnahme des Staates
auf die Struktur und Schichtung der
Gesellschaft) abhängig.

Stand und Entwicklung des Behin-
dertenhilfesystems können paradigma-
tisch als Ausdruck des Umgangs eines
Staates mit marginalisierten Bevölke-
rungsgruppen, die auf Unterstützung
der Gemeinschaft angewiesen sind, ver-
standen werden. Anders ausgedrückt:
Im Umgang mit Menschen mit Behinde-
rungen wird offenbar, welche Formen
sozialer Sicherung ein Staat einer
Bevölkerungsgruppe bietet, die sich in
der Regel nicht ausreichend über eigene
Erwerbsarbeit selbst absichern kann.
Damit steht die Behindertenhilfe in di-
rektem Bezug zur Sozial- und Wohl-
fahrtspolitik eines Landes, welche
Untersuchungsgegenstand der verglei-
chenden Wohlfahrtsstaatenforschung
ist. Auch wenn die Arbeiten im Bereich
der vergleichenden Wohlfahrtsstaaten-
forschung Behindertenhilfesysteme nicht
direkt in den Blick nehmen, weil sie im
Kern Beschäftigungs- und daran gekop-
pelte soziale Sicherungssysteme fo-
kussieren, von denen Menschen mit
geistiger Behinderung größtenteils aus-
geschlossen sind, ist leichter nachzu-
vollziehen, welche Entwicklungen die
Behindertenhilfe in einem Land durch-
laufen hat, wenn eine Einordnung in
die generellen sozial- und wohlfahrts-
politischen Aktivitäten eines Landes
vorgenommen werden kann. Schließ-
lich sind die Gestaltungsmerkmale der
Behindertenhilfe Ergebnis der sozial-
und wohlfahrtspolitischen Orientie-
rung eines Landes.

Einordnung der Unterstützungs-
systeme für Menschen mit geistiger
Behinderung in England, Schweden
und Deutschland

Bezugnehmend auf die Grundzüge der
vergleichenden Wohlfahrtsstaatenfor-
schung nach ESPING-ANDERSEN
können die Behindertenhilfesysteme in
den drei Ländern England als Reprä-
sentant des liberalen, Schweden als Re-
präsentant des sozialdemokratischen
und Deutschland als Repräsentant des

konservativen Wohlfahrtsstaats wie
folgt gekennzeichnet werden:

Hervorstechendes Merkmal der Be-
hindertenhilfe in England sind Regu-
lierungstendenzen auf einem Behin-
dertenhilfemarkt im liberal geprägten
Wohlfahrtsstaat. Nach Jahren der
Deregulierung, der Einführung von
Marktmechanismen und dem Aufbau
eines freigewerblichen Anbietermarkts
sind in England zwar gerade im Feld
der Hilfen für Menschen mit geistiger
Behinderung seit Beginn des neuen
Jahrhunderts staatliche Aktivitäten be-
sonders zu verzeichnen, die die aktuel-
len behindertenpolitischen Leitlinien
der Inklusion, Chancengleichheit und
Selbstbestimmung zur Zielvorgabe
machen. Durch unterschiedliche Prio-
ritätensetzungen auf der kommunalen
Ebene und durch den liberalisierten,
unter monetären Gesichtpunkten agie-
renden Anbietermarkt ist die Wirkungs-
weise des staatlichen Steuerungswillens
jedoch begrenzt. Dies hat zur Folge,
dass nach wie vor in einigen Regionen
nur unzureichende Angebote vorhan-
den sind oder ortsferne, größere Ein-
richtungen finanziert werden, da diese
als kostengünstiger erachtet werden.
Die an den Kriterien des Marktes und
der Selbsthilfe orientierte Ausrichtung
des liberalen Wohlfahrtsstaates wird an
dieser Stelle besonders deutlich. Nur in
solchen Regionen, die die staatlichen
Handlungslinien aufgreifen, ist eine
verstärkte öffentliche Steuerung zu
verzeichnen. Dies führt zu erheblichen
regionalen Disparitäten in der Unter-
stützungslandschaft für Menschen
mit geistiger Behinderung (vgl. u. a.
PRIESTLEY 1999; CAMBRIDGE et al.
2002; BEADLE-BROWN et al. 2003;
GREIG 2005).

In Schweden basiert die Behinder-
tenhilfe auf dem Ziel der Bürger-
schaftlichkeit in einem sozialdemo-
kratisch geprägten Wohlfahrtsstaat:
Im Zentrum dieses Verständnisses steht
die Einbeziehung aller Bevölkerungs-
teile in eine solidarische Gesellschaft.
Menschen mit Behinderungen sind
inbegriffen und werden als gleichberech-
tigte Bürger(innen) betrachtet, die zur
Umsetzung ihres bürgerschaftlichen
Daseins gewisse Unterstützungsleistun-
gen benötigen. Der universalistischen
Ausrichtung des sozialdemokratischen
Wohlfahrtsstaats folgend werden Unter-
stützungsleistungen nicht in speziali-
sierten Sondereinrichtungen erbracht,
sondern innerhalb normaler gesell-
schaftlicher Bezüge, oftmals durch Ge-

meindedienste, die auch Bürger(inne)n
ohne Behinderungen zur Verfügung
stehen. Auch die maßgebliche behinde-
rungsspezifische Gesetzgebung der jün-
geren Zeit unterstreicht den sozialde-
mokratisch-bürgerschaftlichen Ansatz
durch das Recht auf persönliche Assis-
tenz im eigenen Umfeld und das Verbot
der wohnbezogenen Betreuung in grö-
ßeren Einrichtungen. Der das sozialde-
mokratische Regime kennzeichnende
Interventionsansatz führte in Schweden
zur Implementation eines weit reichen-
den kommunalen Planungsansatzes,
der darauf abzielt, die Belange und
Anforderungen von Menschen mit
Behinderungen in allen relevanten kom-
munalen Planungen und Aktivitäten zu
berücksichtigen (vgl. u. a. GUSTAVS-
SON 1997 und 2005; ERICSSON 2002
und 2004; GRUNEWALD 2004). 

Die Behindertenhilfe in Deutsch-
land ist bestimmt von einem Ver-
sorgungsdenken in einem konservativ
geprägten Wohlfahrtsstaat: Prägend ist
in der deutschen Behindertenhilfe die
außergewöhnliche Vorrangstellung der
Freien Wohlfahrtspflege, eine durch das
Subsidiaritätsprinzip gekennzeichnete
und auf die Rahmengesetzgebung be-
grenzte Kompetenz des Staats, die
Durchführungskompetenz der Länder
und Kommunen sowie ein hohes Maß
an Rechtssicherheit, soziale Unterstüt-
zung zu erhalten. Somit ist das System
der Behindertenhilfe in Deutschland
geprägt durch eine Verwaltungs- und
Einrichtungsorientierung, die durch die
konservative wohlfahrtsstaatliche Aus-
richtung Deutschlands determiniert ist
und die Unterstützung von Menschen
mit Behinderungen in der Tradition der
Armenfürsorge einem Sonderunterstüt-
zungssystem überantwortet, dass in
Spezialeinrichtungen Betreuungsleis-
tungen organisiert. Eine stärkere Orien-
tierung hin zu gemeinwesenbasierten
Unterstützungsleistungen scheint vor
allem durch Sparzwänge öffentlicher
Stellen bestimmt und nur einem klei-
nen Kreis von Menschen mit geringem
Unterstützungsbedarf vorbehalten zu
sein. Der Umbau des in die Krise gera-
tenen deutschen Sozialstaats findet
sich inzwischen auch in der Behin-
dertenhilfe wieder, indem das Feld
durch die Öffnung für neue Anbie-
terorganisationen liberalisiert und durch
Kürzungen staatlicher Leistungen be-
droht wird. Auch der stärkere Fokus
auf das Individuum und das Sondieren
individueller Lösungsansätze stehen
für liberale Tendenzen (vgl. u. a.
SCHÄDLER et al. 2003; THEUNIS-
SEN 2005; WANSING 2005; SCHÄD-
LER, ROHRMANN & SCHWARTE
2006).



Eine nicht konsequente politische Steuerung
und ein dominanter Anbietersektor hemmen
gemeinwesenorientierte Unterstützung.
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Im Grunde müssten die Leitlinien
des Perspektivenwechsels in der Be-
hindertenhilfe – von der Betreuung zur
Unterstützung – dazu führen, offene
Unterstützungsnetzwerke in den Ge-
meinwesen zu etablieren, nicht zuletzt
deshalb, da der Perspektivenwechsel
aktuell durch das UN-Übereinkommen
über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen international deutlich
gefördert wird (vgl. Vereinte Nationen
2006). Doch auch aufgrund der spezifi-
schen wohlfahrtsstaatlichen Grundhal-
tung eines Landes werden die Leitlinien
des Perspektivenwechsels unterschied-
lich gedeutet und verwendet. Am Bei-
spiel der Konsequenzen, welche aus
der Forderung nach uneingeschränkten
Bürgerrechten für Menschen mit geisti-
ger Behinderung abgeleitet werden,
kann diese Annahme näher bestimmt
werden:

kungen der Bürgerrechte verbunden,
weil sie überwiegend nicht in selbst
gewählten Bezügen erbracht wird.
Die rechtlichen Grundlagen und die
Angebotsstruktur sind nicht von den
Prinzipien der Etablierung von Bür-
gerrechten durchdrungen. Diese
Prinzipien werden rhetorisch eher
dazu bemüht, das trägerzentrierte
Versorgungssystem zu stützen oder
Kosteneinsparungen durchzusetzen.

In der vergleichenden Betrachtung
scheinen sich neben der wohlfahrts-
staatlichen Grundorientierung in erster
Linie also zwei Faktoren hemmend auf
den gemeinwesenorientierten Umbau
von Unterstützungssystemen und die
flächendeckende Etablierung des Com-
munity-Care-Ansatzes auszuwirken:

> eine zögerliche und nicht konse-
quente politische Steuerung sowie
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Zusammenfassend mündet dies in
der Annahme, dass eine dem Wohl-
fahrtssystem entsprechende Ausrich-
tung der Behindertenhilfe

> an der Gleichheit aller Bürger(in-
nen) wie in Schweden dazu führt,
dass aussondernde, dezentrale Ein-
richtungen geschlossen und ein ge-
meinwesenbasiertes Unterstützungs-
system aufgebaut wurde,

> an einer Rücknahme staatlicher
Verantwortung durch Deregulierung
bzw. Regulierung durch Marktmecha-
nismen wie in England zu einem
zersplitterten und fragmentierten,
marktgesteuerten Unterstützungs-
system führt, in dem Betroffene mit-
unter keine adäquaten Unterstüt-
zungsleistungen vorfinden oder ein
hohes Maß an Selbsthilfepotenzia-
len mitbringen müssen,

> am Grundgedanken der durch den
Staat an spezialisierte Trägerorganisa-
tionen delegierten, paternalistischen
Versorgung wie in Deutschland dazu
führt, dass Unterstützungsleistungen
außerhalb der normalen gesellschaft-
lichen Bezüge gelagert sind.

Damit stehen die Entwicklungspfade
der Unterstützungssysteme für Men-
schen mit geistiger Behinderung in
allen drei Ländern in engem Bezug zu
den jeweiligen wohlfahrtsstaatlichen
Grundausprägungen. 

> In Schweden steht das Verständnis
vom Staat im Vordergrund, dafür
verantwortlich zu sein, dass Men-
schen mit geistiger Behinderung Nut-
zen von ihren Bürgerrechten haben.
Es besteht ein Rechtsanspruch auf
Leben im Gemeinwesen und damit
auf Wahrung der Bürgerrechte. Poli-
tiken und Angebotsentwicklungen
des schwedischen Unterstützungs-
systems sind von diesen Prinzipien
getragen. 

> In England verknüpft sich mit dem
Ziel, Bürgerrechte zu etablieren,
kein Rechtsanspruch auf entspre-
chende Unterstützungsleistungen,
die Menschen mit geistiger Behin-
derung in der Wahrnehmung ihrer
Bürgerrechte unterstützen. Der Sta-
tus als Bürger(in) verknüpft sich
vielmehr mit der liberalen Vorstel-
lung des selbstverantwortlichen und
sich selbst helfenden Individuums.
Aktuelle staatliche Politiken sind in
ihrer Rhetorik zwar von dem Prinzip
durchdrungen, Bürgerrechte mit ad-
äquater Unterstützung zu etablieren,
aber die Umsetzung auf der konkre-
ten Ebene folgt dem nur bedingt.

> Auch in Deutschland sollen Bürger-
rechte grundsätzlich uneingeschränkt
für Menschen mit geistiger Behin-
derung gelten. Die Umsetzung von
Unterstützungsleistungen ist oftmals
jedoch mit erheblichen Beschrän-

> ein dominanter und machtvoller An-
bietersektor.

Auch wenn die Rhetorik des Per-
spektivenwechsels sowohl in England
als auch in Deutschland einen hohen
Stellenwert in offiziellen Veröffent-
lichungen besitzt, scheint in beiden
Ländern das eigentliche Ziel darin zu
bestehen, auf eine möglichst kosten-
günstige Unterstützung für Menschen
mit geistiger Behinderung hinzuarbei-
ten. Grundsätzlich ausgeprägter als in
England und Deutschland ist in Schwe-
den die Bereitschaft, für den sozialen
Sektor erhebliche staatliche Mittel zur
Verfügung zu stellen. In Schweden ist
die Entwicklung des Unterstützungs-
systems für Menschen mit geistiger
Behinderung so verlaufen, dass die
Bedingungen für einen gemeinwesen-
orientierten Ansatz im Sinne von
Community Care gegeben sind.

Fazit

In den hier beispielhaft vorgestellten
Ländern England, Schweden und
Deutschland stoßen die Leitlinien des
Perspektivenwechsels auf über Jahr-
zehnte gewachsene Strukturen, die
durch sozial- und wohlfahrtspolitische
Grundauffassungen determiniert sind
und sich nicht beliebig aufbrechen las-
sen. Der Umgang mit Fragen des So-
zialen und der Wohlfahrt in einem
Land bestimmt im erheblichen Maße
die Implementationsmöglichkeiten der
Perspektive gemeinwesenorientierter
Unterstützung.

In diesem Spannungsfeld befindet
sich auch die Implementation eines
neuen Ansatzes wie dem des Commu-
nity-Care-Modells – so dieser Begriff
denn als Synonym für gemeinwesenori-
entierte Unterstützung Verwendung
finden soll. Einen neuen Ansatz zu
adaptieren, ohne die vorhandenen
Rahmenbedingungen zu berücksichti-
gen, kann nicht gelingen, einseitig die
Potenziale von Selbst- und informeller
Hilfe überzubetonen und professionel-
le Hilfe auf ein gerade noch gangbares
Mindestmaß zu reduzieren, ebenso
wenig. Die Weiterentwicklung von
Unterstützungsleistungen für Men-
schen mit geistiger Behinderung kann
nicht in dem Sinne geschehen, ethische
und wertebasierte Vorstellungen, wie
sie in einer „Kultur der Achtsamkeit“
(SEIFERT 2007, 11) angelegt sind – näm-
lich dafür Sorge zu tragen, dass margi-
nalisierte Menschen gute Lebensbedin-
gungen vorfinden können –, zugunsten
von Unterstützungsleistungen in Form
von Sparmodellen zu vernachlässigen.
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Die Vorgabe „A bad home is better than
a good institution“ kann nicht hand-
lungsleitend sein. Die Behindertenhilfe
muss sich mit der Zielsetzung „Anytime
a home has to be better than a good
institution“ weiterentwickeln. Zu folgen
ist also vielmehr der von Eva Feder
KITTAY geforderten öffentlichen „Care
Ethic“, „in der sowohl Fürsorge als
auch Gerechtigkeit umgestaltet werden
können. Solche veränderten Vorstel-
lungen spiegeln sich in den Vorkehrun-
gen, die eine gerechte Gesellschaft
braucht, um Fürsorge leisten zu kön-
nen, und die Fürsorgebeziehungen be-
nötigen, um gerecht sein zu können“
(KITTAY 2004, 77).

Dieser Vorstellung folgend liegt eine
hohe Anforderung an Unterstützungs-
leistungen im Sinne von Community
Care darin, 

1. verlässlich, bedarfsgerecht und per-
sonenzentriert zu sein, 

2. zudem auf eine Sensibilisierung der
Gesellschaft für die Belange der
Menschen hinzuwirken, die als geis-
tig behindert bezeichnet werden, 

3. Ressourcen im Gemeinwesen zu
erschließen sowie 

4. zugleich auf eine allumfassende
Verantwortlichkeit zu verzichten
und sich dort zurückzunehmen, wo
andere Formen der Unterstützung
vorhanden bzw. möglich sind.

Werden Hilfen für Menschen mit
geistiger Behinderung in diesem Sinne
weiterentwickelt, so kann der Perspek-
tive der Selbstbestimmung, Chancen-
gleichheit, Bürgerrechte und Teilhabe
Rechnung getragen werden.
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KURZFASSUNG

Die Auseinandersetzung mit wohlfahrts-
staatlichen Gestaltungskriterien trägt
wesentlich zum Verständnis unterschiedli-
cher Entwicklungsstände von Unter-
stützungsleistungen für Menschen mit
Behinderungen bei. Der Entwicklungs-
grad gemeinwesenorientierter Unterstüt-
zung steht in engem Zusammenhang mit
den historisch begründeten Grundzügen
der jeweiligen Sozial- und Wohlfahrts-
politik. Am Beispiel der Länder England,
Schweden und Deutschland, die verschie-
dene Wohlfahrtsstaatstypen repräsentie-

@

i

ren, wird dieser Zusammenhang im vor-
liegenden Beitrag verdeutlicht. Dabei
wird der international diskutierte Com-
munity-Care-Ansatz gewissermaßen als
verbindender Vergleichsgegenstand ver-
wendet. Gelingende gemeinwesenorien-
tierte Unterstützung im Sinne dieses
Ansatzes hängt wesentlich von einer kon-
sequenten politischen Steuerung und
einem nicht zu dominanten Anbieter-
sektor ab.

ABSTRACT

Community Care in England, Sweden
and Germany. Calling for a Change
of Course of the Social Welfare State?
Discussing the organisation of the wel-
fare state in general considerably con-
tributes to understanding the different
types of support for people with disabili-
ties. The developmental stage of commu-
nity care is closely linked to the historical-
ly based features of social and welfare
policy. The above article illustrates this
context by taking England, Sweden and
Germany as examples. These countries
represent different kinds of welfare
states. The internationally discussed
approach of community care is used as
the linking subject of comparison. A suc-
cessful community-based care primarily
depends on consistent governance and a
not too dominant service sector.
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Ich gehe ich in meinem Beitrag der
Frage nach, welchen Stellenwert Selbst-
bestimmung und Fürsorge in der
Lebensgestaltung von Menschen mit
besonderen Bedarfen haben. Im Mittel-
punkt meiner Überlegungen stehen
Menschen, die nicht für sich selbst
sprechen können, die ihre Befind-
lichkeiten, ihre Bedürfnisse, Wünsche
und Interessen auf jeweils eigene Weise
äußern, die von der Umwelt nicht
immer verstanden wird. Konkret: Men-
schen, die in der Praxis „schwerst

mehrfachbehindert“, oft auch „schwer
geistig behindert“, genannt werden. In
meinen Ausführungen werde ich sie als
„Menschen mit schweren Behinderun-
gen“ bezeichnen.

„Fürsorge“ – ein nicht mehr zeit-
gemäßer Begriff

In den letzten 15 Jahren hat die
Behindertenhilfe einen Paradigmen-
wechsel vollzogen. Der Kern der
Veränderungen wird häufig in Gegen-
satzpaaren beschrieben, z. B.: Der
Betreute ist nicht mehr Objekt von

Fürsorge, sondern Akteur im Kontext
seiner Lebensplanung und Alltagsge-
staltung, der selbst weiß, was er will
und was ihm gut tut. Er ist nicht mehr
Empfänger von Hilfen, sondern Nutzer
von Dienstleistungen – mit Anspruch
auf eine fachlichen Standards entspre-
chende Qualität der Angebote. 

Im fachlichen Diskurs ist der Begriff
„Fürsorge“ also nicht mehr zeitgemäß.
Er wird meist gleich gesetzt mit Be-
vormundung (Heiner KEUPP spricht
von „fürsorglicher Belagerung“) oder
mit Fremdbestimmung i. S. „Wir wis-
sen am besten, was gut für Dich ist!“.
Fürsorge hat in diesem Verständnis
nichts mit einer Begegnung auf Augen-
höhe zu tun, hat den Geschmack von
wohlmeinender Überbehütung, ist
nicht vereinbar mit Empowerment. 

Andreas LOB-HÜDEPOHL, katho-
lischer Theologe, gibt dementspre-
chend zu bedenken, dass es zwar zur
Grundverfassung der Menschen ge-
hört, einander in Fürsorge und Ver-
antwortung zu begegnen, dass aber
diese gleichsam naturwüchsige Fürsor-
ge gerade in asymmetrischen Bezie-
hungen und damit gerade gegenüber
Menschen mit besonderem Unterstüt-
zungsbedarf nicht selten eine Gestalt
annimmt, die den Behüteten überver-
sorgt, ihn einengt, die ihn gelegentlich
sogar aus der Verantwortung für seine

Selbstbestimmung und Fürsorge
im Hinblick auf Menschen mit
besonderen Bedarfen1

MONIKA SEIFERT

1 Schriftliche Fassung eines Vortrags anlässlich
des Ethikforums der Stiftung kreuznacher dia-
konie „Selbstbestimmung + Fürsorge = Weg zur
Inklusion?!“ am 1. Oktober 2008 in Bad
Kreuznach.
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eigene Lebensführung herausdrängt:
„Solche überbehütende Fürsorge ver-
folgt möglicherweise hehre Motive,
deaktiviert aber die noch vorfindlichen
Eigenressourcen des Hilfeempfängers,
des Patienten, des Menschen mit
Behinderungen oder auch seiner
Familienangehörigen. Damit stehen sie
diametral gegenüber den menschen-
rechtlichen Ansprüchen auf eine mög-
lichst selbstständige und eigenverant-
wortliche Lebensführung, also auf
Autonomie im eigentlichen Sinne“
(LOB-HÜDEPOHL 2007, 170).

Auch der Begriff „Betreuung“ ist im
Zeichen der Leitidee Selbstbestimmung
in Verruf geraten. Die Selbsthilfever-
einigung „Mensch zuerst“ Netzwerk
People First Deutschland e. V.2, in der
sich Menschen mit Lernschwierig-
keiten (wie sie sich selbst nennen)
gemeinsam engagieren, stellt klar, wel-
che Art professioneller Begleitung sie
sich wünscht: „Statt der Betreuung ist
uns eine Unterstützung lieber. Doch
das sind nur die Worte, wie sieht nun
das richtige Leben aus. Da merken wir
leider immer noch viel zu oft, dass wir
wirklich von oben herunter ‚betreut’
werden, anstatt dass man sich Ge-
danken darüber macht, was wir wollen
und was wir brauchen. Wir möchten,
dass wir dabei unterstützt werden,
unser Leben so selbstbestimmt wie
möglich zu leben und Assistenz dabei
bekommen, wo wir Hilfe brauchen. Die
Entscheidungen, wie wir leben und was
wir wollen, möchten wir aber weitest-
gehend selbst treffen“ (Stefan GÖTH-
LING, Vortrag an der Humboldt-
Universität zu Berlin, 02.12.2005).3

Gilt das auch für Menschen mit
schweren Behinderungen? Ist das Er-
möglichen von Selbstbestimmung auch
in der Alltagsbegleitung dieser Men-
schen oberstes Handlungsprinzip? Oder
gibt es andere Bedürfnisse, die einen
gleichen Stellenwert haben? 

Ein Mitarbeiter in einer Gruppe mit
schwer behinderten Bewohner(innen)
äußert auf die Frage, was er in der
Betreuung für wichtig hält, dass die
Bewohner sich wohl fühlen, dass sich
auch die Mitarbeiter hier wohl fühlen
können, dass die Gruppe eine Art
zweites Zuhause darstellt. In der Arbeit
dürfe das Herz nicht vergessen werden,
alles laufe über Liebe, Zuneigung und
Beziehung zu den Bewohnern. Für ihn
sei die Arbeit hier ein Geben und
Nehmen. Er arbeite nicht nur für die
Bewohner, sondern erhalte auch etwas
von ihnen zurück (vgl. SEIFERT et al.
2001, 308).

In dieser Antwort schwingen Ebenen
mit, die es in meinen anfangs genann-
ten Aussagen zum Auftrag der Behin-
dertenhilfe nicht gibt: Da war die Rede
vom „Nutzer von Dienstleistungen“,
vom „Anspruch auf Qualität von Leis-
tungen“, von Selbstbestimmung und
von Assistenz zur Unterstützung eines
selbstbestimmten Lebens. In der
Aussage des Mitarbeiters wird hingegen
von einem zweiten Zuhause, vom
Wohlfühlen auf beiden Seiten gespro-
chen, von Zuwendung und Beziehung,
von einem Geben und Nehmen. Ist es
das, was Menschen mit schwerer
Behinderung – auch – brauchen? Wie
verträgt sich diese Beschreibung einer
wechselseitigen Beziehung mit dem
Assistenz-Ansatz, der in den letzten
Jahren das professionelle Selbst-
verständnis in der Arbeit mit Menschen
mit Behinderung wesentlich bestimmt?

Assistenz – ein geeigneter Begriff?

Spätestens seit dem großen Kongress
der Bundesvereinigung Lebenshilfe in
Duisburg Mitte der 1990er Jahre gilt
Selbstbestimmung auch in der Arbeit
mit Menschen, die als geistig behin-
dert bezeichnet werden, als zentrale
Leitidee. Das Verhältnis zwischen hil-
febedürftigen Menschen und professio-
nellen Helfern wurde neu bestimmt:
Assistenz ist nunmehr Grundprinzip
der Arbeit. Menschen mit Behinderung
werden zu „Menschen mit Assistenz-
bedarf“, Betreuer zu „Assistenten“. Die
Rollenverteilung ist klar: Der Assis-
tenzgeber orientiert sich an den Wün-
schen und Interessen des Assistenz-
nehmers. Damit ist die Basis für eine
weitgehend selbstbestimmte Lebens-
führung gelegt. 

Assistenz – ein unzureichender Ansatz
In der Arbeit mit Menschen mit schwe-
ren Behinderungen ist m. E. der Begriff
Unterstützung besser geeignet als
„Assistenz“, denn es geht hier nicht
nur um Dienstleistungen, die – den
Weisungen des Assistenznehmers ent-
sprechend – individuelle Beeinträch-
tigungen kompensieren. Es geht
wesentlich darum, die persönliche
Entwicklung anzuregen und Gelegen-
heiten zu bieten zur Erweiterung der
individuellen Fähigkeiten, z. B. im Be-
reich der Kommunikation, damit Selbst-
bestimmung praktiziert werden kann. 

In diesem Kontext bedeutet Päda-
gogik, Möglichkeiten zu schaffen, um
die individuellen Bedürfnisse zu erken-
nen und die eigenen Kräfte, Fähig-
keiten und Ressourcen zu entdecken,
den Alltag selbst zu gestalten, um
Kontrolle über das eigene Leben zu
erreichen. Das ist die Philosophie von

Empowerment. Schwer behinderte
Menschen, die ihr Leben nicht selbst
organisieren und die dazu notwendige
Unterstützung selbst einfordern kön-
nen, die ihre Bedürfnisse, Wünsche und
Interessen meist nonverbal über eigene
Ausdrucksweisen mitteilen, diese Men-
schen erschließen sich Chancen zu
selbstbestimmtem Handeln vor allem
in elementaren Bereichen, z. B. durch
Wahl- und Entscheidungsmöglichkei-
ten in alltäglichen Zusammenhängen.

Anders als im Assistenzmodell, das
die Rolle des Assistenznehmers mit der
Kompetenz verknüpft, die eigenen
Wünsche artikulieren zu können
(„Regiekompetenz“), grenzt der hier
knapp umrissene Ansatz einer Ermög-
lichungspädagogik niemanden aus. 

Assistenz – ein ausgrenzendes Modell
In eine ähnliche Richtung argumentiert
Georg FEUSER (2004). Das Assis-
tenzmodell, so seine Kritik, schaffe
durch die (historisch verständliche)
Abwehr von Pädagogisierung und
Therapeutisierung des Alltags eine
„neue Normalität“, die nur für assis-
tenztaugliche behinderte Menschen
nutzbar sei und den sog. „harten Kern“
erneut ausgrenze. 

Aus systemischer Sicht ist das von
außen als „pathologisch“ bewertete
Handeln dieser Menschen, z. B. schwe-
re Selbstverletzungen, Ausdruck ge-
störter Austauschprozesse zwischen
Individuum und Umwelt und unter den
jeweils gegebenen isolierenden Bedin-
gungen subjektiv sinnvoll. Da die
Betroffenen sich aus der hochgradigen
Isolation nicht selbst befreien können,
sind – so FEUSER – pädagogisch-thera-
peutische Maßnahmen zur Wiederher-
stellung der Austauschbeziehungen
unabdingbar. Es müsse versucht wer-
den, den „Dialog“ aufzunehmen, zu
kooperieren, und zwar „in einem Ver-
hältnis von Assistenz und Anwalt-
schaft!“ (ebd., 76).

Assistenz und Anwaltschaft – ein
Begriffspaar, das auf den ersten Blick
widersprüchlich erscheint, aber in
Bezug auf Menschen mit schweren
Behinderungen den Weg zu mehr
Selbstbestimmung eröffnen kann. Ad-
vokatorisches Handeln ist im Ver-
ständnis von FEUSER kein stellvertre-
tendes Handeln im Falle fehlender
Selbstbestimmungskompetenzen, son-
dern „ein Handeln, das Menschen
Möglichkeiten schaffen soll, alternativ
handeln zu können, ohne zu bestim-
men, wie sie zukünftig zu handeln
haben, wenn sie dazu befähigt sind“
(ebd., 80). In diesem Sinn ist advokato-
risches Handeln mit auf Selbstbe-
stimmung und Autonomie angelegter
Assistenz vereinbar.
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2 www.people1.de

3 www.kobinet-nachrichten.org (vom 02.12.2005)



Wir argumentieren anders, je nachdem, ob wir den
Menschen mit schwerer Behinderung als gleichwerti-
ge(n) Bürger(in) oder als Pflegefall wahrnehmen.
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Nach Norbert STÖRMER (2004, 11)
kann der Begriff Anwaltschaft im über-
tragenen Sinne als Fürsprache bzw.
Parteinahme übersetzt werden. Für-
sprache heißt konkret: „für einen ande-
ren sprechen“, weil dieser nicht selbst
für sich sprechen kann oder weil ihm
nicht der Raum dafür gegeben wird.
Fürsprache könne jedoch schnell in
Bevormundung umschlagen. Demgegen-
über habe die Parteinahme eine ganz
andere Dimension: „Partei ergreifen für
Personen bzw. eine Sache kann ich
dort, wo – aus welchen Gründen auch

immer – ganz bestimmte Dinge sonst
nicht zur Sprache kommen würden.
Eine Parteinahme setzt aber immer
eine Positionierung voraus, denn nur
vor dem Hintergrund einer derartigen
Positionierung kann eine Parteinahme
erfolgen“ (ebd., 12). Damit ist das
Menschenbild gemeint, das wir vom
schwer behinderten Menschen haben.
Wir argumentieren anders, je nachdem,
ob wir ihn als gleichwertigen und
gleichberechtigten Bürger der Gesell-
schaft oder als Pflegefall wahrnehmen.

Assistenz – ein neuer sozialer Raum
Auch ZIEMEN & KÖCK (2007) befas-
sen sich mit der Gefahr einer Ein-
teilung behinderter Menschen in sol-
che, die assistenzfähig sind, und solche,
die es nicht sind. Sie machen darauf
aufmerksam, dass Kompetenzen nicht
zwangsläufig als Eigenschaften oder
Fähigkeiten des Assistenznehmers zu
verstehen sind, sondern Zuständig-
keiten bezeichnen und damit das
Verhältnis der miteinander kooperie-
renden Personen umreißen. Notwen-
dige Fähigkeiten können im Prozess
der Interaktion gewonnen werden.
Voraussetzung sei, Vertrauen in die
Möglichkeiten und Entwicklungen des
behinderten Menschen zu haben und
zugleich Bedingungen zu schaffen, evtl.
verschüttete Kompetenzen aufspüren
zu können.

Es geht somit um ein spezifisches
soziales Verhältnis, um einen „sozialen
Raum“, dessen Strukturen nicht vorge-
geben, sondern jeweils neu zu entwi-
ckeln sind: „Assistenz bedeutet für jede
der beteiligten Personen die Bereit-

Assistenz ist nach diesem Verständ-
nis also viel mehr als ein Dienst-
leistungskonstrukt mit klarer Rollen-
und Aufgabenverteilung. Es geht darum,
sich auf eine dialogische Beziehung
einzulassen, die Raum bietet, die
Befindlichkeiten, Wahrnehmungen und
Bedürfnisse des schwer behinderten
Menschen zu entschlüsseln, zu akzep-
tieren und darauf zu reagieren. Wenn
der Dialog nicht gelingt, bleiben Macht-
strukturen unverändert und pädagogi-
sches Handeln läuft Gefahr, sich unre-
flektiert auf die Anwendung von
Techniken zu reduzieren, die die indi-
viduellen Bedürfnisse des Einzelnen
negieren (vgl. ebd.).

Die Norm der Unabhängigkeit –
eine Fiktion

Kern der Gestaltung des sozialen Raums
ist die Passung zwischen den individu-
ellen Bedürfnissen von Menschen mit
schwerer Behinderung und der Unter-
stützung, die man ihnen gewährt. Mit
genau dieser Frage beschäftigt sich die
amerikanische Philosophin Eva Feder
KITTAY (Professorin für Philosophie
an der State University in New York).
Sie ist selbst Mutter einer schwer mehr-
fach behinderten erwachsenen Tochter,
die ohne Assistenz nichts für sich selbst
tun kann. In Bezug auf kognitive Fähig-
keiten gilt sie als „schwer bis hochgradig
zurückgeblieben“.

Eva KITTAY vertritt die These, dass
die Norm der Unabhängigkeit, an der
sich das Assistenzmodell der Selbst-
bestimmt-Leben-Bewegung orientiert,
für Menschen mit schweren Behin-
derungen eine Fiktion ist. Sie kritisiert,
dass innerhalb dieser Philosophie die
Tätigkeit von Assistenten ausschließ-
lich als Instrument zur Erlangung der

schaft, sich auf einen Entwicklungs-
prozess einzulassen. Jede(r) bringt
Erfahrungen aus der eigenen Lebens-
geschichte, den eigenen Fähigkeiten,
aber auch Grenzen ein. Alle Akteure
gehen ein Verhältnis ein, in dem Be-
deutungsvolles, weniger Bedeutungs-
volles oder Unwichtiges erst definiert
werden muss. Regeln und Grenzen
werden immer wieder ausgehandelt; in
diesem neu entstandenen sozialen
Raum ist die Bereitschaft aller notwen-
dig, im dauernden Wechselspiel vonei-
nander zu lernen“ (ebd., 90).

Unabhängigkeit eines behinderten
Menschen gesehen wird. Vor diesem
Hintergrund werden Abhängigkeitsbe-
ziehungen zu einer anderen Person fast
zwangsläufig als bedauerlich bewertet,
die – soweit möglich – zu vermeiden
seien (vgl. KITTAY 2004). 

Um diesem Denken entgegenzuwir-
ken, das an der Wirklichkeit schwerst
behinderter Menschen, die nicht für
sich selbst sprechen können, vorbei
geht, plädiert KITTAY dafür, den Tat-
bestand der Abhängigkeit (der im
Diskurs um Selbstbestimmung meist
mit Fremdbestimmung assoziiert wird)
zu entstigmatisieren und als eine wert-
neutrale Eigenschaft der menschlichen
Gegebenheit zu interpretieren. Jeder ist
in verschiedenen Phasen seines Lebens
auf die Fürsorge anderer angewiesen
(z. B. als Kind, in Zeiten von Krankheit
und im Alter) – ein Sachverhalt, auf
den im Übrigen Martin Hahn in seiner
Definition von Behinderung als ein
„Mehr an Abhängigkeit“ schon vor
mehr als 25 Jahren hingewiesen hat.

Nach diesen Überlegungen geht es
in der Arbeit mit Menschen mit schwe-
ren Behinderungen nicht nur um größt-
mögliche Unabhängigkeit und Selbst-
bestimmung, sondern um die Qualität
der Gestaltung der Beziehung in Ab-
hängigkeitsverhältnissen. Wenn die
Gestaltung der Beziehung gelingt, kann
Abhängigkeit anders als in bisherigen
Deutungen sogar zum Gegensatz von
Isolation werden (vgl. ebd.) – eine
These, die möglicherweise kontroverse
Diskussionen hervorruft. 

Um Fehlentwicklungen zu vermei-
den, ist – so KITTAY – ein ethischer
Rahmen notwendig, der

> Personen in ihrer Beziehung zu
anderen in den Mittelpunkt stellt,

> Ungleichheiten in Situationen und
Macht anerkennt, 

> Entwicklungen entgegenwirkt, in
denen Ungleichheiten zu Dominanz
und Missbrauch einerseits und zu
Paternalismus andererseits führen,

> Anleitungen gibt für die Gestaltung
von Beziehungen zwischen Men-
schen mit unterschiedlichen Be-
darfen an Unterstützung und unter-
schiedlichen Bezugspersonen (z. B.
Familienmitglieder, Assistenten, me-
dizinisches Personal).

Impulse dazu kann die sogenannte
Care-Ethik geben, die im Rahmen der
englischsprachigen feministischen Ethik
entwickelt wurde. 
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Kultur der Achtsamkeit
Eine Vertreterin der Care-Ethik ist
Elisabeth CONRADI. Auch sie befasst
sich mit Abhängigkeitsverhältnissen in
Interaktionsbeziehungen, die allerdings
nicht explizit auf Menschen mit schwe-
rer Behinderung bezogen sind. Grund-
prinzip der von ihr vertretenen „Ethik
der Achtsamkeit“ ist, Menschen ach-
tungsvoll zu begegnen, die sich in
ihren Fähigkeiten, ihren Kompetenzen
und im Hinblick auf ihre Autonomie
von anderen unterscheiden (vgl. CON-
RADI 2001). Damit ist das Konzept für
die Arbeit mit Menschen mit schweren
Behinderungen in besonderer Weise
geeignet. Man kann auf der Basis dieses
Ansatzes darauf verzichten, fiktive An-
nahmen zu unterstellen, z. B. dass Be-
ziehungsverhältnisse zwischen Men-
schen mit besonderen Bedarfen und
ihren Bezugspersonen symmetrisch
seien („auf Augenhöhe“). 

Im Zentrum der Ethik der Achtsam-
keit steht der mehrdimensionale Begriff
Care, für den es in der deutschen Spra-
che keine eindeutige Entsprechung gibt. 

> „Care“ ist nicht identisch mit dem
uns geläufigen Begriff Pflege, auch
nicht mit dem modernen Pflegever-
ständnis (das u. a. Selbstbestimmung,
Hilfe zur Selbsthilfe, Kommunika-
tion und Teilhabe impliziert).

> Manchmal wird Care als Sorge über-
setzt, z. B. von Klaus Dörner im Zu-
sammenhang mit Community Care. 

> Andere übersetzen Care mit dem
Begriff Fürsorge, obwohl Care nicht
mit unserem gängigen Verständnis
von Fürsorge gleichzusetzen ist. 

CONRADI (2001, 13 f.) beschreibt
die Bedeutung des Care-Begriffs folgen-
dermaßen: „Der deutschen Sprache
fehlt ein Wort, das den Gesichtspunkt
der Zuwendung mit interaktiven As-
pekten vereint und einer gemeinsamen
Gestaltung der Praxis durch die daran
beteiligten Menschen Ausdruck ver-
leiht. Erforderlich ist ein Begriff, der
teils vom Individuum, teils von den
Interaktionen zwischen Individuen her
gedacht wird: Jene Person, die sich
einer anderen zuwendet, und diese, der
die Aufmerksamkeit gilt, sind im Pro-
zess der Zuwendung aufeinander bezo-
gen. Zwar mag die Initiative von einem
Individuum ausgehen; spätestens im
Prozess der Zuwendung entsteht jedoch
die gemeinsame Praxis Care.“

hungen entstehen. Die Interaktionen
können auch nonverbal sein, sind
meist mit körperlichen Berührungen
verbunden und zeichnen sich dadurch
aus, dass Fühlen, Denken und Handeln
miteinander verwoben sind. Die
Bezogenheit muss allerdings ständig
aktiv entwickelt werden, Beziehungen
entstehen nicht von allein. 

Die Theorie von CONRADI ermög-
licht eine kritische Betrachtung von
Machtverhältnissen in Interaktionen
und das Erkennen des Veränderungs-
bedarfs. Ich möchte dies an Beispielen
verdeutlichen, die auf die Arbeit mit
Menschen mit schweren Behinderun-
gen übertragen werden können:

> In der Gestaltung von Beziehungen
in Abhängigkeitsverhältnissen gibt
es Machtdifferenzen, die – so CON-
RADI – nicht zwangsläufig zu Be-
vormundung und Unterordnung
führen. Dementsprechend ist Abhän-
gigkeit nicht gleichbedeutend mit
Ohnmacht. Dennoch ist von einer
Dynamik der Macht auszugehen
(vgl. ebd., 179), die beobachtet wer-
den muss. Das heißt, eine ethische
Analyse der Praxis muss hierar-
chische Verhältnisse zwischen den
Beteiligten in den Blick nehmen, die
im Einzelfall in Gewalt münden
können. Andererseits können sich

Im Care-Prozess wird deutlich, was
Menschen verbindet: Das Gemeinsame
liegt nicht in der Fähigkeit, autonom zu
sein, sondern in der grundlegenden
Angewiesenheit von Menschen. Damit
unterscheidet sich die Ethik der Acht-
samkeit wesentlich von anderen ethi-
schen Ansätzen, die den Menschen als
reines Vernunftwesen sehen. CONRA-
DI schafft damit eine Basis für die
Debatte um die Gleichwertigkeit und
Gleichberechtigung sowie um den
Lebenswert von Menschen mit schwe-
ren Behinderungen. Die allen gemein-
same grundlegende Angewiesenheit ist
zugleich das Fundament für Inklusion. 

Kern einer Kultur der Achtsamkeit
ist also, dass der Mensch in seiner
Bezogenheit auf andere gesehen wird,
nicht allein als „Subjekt“, das abge-
grenzt gegen andere existiert. Care
bezeichnet von daher menschliche
Interaktionen, in deren Verlauf Bezie-

in asymmetrischen Beziehungen
auch Empowerment-Prozesse voll-
ziehen, auf beiden Seiten. Im Von-
einander-Lernen können Unter-
schiede bestehen bleiben; sie sind
oftmals ein Gewinn.

> Ein weiterer wichtiger Aspekt der
Analyse von Interaktionen ist das
Wohlergehen aller Beteiligten. Das
heißt: Menschen, die für andere sor-
gen, sollen auch sich selbst und ihre
eigenen Bedürfnisse wahrnehmen.
Die Sorge für andere und die Selbst-
sorge gehören zusammen. Selbstsorge
kann Burn-out-Gefährdungen ent-
gegenwirken. 

> Bedeutsam ist auch, dass Interak-
tionen nicht als singuläre Angele-
genheit zwischen Personen gesehen
werden, sondern in ihrer Wech-
selwirkung mit gesellschaftlichen
Strukturen, Machtverhältnisse und
Einstellungen, die kritisch zu hinter-
fragen sind.

Für die Analyse der Lebenswirklich-
keit von Menschen mit schweren
Behinderungen erscheinen vor allem
folgende Aspekte von Belang:

> die Einschätzung der Qualität von
Interaktionen, auf der Basis grundle-
gender Kategorien wie Wertschät-
zung, dialogischer Beziehung und
professioneller Kompetenz,

> die Betrachtung der Auswirkungen der
Asymmetrie auf Machtverhältnisse.

Die Fokussierung auf diese beiden
Aspekte ist darin begründet, dass Men-
schen mit schweren Behinderungen in
hohem Maß gefährdet sind, eine Miss-
achtung ihrer Bedürfnisse zu erleben:
„Zum einen steigen mit der Schwere
der Behinderung und den mit ihr ver-
bundenen Beeinträchtigungen und
Einschränkungen die Abhängigkeiten
von Menschen. Zum anderen geht ein
Übermaß an Abhängigkeit häufig mit
asymmetrischen Beziehungen einher
und bringt ein erhöhtes Risiko mit sich,
durch die Verletzung von Ansprüchen
in Machtmissbrauch und Gewalt zu
münden.“ (DEDERICH 2007, 139)

Diese Erkenntnis spielte in der
Kölner Lebensqualität-Studie, die ich
vor einigen Jahren in Wohneinrichtun-
gen der Behindertenhilfe und Pflege-
heimen in Nordrhein-Westfalen durch-
geführt habe, eine wichtige Rolle (vgl.
SEIFERT et al. 2001). Die Ergebnisse
der Studie belegen, dass dieser Perso-
nenkreis nach wie vor in qualitativ sehr
unterschiedlichen Wirklichkeiten lebt,
die zwischen den beiden Polen Teil-
habe und Ausschluss angesiedelt sind: 

> zwischen Subjektorientierung und
Verobjektivierung

125



Das Ausbalancieren der zu Grunde liegenden
Asymmetrie gehört zu den wichtigsten Aspekten der
professionellen Beziehung.

WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG Teilhabe 3/2009, Jg. 48
Selbstbestimmung und Fürsorge im Hinblick auf Menschen mit besonderen Bedarfen

> zwischen dialogischer Beziehung
und Isolation

> zwischen Achtung individueller Wün-
sche und Machtmissbrauch

Bedingungsfaktoren für die unter-
schiedlichen Wirklichkeiten sind einer-
seits strukturelle Bedingungen vor Ort,
die das Eingehen auf die Individualität
erschweren, andererseits Erfahrungen,
Qualifikation, Einstellungen und
Persönlichkeit der Mitarbeitenden. 

Beziehung der Verantwortung
Die Gefahr des Machtmissbrauchs in
Abhängigkeitsverhältnissen verweist
darauf, dass in der Arbeit mit Men-
schen mit schweren Behinderungen
mehr gefordert ist als fachliche Kom-
petenz. Menschen, die nicht für sich
selber sprechen können, brauchen
Menschen, die Partei für sie nehmen,
die für ihre Belange Verantwortung
übernehmen. 

FORNEFELD (in SEIFERT et al.
2001, 44) bezeichnet das Verhältnis
zwischen dem schwer behinderten
Menschen und seinem professionellen
Helfer in Anlehnung an Levinas als
„Beziehung der Verantwortung“. Ver-
antwortung als ethischer Wert sei
Voraussetzung für ein Handeln mit
dem behinderten Menschen und nicht
für ein Handeln an ihm. Sie ist geprägt
durch eine grundsätzliche Anerkennung
der Fähigkeiten jedes Menschen, wie
sie z. B. im Modell der „Capabilities“
der amerikanischen Philosophin Martha
NUSSBAUM beschrieben sind. Die
von NUSSBAUM (1999) auf der Basis
eines interkulturellen Vergleichs zu-
sammengestellten fähigkeitsbezogenen
„Möglichkeiten“ eines Menschen um-
fassen all das, was jemand zu einem
„guten Leben“ braucht. 

Verantwortung übernehmen bedeu-
tet nicht im Sinne einer falsch verstan-
denen Fürsorge selbst zu entscheiden,
was für den hilfebedürftigen Menschen
gut ist. Es geht um eine anwaltschaftli-
che Verantwortung, die immer die
Interessen des behinderten Menschen
im Blick hat. In diesem Sinne ist Über-
nahme von Verantwortung in der Care-
Ethik eingebettet in einen mehrstufigen
Prozess, der von der Wahrnehmung der
subjektiven Bedürfnisse ausgeht (atten-
tiveness), den Handlungsbedarf er-

332 f.) präzisiert dessen Tätigkeit:
„Annehmen der Unterstützung, Sich-
Einlassen auf den helfenden Kontakt –
explizite oder implizite Reaktionen zei-
gen, ob die Hilfe geglückt ist, und er-
möglichen es beiden, helfender Person
wie Hilfeempfänger/in, Grenzen zu sig-
nalisieren. Es ist die in dieser Phase
stattfindende ‚Resonanz’ auf die Hilfe,
die eine Chance zum Ausbalancieren
der Interaktion zwischen Ungleichen
darstellt“. Das Ausbalancieren der zu
Grunde liegenden Asymmetrie gehört
zu den wichtigsten Aspekten der pro-
fessionellen Beziehung.

Die Qualität der Interaktion mit
schwer behinderten Menschen wird
jedoch nicht nur durch fachliche Kom-
petenz sondern auch von den Ein-
stellungen oder Haltungen der mit
ihnen in Beziehung tretenden Men-
schen geprägt: 

> Schauen wir zuerst auf das Abwei-
chende von der Norm oder erken-
nen wir das Gemeinsame von Men-
schen mit und ohne Behinderung?

> Erkennen wir in unserem Gegen-
über die Entwicklungspotenziale
oder eher die Beeinträchtigungen?

> Erhalten wir uns den offenen Blick
für die Individualität des Einzelnen
oder begnügen wir uns mit Zu-
schreibungen, die von Dritten vorge-
nommen wurden?

kennt und Verantwortung für die Um-
setzung übernimmt (responsibility), die
notwendige Unterstützung im Kontext
der zur Verfügung stehenden sozialen
und materiellen Ressourcen einleitet
(competence) und schließlich die An-
gemessenheit der geleisteten Unter-
stützung anhand der Reaktionen des
behinderten Menschen reflektiert (re-
sponsiveness). 

Trotz des grundsätzlich asymmetri-
schen Verhältnisses zwischen den
Beteiligten kommen in diesem Prozess
jeweils unterschiedliche Subjekt-Sub-
jekt-Konstellationen zum Tragen (vgl.
GROSSKURTH 2006). Während in
den ersten beiden Phasen die unter-
stützende Person aktiv ist, treten in der
dritten Phase beide miteinander in
Kontakt, begegnen sich in der Inter-
aktion. In der vierten Phase liegt der
aktive Part beim behinderten Men-
schen. Ruth GROSSKURTH (2006,

> Geben wir uns zufrieden mit speku-
lativen Deutungen aktueller Verhal-
tensweisen oder begeben wir uns auf
die Suche nach lebensgeschichtlich
prägenden Erlebnissen?

> Interpretieren wir herausfordendes
Verhalten als störend oder als sub-
jektiv sinnvoll unter den jeweils
gegebenen Bedingungen?

> Betrachten wir den Menschen in sei-
ner Lebenswelt oder sind wir auf die
persönlichen Eigenheiten fixiert?

> Sehen wir die gegenwärtigen Le-
bensbedingungen dieses Personen-
kreises als gegeben oder entwickeln
wir einen kritischen Blick für not-
wendige Veränderungen?

Die Reflexion der Haltung, die unser
Handeln bewegt oder begleitet, sollte
unabhängig von der jeweiligen Funk-
tion und dem jeweiligen Verantwor-
tungsbereich integraler Bestandteil von
Qualitätsentwicklung sein. 

Auf dem Weg zur Inklusion

An dieser Stelle möchte ich (sozusagen
als Quintessenz des bisher Gesagten)
einige Thesen aufstellen, die – mit Blick
auf Menschen mit besonderen Bedar-
fen – auf dem Weg zur Inklusion zu
berücksichtigen sind:

1. Selbstbestimmung, die an der Norm
der Unabhängigkeit orientiert ist,
grenzt Menschen mit schweren
Behinderungen aus.

2. Leben in Abhängigkeitsverhältnissen
schließt Selbstbestimmung nicht aus.

3. Leben in Abhängigkeitsverhältnissen
kann Isolation entgegenwirken.

4. Leben in Abhängigkeitsverhältnissen
birgt die Gefahr von Machtmiss-
brauch. 

5. Asymmetrische Beziehungen erfor-
dern eine ethische Verantwortung.

6. Inklusion muss die komplexen Be-
dürfnisse, die spezifischen Unterstüt-
zungsbedarfe und die Gefährdungen
von Menschen in Abhängigkeitsver-
hältnissen mitdenken.

Es ist deutlich geworden, dass so-
wohl das Selbstbestimmungsprinzip als
auch die Orientierung am Prinzip der
sozialen Verbundenheit wichtige Dimen-
sionen der lebenslangen Begleitung
von Menschen mit schweren Behinde-
rungen in allen Lebensbereichen sind.
Beide Dimensionen ermöglichen Teil-
habe! Sie decken aber nur einen Teil
dessen ab, was Menschen zur Erfüllung
ihrer komplexen Bedürfnisse brauchen.
Was fehlt, ist eine übergreifende
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Zielperspektive, die beides integriert,
aber noch weitere Aspekte impliziert.
Diesen Anspruch erfüllt das Konzept
Lebensqualität, das international als
Schlüsselkonzept für die Planung und
Evaluation von Dienstleistungen für
Menschen mit Behinderung gilt. 

Lebensqualität ist ein umfassendes
Konzept, das objektive Lebensbedin-
gungen und subjektives Wohlbefinden
integriert – unter besonderer Berück-
sichtigung der persönlichen Werte und
Ziele.

> Die objektive Einschätzung der
Lebensbedingungen basiert auf
Standards der Behindertenhilfe, die
sich an den aktuellen fachlichen
Leitideen und den Rechten behin-
derter Menschen orientieren. Sie
beziehen sich auf personale, struktu-
relle und institutionelle Aspekte.

> Das subjektive Wohlbefinden bemisst
sich an der Erfüllung individueller
Bedürfnisse und findet in Zufrieden-
heit ihren Niederschlag.

Als Kerndimensionen von Lebensquali-
tät gelten (vgl. SCHALOCK 2002): 

> Emotionales Wohlbefinden

> Zwischenmenschliche Beziehungen

> Materielles Wohlbefinden (= materiell
bedingtes Wohlbefinden)

> Persönliche Entwicklung

> Physisches Wohlbefinden

> Selbstbestimmung

> Soziale Inklusion

> Rechte

Alle Bereiche stehen miteinander in
Wechselwirkung und müssen für den
Einzelnen jeweils mit Inhalten gefüllt
werden, die seinen individuellen Be-
dürfnissen entsprechen. Die Umsetzung
wird bei Menschen mit schweren Be-
hinderungen oftmals anders aussehen
als bei denen mit geringeren Beein-
trächtigungen. 

Für die Beurteilung der individuel-
len Lebensqualität ist die subjektive
Zufriedenheit von zentraler Bedeutung,
denn nur die betroffene Person selbst
kann sagen, wie sie ihre Lebenssitua-
tion erlebt und was sie für ein „gutes
Leben“ braucht. Bei schwer behinder-
ten Menschen, die sich nur ansatzweise
oder gar nicht über Sprache mitteilen
können, müssen zur Ermittlung ihrer
Zufriedenheit andere Wege gesucht
werden, z. B. durch Beobachtung ihres
Ausdrucksverhaltens in alltäglichen
Situationen.

Wenn wir die acht Dimensionen be-
trachten, so taucht zwar der Begriff
Selbstbestimmung auf, der Begriff

Fürsorge fehlt. Dennoch kann fürsorg-
liches Handeln im Sinne von Zuwen-
dung, die vom Betroffenen nicht als
Bevormundung, sondern als angenehm
erlebt wird, in mehreren Dimensionen
enthalten sein, z. B.:

> durch Veränderung der Liegeposition
eines Menschen mit schwerer Be-
hinderung, damit er/sie sich körper-
lich wohler fühlt – ohne dass der
Wunsch signalisiert wurde (physi-
sches Wohlbefinden),

> durch Ermöglichen von Begegnung/
Berührung mit einem Menschen,
den die Person mag – ohne dass das
Bedürfnis deutlich signalisiert wurde
(zwischenmenschliche Beziehungen).

Besonderes Augenmerk möchte ich
auf den Aspekt Inklusion legen. Nach
dem Verständnis der UN-Konvention
über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen gehören Autonomie
und soziale Inklusion unauflöslich zu-
sammen; ihre „wechselseitige Verwie-
senheit“ macht deutlich, dass Auto-
nomie auf ein selbstbestimmtes Leben
in sozialen Bezügen zielt (vgl. BIELE-
FELDT 2006). Ähnlich bezeichnet der
Deutsche Verein (2007) in seinen
Empfehlungen zur Weiterentwicklung
zentraler Strukturen in der Einglie-
derungshilfe die heutige Stellung
behinderter Menschen in unserer
Gesellschaft als „Subjekte der Teil-
habe“ (nicht mehr „Objekte der Für-
sorge“). In dieser Bezeichnung sind die
Eigenständigkeit einer Person und das
Eingebundensein in Lebenssituatio-
nen und Lebensbereiche miteinander
verknüpft. 

Damit ist die Zielperspektive des SGB
IX, Selbstbestimmung und Teilhabe,
umrissen – eine Zielsetzung, die selbst-
verständlich auch für Menschen mit
schweren Behinderungen gilt. Die
Umsetzung vollzieht sich auf verschie-
denen Ebenen: in der persönlichen
Beziehung zu anderen Menschen und
in der Gestaltung des Alltags, in subjek-
tiv bedeutsamen Lebensbereichen, in
der Teilhabe an der Gemeinschaft und
am Leben in der Gemeinde im Sinne
von „being part of the community“,
d. h., nicht nur gemeindeintegriert zu
wohnen, sondern Teil der Gemeinde zu
sein. Das ist der Kern von Inklusion. 

Unter der Zielperspektive Inklusion
ergibt sich als Konsequenz für die
Arbeit mit Menschen mit schwerer
Behinderung, stärker als bisher den
Sozialraum in den Blick zu nehmen. Es
reicht nicht aus, Wohnmöglichkeiten
inmitten der Gemeinde zu schaffen. Es
reicht nicht aus, individuumbezogen

Unterstützung zur Bewältigung des
Alltags und emotional Sicherheit und
Geborgenheit zu geben. Von Anfang an
sind flankierend Kontakte im sozialen
Nahraum – in der Gemeinde oder im
Stadtteil, im Wohnquartier, im Kiez –
zu knüpfen und persönliche Netzwerke
zu entwickeln, um die gleichberechtig-
te Zugehörigkeit zum Gemeinwesen
bewusst zu machen. 

Mitarbeitenden von Einrichtungen
und Diensten kommt auf dem Weg in
die Gemeinde eine Schlüsselrolle zu.
Sie müssen ihre Aufgabenfelder erwei-
tern und sich Kompetenzen aneignen,
die Inklusionsprozesse unterstützen
können. Bislang stand der schwer
behinderte Bewohner bzw. die Be-
wohnerin selbst im Mittelpunkt:
sein/ihr Wohlbefinden, die Förderung
der Fähigkeiten und der zwischen-
menschlichen Beziehungen sowie der
Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten –
all dies waren und sind große
Herausforderungen bei der Gestaltung
des Alltags. Dabei wird aber oftmals
übersehen, dass schwer behinderte
Menschen nicht nur Bewohner(innen)
einer Einrichtung sind mit Anspruch
auf eine qualitätsvolle Begleitung und
Betreuung, sondern in erster Linie
Bürger(innen) der Gesellschaft, die bei
der Wahrnehmung dieser Rolle beson-
derer Unterstützung bedürfen. 

Ein Schritt in Richtung Inklusion ist,
wenn Menschen mit Behinderungen in
sozialen Rollen wahrgenommen werden,
die die Gemeinsamkeit von Menschen
mit ohne Behinderung dokumentieren,
z. B. als Kunde im Supermarkt oder im
Restaurant. Im unmittelbaren Kontakt
werden die Beteiligten für die Belange
behinderter Menschen sensibilisiert
und entwickeln Bereitschaft, sie zu
integrieren. Dafür gibt es inzwischen
viele Beispiele (vgl. SEIFERT 2006).

Zu den wesentlichen Aufgaben der
Mitarbeitenden gehört es darum, Brü-
cken zu bauen zu Nachbarn und ande-
ren Leuten im Umfeld, damit das Leben
von Menschen mit schweren Behin-
derungen in der Gemeinde gelingt. Das
Care-Konzept der Ethik der Achtsam-
keit erfährt hier eine Ausweitung, die
allerdings im Einzelnen noch zu disku-
tieren ist: Community Care (siehe dazu
den Beitrag von ASELMEIER in die-
sem Heft).

Abschließend möchte ich den Bogen
zur Eingangsfrage meines Beitrags
schlagen: zum Stellenwert von Selbst-
bestimmung und Fürsorge in der
Lebensgestaltung von Menschen mit
spezifischen Unterstützungsbedarfen.
Beides hat seinen Platz – vorausgesetzt,
dass der Begriff Fürsorge nicht paterna-
listisch im Sinne von „Sorgen für
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jemanden“ verstanden wird, sondern
als Auftrag im Sinne von „dafür Sorge
tragen, dass jemand eine gute Lebens-
qualität hat“. Professionelles Handeln
mit dem Ziel einer guten Lebens-
qualität hat, wie ich gezeigt habe, meh-
rere Ebenen im Blick. Für Menschen
mit schweren Behinderungen ist die
Qualität der unmittelbaren Nahbezie-
hungen von existenzieller Bedeutung.
Sie steht in engem Zusammenhang mit
der Haltung derer, die sie auf ihrem
Lebensweg begleiten, und findet ihren
Niederschlag in alltäglichen Begegnun-
gen – freundlich oder eher ablehnend,
Entwicklung anregend oder routiniert,
die Persönlichkeit des Einzelnen ach-
tend oder ihn bevormundend, auf seine
Bedürfnisse eingehend oder sie miss-
achtend, sich auf einen Dialog mit
ihnen einlassend oder sie durch
Sprachlosigkeit isolierend.

Georg FEUSER (1995) hat in Ab-
wandlung eines Zitats von Buber das
Wesentliche auf den Punkt gebracht:
„Der Mensch wird zu dem ICH, dessen
DU ich ihm bin!“

Die Autorin:

Prof. Dr. Monika Seifert

Katholische Hochschule für
Sozialwesen Berlin,
Köpenicker Allee 39–57, 10318 Berlin

seifert@khsb-berlin.de
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Der Beitrag geht der Frage nach, welchen
Stellenwert Selbstbestimmung und Für-
sorge in der Lebensgestaltung von Men-
schen mit schweren Behinderungen
haben, die nicht für sich selbst sprechen
können. Eine kritische Betrachtung des
Assistenzmodells zeigt, dass der Ansatz
für die Arbeit mit dem genannten Perso-
nenkreis nicht geeignet ist, weil er Aus-
grenzungstendenzen verstärkt. Präferiert
wird ein professionelles Verhältnis, das
anwaltschaftlich geprägt ist, Raum für
Dialog und Entwicklung lässt und Macht-
strukturen aufbricht. In Anlehnung an die
Care-Ethik wird ein Verständnis der
Beziehungsgestaltung in Abhängigkeits-
verhältnissen dargestellt, das Ungleich-
heiten anerkennt und Machtmissbrauch
und Paternalismus entgegenwirkt.
Deutlich wird, dass sowohl das Selbstbe-
stimmungsprinzip als auch die Orientie-
rung am Prinzip der sozialen Verbunden-
heit wichtige Dimensionen der lebenslan-
gen Begleitung von Menschen mit
schweren Behinderungen in allen Lebens-
bereichen sind. 

@

i

ABSTRACT

Self-determination and Care in View
of People with Special Support
Requirements. The above article dis-
cusses what significance self-determina-
tion and care have in the daily life of
people with severe and multiple disabili-
ties who are not able to speak for them-
selves. A critical consideration of the
assistance model shows that this ap-
proach is not suitable for the work with
the people mentioned, since it reinforces
the tendency of exclusion. More prefer-
able here is a professional relationship in
the sense of advocacy, which gives room
for dialogue and development and
brakes existing power structures. Based
on care ethics a concept for dealing with
asymmetry and dependency is described
that recognises inequalities and counter-
acts abuse of power and paternalism. It
becomes clear that the principle of self-
determination as well as the orientation
towards the principle of social attach-
ment are important dimensions for a life-
long accompaniment of people with
severe disabilities in all areas of life.
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Das Konzept der Positiven Verhaltens-
unterstützung stammt unter dem Stich-
wort „positive behavior support“ (PBS)
aus den USA und steht für einen wis-
senschaftlich fundierten Ansatz zum
pädagogischen Umgang mit herausfor-
derndem Verhalten (vgl. WESTLING
& THEUNISSEN 2006). Die konzep-
tionelle Entwicklung des PBS begann
in den 1980er-Jahren im Bereich der
schulischen Arbeit mit intellektuell
behinderten Kindern und Jugendli-
chen. Inzwischen verbirgt sich unter
dem Stichwort des PBS ein facettenrei-
ches Bild an Unterstützungsmaßnah-
men, die von eng gestrickten, lerntheo-
retisch gestützten Interventionen bis
hin zu breit angelegten Programmen
reichen. Vor allem die breit angelegten
Programme gewinnen in letzter Zeit
immer mehr an Bedeutung. 

Ihnen liegen fünf theoretische Bezugs-
punkte zugrunde (vgl. THEUNISSEN
2008, 28 ff.): 

1. Lerntheoretische Grundlagen und
Prinzipen aus der Angewandten
Verhaltensanalyse, 

2. die Stärken-Perspektive, 

3. neurobiologische Erkenntnisse, 

4. systemökologische Aspekte und 

5. die Leitidee der Inklusion.

Vor diesem Hintergrund ist es der
Positiven Verhaltensunterstützung nicht
primär an einem bloßen Abbau heraus-
fordernden Verhaltens (Verhaltensauf-
fälligkeiten) oder einer möglichst rei-
bungslosen Anpassung einer Person an
soziale Gegebenheiten gelegen. Viel-
mehr geht es um die Schaffung von
Situationen, in denen ein Kind, eine
Jugendliche/ein Jugendlicher oder eine
erwachsene Person einen eigenen Le-
bensstil entwickeln und eine Persön-
lichkeit entfalten, sich sozial positiv
einbringen und soziale Bestätigung und
Wertschätzung erfahren kann (vgl.
SUGAI et al. 2000; CARR et al. 2002).

Diese Zielsetzung schließt quasi als
Nebeneffekt den Abbau herausfordern-
der Verhaltensweisen mit ein. Ein wei-
teres Ziel ist die Zufriedenheit der
Bezugswelt, deren Perspektive konzep-
tionell miteinbezogen wird (vgl. HIENE-
MAN, CHILDS & SERGAY 2006).

Zum Vorgehen

Um zu Maßnahmen im Sinne dieser
breiten Zielsetzung zu gelangen, bedarf
es zunächst einmal der Bildung eines
Unterstützerkreises (circle of support),
dem Schlüsselpersonen (z. B. Eltern,
Erzieher(in), Klassenlehrer(in), Thera-
peut(in)) angehören sollten und der von
einem PBS-vertrauten Praxisberater bzw.
einer -beraterin moderiert werden soll-
te. Die zentrale Aufgabe des Unterstüt-
zerkreises besteht darin, sich ein Bild
über den beklagten Sachverhalt zu ver-
schaffen und Absprachen in Bezug auf
das weitere Vorgehen zu treffen.

Soll ein Einzelhilfe-Programm ent-
wickelt werden, muss ein funktionales
Assessment durchgeführt werden, bei
dem eine indirekte und direkte Form
unterschieden wird: 

Beim indirekten Assessment werden
vor allem durch Interviews mit Bezugs-
personen, durch die Auswertung von
Dokumenten (Akten, Berichte) und
durch die Erfassung der Lebens-
geschichte „breite Informationen“
(KNOSTER 2000, 204) gesammelt, die
nicht nur das herausfordernde Verhal-
ten fokussieren, sondern auch bisherige
Maßnahmen, Umfeldbedingungen, Er-
wartungen der Bezugs- oder Umkreis-
personen sowie kommunikative Fähig-
keiten, Stärken, Ressourcen und
Lebensziele der betroffenen Person
sowie konfliktfreie Zeiten im Blick
haben. Zudem kann im Einzelfall ein
medizinisches Assessment (Untersu-
chung des Gesundheitszustandes) zur
Vervollständigung der allgemeinen In-
formationen geboten sein. 

Das direkte Assessment fokussiert
die konkrete Problemsituation, indem
insbesondere über systematische Verhal-
tensbeobachtungen 1) hintergründige
Ereignisse (setting events), 2) auslösen-
de bzw. vorausgehende Bedingungen
(antecedent conditions), 3) das heraus-
fordernde Verhalten (behavior) und 4)
Konsequenzen (consequences) erfasst
werden (S-A-B-C-Faktoren). 

Das funktionale Assessment mündet
in die funktionale Problemanalyse und
Hypothesenbildung. Dabei kommt es
darauf an, die funktionale und insbeson-
dere subjektive Bedeutung der beklagten
(herausfordernden) Verhaltensweisen
zu erfassen. Die vier häufigsten Funk-
tionen auffälligen Verhaltens bei Men-
schen mit geistiger Behinderung bezie-
hen sich auf (vgl. CARR et al. 1999 und
2000; KOEGEL, KOEGEL & DUNLAP
2001):

1. Verlangen nach Zuwendung oder Auf-
merksamkeit,

2. Arbeitsflucht bzw. Arbeitsverwei-
gerung,

3. Ausdruck einer Mitteilung bzw. Kom-
munikationsform, 

4. Verlangen nach Hilfe.

Spezifische Annahmen fokussieren
die Problemsituation auf der Grundlage
der eben genannten S-A-B-C-Faktoren.
Mit Hilfe spezifischer Annahmen sol-
len passgenaue Interventionen für kon-
krete Situationen gewonnen werden.
Spezifische Arbeitshypothesen allein
können jedoch noch nicht ein umfas-
sendes Bild über die Komplexität der
Problemsituation vermitteln. Daher
macht es Sinn, auch sogenannte globa-
le Annahmen zu formulieren, die wei-
tere Einflüsse auf das herausfordernde
Verhalten beschreiben (z. B. System-
zwänge, fehlende Wahl- und Entschei-
dungsmöglichkeiten im Rahmen des
alltäglichen Lebens) und ein umfassen-
deres Verständnis der Problemsituation
vermitteln. Darüber hinaus sollen glo-
bale Arbeitshypothesen über individu-
elle und soziale Ressourcen, Stärken,
Lebensziele oder Präferenzen sowie
über sogenannte konfliktfreie Zeiten
Aussagen machen. 

Neuere Beiträge aus der PBS-For-
schung regen an, Betroffene soweit wie
möglich am funktionalen Assessment
zu beteiligen und Erhebungen sowie
Entscheidungen über ihre Köpfe hin-
weg zu vermeiden (vgl. WEHMEYER
et al. 2004). Diese Empfehlung korres-
pondiert mit den Leitprinzipien der
Selbstbestimmung und des Empower-
ment (vgl. THEUNISSEN 2007). Eine
Möglichkeit, Betroffene am Assessment
zu beteiligen, besteht darin, die Positive

Positive Verhaltensunterstützung und
kontextverändernde Maßnahmen
Anregungen für den Umgang mit herausfordernden
Verhaltensweisen bei Menschen mit geistiger Behinderung

GEORG THEUNISSEN



WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG Teilhabe 3/2009, Jg. 48
Positive Verhaltensunterstützung und kontextverändernde Maßnahmen

Verhaltensunterstützung in eine indivi-
duelle Hilfe-, Lebensstil- oder Zukunfts-
planung einzubeziehen. Untersuchun-
gen zeigen auf, dass Angaben, die
Betroffene auf der Grundlage eines
funktionalen Assessments machen, kei-
neswegs als unzuverlässig eingeschätzt
werden dürfen und dass sie die Sicht
von Professionellen bereichern können
(vgl. REED et al. 1997; WEHMEYER et
al. 2004). So ist z. B. in einer Pilot-Studie
festgestellt worden, dass Schulkinder
mit intellektuellen Behinderungen,
autistischen Störungen und herausfor-
dernden Verhaltensweisen häufiger als
Professionelle (Schulpsychologen, Leh-
rer(innen), Erzieher(innen)) auslösen-
de Bedingungen und hintergründige
Ereignisse nennen, die dem Anschein
nach die Erwachsenen allzu leicht über-
sehen (vgl. WEHMEYER et al. 2004,
33 f.). Angaben bezüglich der heraus-
fordernden Verhaltensweisen sowie der
Konsequenzen stimmten hingegen bei
beiden Gruppen weithin überein. 

Zu den Unterstützungsmaßnahmen

Vor dem Hintergrund des funktionalen
Assessments und der Hypothesen gilt
es, Ziele zu vereinbaren und ein ent-
sprechendes Unterstützungsprogramm
zu entwickeln. Dieses sollte von einer
zentralen Bezugsperson (Klassenleh-
rer(in), Gruppenmitarbeiter(in), Mutter)
federführend durchgeführt, ferner pra-
xisbegleitend supervidiert und gemein-
sam mit dem Unterstützerkreis evaluiert
werden. Bezüglich der Unterstützungs-
maßnahmen lassen sich fünf Interven-
tionsbereiche unterscheiden (vgl. dazu
ausführlich THEUNISSEN 2008):

1. Veränderung von Kontextfaktoren
(bezogen auf hintergründige Ereig-
nisse und auslösende Bedingungen),

2. Erweiterung des Verhaltens- und
Handlungsrepertoires der Person,

3. Veränderung von Konsequenzen in
Bezug auf Verhaltensauffälligkeiten,

4. Persönlichkeits- und lebensstilunter-
stützende Maßnahmen und Angebote
zur Gewinnung von mehr Lebens-
qualität,

5. Krisenmanagement (falls das Pro-
blemverhalten krisenhaft zu Tage tritt
bzw. mit Krisen in Verbindung steht).

Zwei Metaanalysen (jeweils auf der
Grundlage von 100 Studien) ist zu ent-
nehmen, dass bislang die meisten Unter-
stützungsprogramme auf die Verände-
rung von Konsequenzen hinauslaufen.
In der ersten Untersuchung wurden
Maßnahmen in Bezug auf Konsequen-
zen zu 42 %, auslösende Bedingungen
zu 31 %, Verhaltenstraining (skills trai-
ning) zu 21 % und Kombinationen zu
36 % ermittelt, in der zweiten Erhebung
Maßnahmen in Bezug auf Konsequen-
zen zu 63 % und in Bezug auf auslösen-
de Bedingungen nur zu 21 % (vgl. dazu
CRIMMINS & FARRELL 2006, 37;
ERVIN et al. 2001, 202).

Die schwache Berücksichtigung kon-
textverändernder Maßnahmen, soge-
nannter vorausgehender Interventionen
(antecedent interventions), wird in der
forschungsorientierten PBS-Literatur
kritisch vermerkt (vgl. dazu CARR et al.
1999 und 2000). Zahlreiche Studien
(vgl. LUISELLI 2006a) zeigen nämlich

auf, dass Maßnahmen, die die Verän-
derung von Kontextfaktoren betreffen,
sehr effektiv sein können; nicht selten
scheinen sie wirksamer zu sein als Inter-
ventionen, die auf Veränderung von
Konsequenzen zielen. Hinzu kommt,
dass operante Strategien, die sich auf
Konsequenzen beziehen, mitunter nur
in Verbindung mit Kontextveränderun-
gen wirksam sein können. So macht
z. B. das Time-out keinen Sinn, wenn
die Umgebung und Alltagsbedingungen
außerhalb des Time-out-Raumes wenig
positiv stimulierende Anreize bieten
(vgl. FRIMAN & HAWKINS 2006, 40).
Die operanten Strategien, die sich un-
terschiedlicher Verstärkungstechniken
bedienen und nicht selten durch Be-
strafung oder Time-out aversiv ausge-
richtet sind, spielen in der pädagogi-
schen Verhaltensmodifikation und
‚klassischen‘ Verhaltenstherapie eine
zentrale Rolle. Durch die Entwicklung
eines Gesamtkonzepts (comprehensive
support plan) mit der Fokussierung kon-
text- und lebensstilorientierter Maß-
nahmen in Verbindung mit verhaltens-
aufbauenden Methoden versucht sich
die Positive Verhaltensunterstützung ge-
rade von einer solchen Interventions-

praxis abzugrenzen. Nicht zu Unrecht
kann sie daher als eine Weiterent-
wicklung der Verhaltensmodifikation
oder operanten Verhaltenstherapie bei
Menschen mit geistiger Behinderung
ausgewiesen werden. 

Wie bedeutsam Kontextfaktoren (z. B.
hintergründige Ereignisse) eingeschätzt
werden können, zeigt das folgende
Beispiel:

Diesem Beispiel ist unschwer zu ent-
nehmen, dass durch Maßnahmen, die
einem auffälligen Verhalten unmittelbar
vorausgehen, Problemsituationen ver-
mieden werden können. Damit kommt
der Veränderung von Kontextfaktoren
insbesondere eine präventive Bedeu-
tung zu. Das gilt für die Veränderung
der auslösenden Bedingungen (antece-
dent conditions) genauso wie für hin-
tergründige Ereignisse (setting events).
Die Wirksamkeit kontextverändernder
Interventionen zur Auflösung auffälligen
Verhaltens ist freilich dann am höchs-
ten, wenn (wie in unserem Beispiel) die

Herr Vogel leidet unter einer Schlaf-
störung in Form von erheblichen
Durchschlafproblemen, die Müdig-
keit, Kopfschmerzen und Emp-
findlichkeit begründen. Bevor ein
funktionales Assessment durchge-
führt wurde, versuchten die Mit-
arbeiter das Problem der Arbeits-
unlust und Wutausbrüche zu be-
wältigen, indem sie Herrn Vogel
zunächst scharf zurechtwiesen, ihn
dann aber letztlich aufforderten, die
Gruppe zu verlassen, um sich zu
beruhigen. Diese Anweisung erfolg-
te, nachdem er jeweils schrie, tobte,
Gegenstände zerstörte oder Perso-
nen zu schlagen versuchte. Da-
durch aber wurden seine sozialen
Auffälligkeiten verstärkt. Durch das
funktionale Assessment, welches
die Schlafproblematik zur Kenntnis
brachte, war es möglich, die Tage
und Anfangszeit des Unwohlseins,
der negativen Stimmung, der Unlust
und erhöhten Reizempfindlichkeit
genauestens zu bestimmen. Vor dem
Hintergrund dieses Wissens (unter-
stützt durch eine morgendliche In-
formation vonseiten eines Mitarbei-
ters seiner Wohngruppe) wurde ein
Programm erstellt, nach dem Herr
Vogel jeweils vor Beginn seiner Ar-
beit eine Ruhepause gewährt wurde.
Dadurch konnten seine Stimmung
verbessert und die Auseinanderset-
zungen und Wutausbrüche vermie-
den werden. Zudem konnte eine
bessere Arbeitsleistung als zuvor er-
reicht werden (vgl. hierzu auch
MILTENBERGER 2006, 115 f.).
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entsprechenden Kontextfaktoren für
ein beklagtes Verhalten eine funktiona-
le Bedeutung haben. 

Diesbezüglich werden in der Literatur
(vgl. McATEE, CARR & SCHULTE
2004; KERN, SOKOL & DUNLAP
2006, 54 ff.) auf der Grundlage empiri-
scher Ergebnisse aus der PBS-For-
schung vier Kontextbereiche herausge-
stellt, die ein auffälliges Verhalten
besonders befördern bzw. für heraus-
fordernde Verhaltensweisen funktional
bedeutsam sein können:

1. werden durch Aktivitäten oder
Angebote Verhaltensauffälligkeiten
begünstigt, wenn sie z. B. über- oder
unterfordernd, zu komplex, zu
schwierig, aber auch zu langweilig,
allzu bekannt, nicht ansprechend
sind, wenn sie die individuellen oder
kollektiven Interessen verfehlen, zu
viel Zeit oder Aufwand beanspru-
chen, unzureichend eingeführt wer-
den u. Ä. mehr. Ferner können die
Zielsetzung oder Festlegung der In-
struktionsroutine bzw. Anweisungen
zu eng gestrickt sein (z. B. durch
Vernachlässigung sozio-emotionalen
oder kreativen Lernens), die Wahl-
und Kontrollmöglichkeiten für den
Betroffenen zu gering sein, und es
können auch wichtige Angebote (z. B.
sportlicher Art, ausreichende Nah-
rung, Getränke) gänzlich fehlen.

2. können durch die Anwesenheit be-
stimmter Personen (unmittelbare
Nähe), durch Interaktionen oder
pädagogische Kommunikationsfor-
men Auffälligkeiten provoziert wer-
den. Das gilt z. B. für unfreundliche
Anweisungen, einen harschen Be-
fehlston oder Lehrstil, autoritäre
Erziehungs- oder Betreuungsformen,
eine kalt lächelnde Mimik oder auch
für mangelnde positive Interaktio-
nen, Ignoranz oder fehlende Wert-
schätzung positiver Botschaften.

3. gelten bestimmte räumlich-situative
Bedingungen als ein fruchtbarer
Boden für herausfordernde Verhal-
tensweisen. Die Palette kritischer Be-
dingungen ist breit: ungünstige räum-
liche Verhältnisse, hoher Lärmpegel,
unzweckmäßige Tischanordnung, un-
freundliche oder unpassende Raum-
ausstattung, beengte Verhältnisse,
unzureichende Ausweichmöglichkei-
ten, zu große Gruppe, grelles Licht,
unpassende Infrastruktur etc.

4. müssen personspezifische biologisch-
physische Faktoren insbesondere
als hintergründige Ereignisse in Bezug
auf Verhaltensauffälligkeiten beach-

tet werden. Das betrifft z. B. Krank-
heiten, Entzündungen, körperliche
Schmerzen oder körperliches Un-
wohlsein, Schlafprobleme (vor allem
auch bei Personen mit autistischen
Störungen), Sodbrennen oder Ver-
stopfung (vgl. FRIMAN & HAW-
KINS 2006; KENNEDY & BECKER
2006). Zu bedenken gilt, dass geistig
behinderte Personen mit stark einge-
schränkten Verbalisierungsfähigkei-
ten häufig ihre körperlichen Be-
schwerden (z. B. Zahn-, Kopf- und
Bauchschmerzen) durch Auffällig-
keiten wie Schreien oder Kopfschla-
gen mitzuteilen versuchen. Ein wei-
terer hintergründiger Aspekt kann
darin bestehen, dass die Person im
Laufe ihres Lebens (z. B. in der Schu-
le) schon häufig negative (Lern-)
Erfahrungen gemacht hat, so dass sie
besonders sensibel (vulnerabel) auf
neue Anforderungen reagiert.

Um funktionale Zusammenhänge
zwischen Kontextfaktoren und heraus-
fordernden Verhaltensweisen genau
bestimmen zu können, sollte das funk-
tionale Assessment stets mit größter
Sorgfalt durchgeführt werden. Bezüglich
der (spezifischen) Hypothesen kann im
Einzelfall eine experimentelle funktio-
nale Analyse hilfreich sein. Hierzu ein
Beispiel:

Sicherlich lässt sich nicht jede Pro-
blemsituation auf so einfache Weise
bewältigen. Eine oft vorgebrachte Kritik
lautet, dass durch Strategien wie bei
Deanna oder Herrn Vogel „die Dinge

Es wurde vermutet, dass Deannas
Schreien und Schlagen in der
Cafeteria der Schule damit zusam-
menhing, dass sie Probleme hatte,
länger als eine Minute in der
Warteschlange zu stehen. Deannas
Klassenlehrerin testete an fünf
Schultagen die Hypothese. Jedes
Mal, wenn Deanna länger als eine
Minute warten musste, traten die
Auffälligkeiten zu Tage. Demgegen-
über war sie unauffällig, sobald sie
nicht warten bzw. weniger als eine
Minute in der Schlange verweilen
musste. Daraufhin wurde ein Pro-
gramm entwickelt, bei dem die
Wartezeit zunächst unterhalb einer
Minute angesetzt, dann behutsam
und kontinuierlich ausgedehnt wur-
de. Zugleich erhielt Deanna Beglei-
tung durch einen ‚Peer Buddy’, der
sie beim Warten unterhalten oder
durch das Zeigen und Überreichen
kleiner interessanter Dinge ablen-
ken sollte (vgl. KERN, SOKOL &
DUNLAP 2006, 66).

nur einfacher gemacht und die eigentli-
che Problemlösung vermieden würde“
(LUISELLI 2006b, 294; Übersetzung
G.T.). Tatsächlich sind kontextverän-
dernde Maßnahmen zumeist ‚perso-
nenfreundlicher‘ als operante Metho-
den, indem sie der Persönlichkeit und
Sicht des anderen mehr Respekt zollen.
Genau dass sollte aber gewürdigt und
nicht entwertet werden. So ermögli-
chen z. B. Interventionen, die auf
Wahlangebote setzen, Betroffenen
„mehr Kontrolle und Autonomie in
ihrem alltäglichen Leben“ (O’REILLY
et al. 2006, 192; Übersetzung G.T.). Des
Weiteren darf nicht übersehen werden,
dass kontextorientierte Maßnahmen
häufig keinen statischen Charakter
haben, sondern (wie z. B. bei Deanna)
auf graduelle oder kontinuierliche Lern-
prozesse und Verhaltensänderungen
hinauslaufen. Eine Aufgabe wird bei-
spielsweise nicht nur vereinfacht, um
Verhaltensauffälligkeiten zu vermei-
den, sondern die Vereinfachung wird
als Ausgangspunkt für ein erfolgsbeton-
tes Lernen genommen, welches durch
eine schrittweise Erhöhung von An-
forderungen in Verbindung mit positi-
ver Verstärkung kontinuierlich gestei-
gert wird, so dass die Person einen
Gewinn für sich verbuchen kann (z. B.
emotional im Hinblick auf ihr Selbst-
wertgefühl, kognitiv im Hinblick auf
Lern- bzw. Wissenszuwachs). Ebenso
kann sich für die Bezugsperson, die die
Kontextveränderung und Unterstüt-
zung programmatisch auf den Weg
gebracht hat, eine neue Situation erge-
ben, die die Entwicklung einer positi-
ven Beziehungsgestaltung und Zusam-
menarbeit ermöglicht. Hatte die Bezugs-
person (z. B. wie bei Herrn Vogel) auf
das Problemverhalten bislang nur aver-
siv reagiert, agiert sie nunmehr präven-
tiv und positiv. 

Ein solcher Ansatz der Positiven
Verhaltensunterstützung setzt freilich
voraus, dass er von der Bezugswelt (El-
tern, Lehrer(in), Erzieher(in) etc.) akzep-
tiert werden muss. Es muss akzeptiert
werden, dass Verhaltensauffälligkeiten
Ausdruck eines gestörten Individuum-
Umwelt-Verhältnisses sind (vgl. THEU-
NISSEN 2005, 59) und dass daher
auch der Kontext mit der Problematik
eng verstrickt sein kann. Des Weiteren
müssen Bezugspersonen einen Blick
für kontextverändernde Maßnahmen
gewinnen und wissen, wie z. B. Wahl-
angebote zur Prävention von Verhaltens-
auffälligkeiten am besten offeriert wer-
den können (vgl. O’REILLY et al. 2006,
190). Dazu ein kleines Beispiel: 
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Um einen Blick für derlei Strategien
zu gewinnen, sollten Fortbildungen
in Positiver Verhaltensunterstützung1

genutzt werden. 

Zu den kontextverändernden
Maßnahmen

Wenn eine Veränderung von Kontext-
faktoren (antecedent interventions)
fokussiert wird, sollten zwei Leitfragen
beachtet werden: 

1. Wie können die auslösenden Bedin-
gungen und hintergründigen Ereig-
nisse verändert werden, so dass dem
beklagten Verhalten vorgebeugt wer-
den kann (präventive Sicht)? 

2. Was kann in der alltäglichen Situa-
tion verändert werden, so dass sich
die Person positiv verhalten, wohl
fühlen und positiv entwickeln kann
(prospektive Sicht)?

Vor diesem Hintergrund soll nun-
mehr eine Übersicht über mögliche Stra-
tegien zur Veränderung von Kontext-
faktoren oder Bedingungen gegeben
werden (vgl. BAMBARA & KNOSTER
1998, 15; MILTENBERGER 2006, 103
ff.; THEUNISSEN 2008, 80 ff.). Da die
Palette entsprechender Möglichkeiten
ausgesprochen breit ist, kann natürlich
keine Vollständigkeit erwartet werden.
Dies würde zudem der Philosophie
widersprechen, dass die Entwicklung
eines Programms im Sinne der Posi-
tiven Verhaltensunterstützung eine
kreative Angelegenheit ist und dass es
keine methodischen Rezepte gibt, die
sich unvermittelt womöglich aus der
‚Retorte eines behavioralen Kalküls’
anwenden ließen. Vielmehr werden auf
der Basis eines funktionalen Assess-
ments Unterstützungsprogramme und
somit auch kontextverändernde Maß-
nahmen nur individualisiert erschlos-
sen. Hinzu kommt, dass im Rahmen
eines Programms zumeist mehrere

Franz neigt dazu, auf dem Weg von
seinem Klassenzimmer zur Turn-
halle zu lärmen und andere Kinder
zu hänseln und zu treten. Anstatt
ihm mit Sanktionen zu drohen, ihn
zu warnen und anzuweisen „wenn
wir jetzt zur Turnhalle gehen,
bleibst du bitte bei mir und gehst
direkt neben mir“, könnte folgende
Wahlmöglichkeit angeboten wer-
den: „Es ist Zeit, dass wir zur Turn-
halle aufbrechen. Franz, möchtest
Du gerne neben mir gehen oder vor
mir?“ (alternativ in einem fortge-
schrittenen Stadium: „neben mir
oder zusammen mit Peter?“).

Strategien, kontextverändernde Maß-
nahmen wie auch andere Interven-
tionen (z. B. verhaltensaufbauende,
Verstärkungstechniken) miteinander
kombiniert zur Anwendung kommen.
Hierzu ein Beispiel:

Dieses Beispiel führt uns den funk-
tionalen Zusammenhang zwischen
auslösender Bedingung (pädagogische
Anweisung) und Unterstützungsmaß-
nahmen vor Augen: Um Steven zu
einem erfolgreichen Arbeiten hinzufüh-
ren, wurden verschiedene kontextbezo-
gene, funktional bedeutsame Interven-
tionen angewandt: Positive Einbettung
der Instruktionen, Schaffung von Wahl-
angeboten, Vermeidung einer Überfor-
derung durch kleine Zwischenpausen,
prozessbegleitende Assistenz. Weitere
Interventionen bezogen sich auf Ex-
tinction, differenzielle Verstärkung und
Kontrolle der auslösenden Bedingun-
gen. Auch diese Interventionen waren
funktional, da sie an der auslösenden
Bedingung und den Konsequenzen
ausgerichtet waren, die das Problem-
verhalten aufrechterhielten. 

„Steven, ein 6 Jahre alter Junge mit
Autismus, jammerte, schrie und wei-
gerte sich, mit seiner Lehrerin
zusammen zu arbeiten, als diese
ihn bat, seine Aufgaben im Klas-
senraum zu erledigen. (...) Stevens
Lehrerin entschied sich für folgen-
de Interventionen: Zuerst trat sie
zu Steven in positiven Kontakt,
bevor sie ihn nach einigen Minuten
auf dieser positiven Interaktions-
basis bat, eine Arbeit auszuführen.
Des Weiteren gab sie ihm eine
Auswahl an Arbeiten und bot ihm
Assistenz an, um sicherzugehen,
dass er die Tätigkeiten auch erfolg-
reich ausführen konnte. Sobald
Steven mit der Arbeit begann, lobte
sie ihn; sie lobte ihn auch fortwäh-
rend bei seiner Arbeit. Zudem bot
sie ihm kurze Unterbrechungen
immer dann an, sobald er einen Teil
der Aufgaben erledigt hatte. Rea-
gierte er dennoch mit Auffälligkei-
ten, z. B. in Situationen, in denen er
aufgefordert wurde, seine Arbeiten
vollständig zu erledigen, verbot sie
ihm, den Aufgaben auszuweichen.
Stattdessen bot sie ihm physische
Unterstützung an, um sicherzuge-
hen, dass er die Arbeit auch ausfüh-
ren konnte. Durch die konsequente
Durchführung dieser Interventio-
nen konnten Stevens Verhaltens-
auffälligkeiten rasch abgebaut und
durch kooperative Verhaltensweisen
ersetzt werden“ (MILTENBERGER
2006, 101; Übersetzung G.T.).

Was die Auswahl der nun folgenden
Strategien betrifft, so werden Möglich-
keiten aufgeführt, die aus der Praxis
stammen und positiv evaluiert wurden: 

1. Schaffung einer Situation, in der
ein auslösendes oder hintergründi-
ges Ereignis erst gar nicht auftritt 

Das betrifft z. B. die Maßnahmen (ante-
cedent interventions), die bei Herrn
Vogel oder Deanna eingeleitet wurden
(s. Beispiele im Kasten).

2. Strukturierung von Situationen,
Aktivitäten oder Angeboten, wenn
unstrukturierte Situationen nach-
weislich als chaotisch oder über-
fordernd erlebt werden

Ein erstes Beispiel: Frau C. kreischt
und schlägt oftmals wahllos um sich
herum, sobald ihr eine neue Tätigkeit
beigebracht wird. Im Rahmen eines
funktionalen Assessments stellte sich
heraus, dass die Instruktionen zumeist
zu komplex und überfordernd sowie
der Lehrstil zu unpersönlich waren.
Daraufhin wurden die bisherigen
Instruktionen durch empathisch-unter-
stützende Methoden im Sinne eines
sogenannten fehlerfreien oder unter-
stützten Lernens mit Hilfestellungen
(vgl. THEUNISSEN 2008, 97) ersetzt.

Zweites Beispiel: Um zu vermeiden,
dass Herr W. ständig seinen Arbeits-
platz verlässt und in der Werkhalle
schreiend herumläuft, wurden in An-
lehnung an den TEACCH-Ansatz (vgl.
PAUL, STICHLING & THEUNISSEN
2003, 138) Strukturierungshilfen erar-
beitet (durch Bodenlinien zur Markie-
rung des Arbeitsplatzes; durch eine
bildliche Abfolge von Arbeits-, Pausen-
oder Essenszeiten; durch eine über-
sichtliche Abfolge des Arbeitsprozesses
bzw. des Ablaufs wie von links nach
rechts arbeiten; durch klare Anord-
nungen wie linker Korb für unerledigte
Arbeiten, Mitte als unmittelbarer
Arbeitsplatz, rechter Korb für fertige
Arbeiten).

3. Situationsverändernde
Maßnahmen 

Hierunter fassen wir ein Bündel an Inter-
ventionen (antecedent interventions),
die ähnlich wie die zuvor genannten
präventiven Charakter haben: z. B. Ver-
änderung der Raumgestaltung, der Licht-
verhältnisse, der Sitzordnung oder der
Gruppenzusammensetzung, Nutzung
eines Nebenraumes oder einer Außen-
anlage u. Ä. mehr.

4. Veränderung einer kritischen Situa-
tion, so dass sie erträglich oder
positiv bewältigt werden kann 

Ein Beispiel: Frau L. hat Angst vor Ge-
witter; sie schreit und rennt ziellos hin
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und her, sobald dunkle Wolken heran-
ziehen und der erste Donner zu hören
ist. Die Helfer versuchen, ihr die Situa-
tion so erträglich wie möglich zu gestal-
ten, indem sie sich mit ihr bereits bei
einem sich anbahnenden Gewitter ins
Gebäude zurückziehen, so dass sie das
Gewitter nicht beobachten und kaum
wahrnehmen kann.

5. Einbettung einer angenehmen Akti-
vität in den Tagesablauf, wenn
eine bestimmte Anforderung beste-
hen bleiben muss

Ein Beispiel: Herr M. neigt immer wieder
dazu, nach 45 Minuten seinen Arbeits-
platz zu verlassen, sich auf den Boden
zu setzen und sich zu weigern, aufzu-
stehen und weiter zu arbeiten. Damit
bringt er Momente physischer Erschöp-
fung und Überforderung zum Aus-
druck. Seitdem ihm bereits nach
30 Minuten Arbeitszeit kleine Erho-
lungspausen gestattet werden, haben
sich die Auffälligkeiten weithin gelegt.

6. Bereicherung eines Tagesablaufs
oder einer Aufgabe, die kritisch
eingeschätzt wird (z. B. langweilig,
unterfordernd), durch ein zusätzli-
ches (motivierendes) Angebot

Ein Beispiel: Herr D. versucht immer
wieder nach ca. 40 Minuten durch lau-
tes Zurufen und beleidigende, obszöne
Worte andere Mitarbeiter(innen) zu
provozieren, bei ihrer Arbeit zu stören
und abzulenken. Durch ein funktiona-
les Assessment konnte herausgefunden
werden, dass es Herrn D. schwer fällt,
sich 40 Minuten lang auf seine Arbeit
(Verpackungstätigkeit) zu konzentrie-
ren. Die Tätigkeit scheint ihn dann
offensichtlich zu langweilen. Herr D.
gilt als ein ‚wacher‘ Mitarbeiter, der viel
verstehen würde. Indem ihm nach 30
Minuten regulärer Arbeitszeit kleine,
verantwortungsvolle Sonderaufgaben
(Etikettenkleben, Botengänge o. Ä.)
übertragen oder auch Zwischenpausen
zur Auflockerung seines Arbeitsalltags
gestattet werden, können die Auffäl-
ligkeiten weithin kompensiert werden.

7. Schaffung einer positiven
Ausgangssituation, um (unbeque-
me) Aufgaben oder Anforderungen
zu stellen

Diese Möglichkeit wurde bei Steven ge-
nutzt (s. Beispiel im Kasten).

Ein weiteres Beispiel: Wird an Peter
nach Beendigung einer beliebten Unter-
haltungsshow im Fernsehen oder einer
Lieblingsbeschäftigung (Spiel) eine
Bitte herangetragen, ist er eher bereit,
Aufgaben auszuführen, als vor Beginn
einer Lieblingssendung oder in Zeiten,
in denen er seine Aktivität unterbre-
chen muss. In dem Falle zeigte er man-

gelnde Kooperation und reagierte auf
Bitten oder Anforderungen mit Wider-
stand, Toben und Schreien. 

Die Schaffung eines positiven Klimas
ist auch gruppenbezogen bedeutsam.
So kann z. B. ein Unterricht mit Akti-
vitäten eingeleitet werden, die den
Schüler(inne)n Spaß machen und sie
positiv einstimmen, so dass es im
Anschluss einfacher ist, unterrichtliche
Anforderungen heranzutragen. 

8. Herstellung einer positiven
Stimmung

Diese „vorangehende Strategie“ (ante-
cedent strategy) bewegt sich in ähnli-
chen Bahnen wie die zuvor genannte.
Einige Forscher weisen darauf hin, dass
Anforderungen, die an eine missgelaunte
Person gestellt werden, Verhaltensauf-
fälligkeiten (Arbeitsflucht, Arbeitsver-
weigerung) auslösen können; sei eine
Person hingegen gut gelaunt, sei es ein-
facher, Anforderungen zu stellen (vgl.
MILTENBERGER 2006, 116 f.). Folglich
sollte das Stimmungsbarometer einer
Person beachtet und positiv beeinflusst
werden. Eine solche Beeinflussung
erfordert Kenntnisse der Person, z. B.
ein Wissen darüber, worüber sie sich
freut, worüber sie lacht, was ihr Spaß
macht, was sie gerne macht oder was
ihr gut tut. Eine positive Stimmung
kann z. B. durch Humor, Witze, kleine
Kunststücke oder auch durch Musik
o. Ä. erzeugt werden.

9. Rückgriff auf Lieblingsbeschäfti-
gungen oder Stärken

Wie schon zuvor erwähnt, kann es in
präventiver Hinsicht hilfreich sein, mit
Lieblingsbeschäftigungen oder Aktivitä-
ten auf der Grundlage von Stärken zu
beginnen, die dann allmählich im Ni-
veau gesteigert (Einbau von bestimm-
ten Schwierigkeitsgraden) oder im
Nachhinein mit Lernanforderungen
oder Aufgaben verknüpft werden.
Lieblingsbeschäftigungen können aber
auch als positiver Verstärker genutzt
werden, indem sie beispielsweise bei
Lernaufgaben im Rahmen kleiner
Pausen zwischengeschaltet oder nach
Beendigung einer Aufgabe in Aussicht
gestellt werden.

10. Schaffung von Situationen, die
Wahl- und Entscheidungsmög-
lichkeiten zulassen

Empirischen Studien zufolge kann
davon ausgegangen werden, dass durch
Wahlangebote, die weder über- noch
unterfordern, sowohl Verhaltensauffäl-
ligkeiten vermieden als auch erfolgreich
abgebaut werden können (vgl. MIL-
TENBERGER 2006, 110 f.; O’REILLY

et al. 2006, 191). Folglich sollte im
Rahmen des funktionalen Assessments
stets geprüft werden, inwieweit Betrof-
fenen genügend Auswahl- und Entschei-
dungsmöglichkeiten offeriert werden
(vgl. dazu auch BAMBARA, COLE &
KOGER 1998). Die Unterstützung von
Wahlmöglichkeiten scheint besonders
effektiv für ein aufgabenbezogenes Ver-
halten sowie für Selbstbestimmungs-
und Empowerment-Prozesse zu sein
(vgl. BAMBARA, COLE & KOGER
1998; WEHMEYER et al. 2004, 29 f.;
O’REILLY et al. 2006, 189). Interessant
ist, dass mehrere Untersuchungen den
Nachweis erbracht haben, dass die
Wirksamkeit von Wahlmöglichkeiten
noch höher einzuschätzen sei als der
Rückgriff auf Lieblingsbeschäftigungen
(vgl. MILTENBERGER 2006, 111).
Dies gilt allerdings für Auffälligkeiten
im Arbeits- und Leistungsverhalten
(vor allem Arbeitsflucht, Arbeitsunlust,
mangelnde Motivation) und nicht für
Verhaltensweisen, durch die Aufmerk-
samkeit oder Zuwendung erreicht wer-
den sollen. In dem Falle haben sich
Intervention durch systematische oder
nonkontingente Verstärkung (z. B. alle
40 Sekunden durch Lob, positive Be-
stätigung) während einer Arbeitsphase
sowie in konfliktfreien Zeiten (z. B. beim
Spiel, in der Freizeit) in Verbindung mit
Ignorieren auffälligen Verhaltens sowie
Formen des Umlenkens oder der Ermuti-
gung zur Übernahme und eigenständig-
verantwortlichen Erledigung „kleiner
Aufgaben“ (als Form einer Mithilfe) als
effektiver erwiesen. 

11. Rückgriff auf „Social Stories“
Die Erforschung dieser „vorausgehen-
den Strategie“ befindet sich noch in
den Anfängen (vgl. O’REILLY et al.
2006, 199ff.). Erste Ergebnisse lassen
den Schluss zu, dass es sich hierbei um
eine Intervention handelt, die in erster
Linie in der Arbeit mit Personen, die
dem „Autistischen Spektrum“ (autism
spectrum disorders) zugeordnet werden,
Erfolg versprechend zu sein scheint.
„‚Social Stories’ scheinen eine relativ
einfache und unaufdringliche vorange-
hende Strategie (antecedent strategy)
zum Abbau herausfordernden Verhal-
tens und zum Aufbau sozialer Ver-
haltensweisen (social skills) zu sein“
(ebd., 200; Übersetzung G. T.). Der An-
satz sieht vor, dass eine pädagogische
Fachkraft, z. B. Erzieher(in), Lehrer(in),
der Person mit sozialen Verhaltens-
problemen eine individualisierte (pro-
blembezogene) Kurzgeschichte vor-
stellt, der zu entnehmen ist, was
Personen (z. B. Geschädigte) in der
konkreten Problemsituation denken,
wie sie fühlen, was sie tun und sagen
oder wie sie auf das Problemverhalten
reagieren. Weitere Informationen bezie-
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hen sich auf „Frühwarnzeichen“, auslö-
sende Bedingungen und den Verlauf
einer Problemsituation. Ziel ist es, den
sozialen Kontext mit seinen Schlüssel-
faktoren im Hinblick auf die beklagten
Verhaltensweisen der betroffenen Person
vor Augen zu führen. Daran anknüp-
fend können in einem zweiten Schritt
alternative „Stories“ erarbeitet (z. B.
durch Einsetzen von Verhaltensalterna-
tiven) und im Rahmen von Rollen-
spielen mit Feedback (z. B. durch
Videomonitoring) angeeignet werden.
Wichtig ist es, dass Antworten für eine
positive Story nicht gänzlich vorgege-
ben werden, sondern dass sie von den
Betroffenen selbst gefunden werden
können. Die Stories sollten grundsätz-
lich dem Entwicklungs- und Lern-
niveau der Person angepasst sein,
kurze, einfache Sätze beinhalten und
eindeutige Bilder aufweisen, die die
Situation und vor allem die Perspektive
und das Verhalten der anderen
beschreiben. 

12. Neutralisierung hintergründiger
Ereignisse (z. B. Menstruation,
Obstipation, Zahnschmerzen)
durch passende Angebote (z. B.
Entspannungsangebote, Musik,
Schmerzmittel) 

Ein Beispiel: Herr A. schreit und schlägt
sich sehr häufig, sobald er morgens früh
die Werkstatt betritt. Durch ein funk-
tionales Assessment konnte herausge-
funden werden, dass dieses Verhalten
immer dann auftritt, wenn er morgens
nur eine kleine Frühstücksmahlzeit zu
sich genommen hatte. Dieses hinter-
gründige Ereignis (setting event) wurde
dadurch behoben, indem ihm vor der
Fahrt in die Werkstatt Zeit für ein grö-
ßeres Frühstück eingeräumt wurde. 

13. Förderung sportlicher Aktivitäten 
LERMAN & RAPP (2006, 138) nennen
mehrere Studien, die eine positive Wirk-
samkeit sportlicher Aktivitäten wie
z. B. Jogging oder Aerobic in Bezug auf
den Abbau von Verhaltensauffälligkeiten
(z. B. stereotypem Verhalten) bei Men-
schen mit intellektueller (geistiger) Be-
hinderung nachweisen. Die Gründe
dafür sind bis heute dem Anschein nach
unklar (ebd.). Zudem scheint sportli-
chen Aktivitäten auch eine präventive
Bedeutung zuzukommen. Infolgedessen
sollten entsprechende Angebote als
„antecedent interventions“ im Rahmen
eines Gesamtprogramms grundsätzlich
beachtet werden.

14. Aufgabenbezogene Veränderungen
Zuletzt sollen „vorausgehende Interven-
tionen“ durch aufgabenbezogene Ver-
änderungen nicht unerwähnt bleiben.

Auch hier sind die Möglichkeiten viel-
fältig: z. B. Vereinfachung des Materials;
Vereinfachung der Aufgabenstellung;
Verbesserung der Präsentation von
Aufgaben, Anreicherung der Aufga-
benstellung durch Abbildungen, Bild-
sequenzen oder Skizzen; Strukturierung
der Schrittfolge von Aufgaben; Ände-
rung der Arbeitsschritte; Änderung des
Zeitplans; Zurücknahme spezifischer
Anforderungen mit dem Ziel, durch
erfolgsorientiertes Lernen und Arbeiten
das Niveau der Aufgaben kontinuierlich
in Verbindung mit Verstärkungstech-
niken zu steigern; individuelle Kontroll-
möglichkeiten während der Aufgaben-
bewältigung einbauen.

Resümee

Unzweifelhaft zeigen die vorausgegangen
Ausführungen auf, dass kontextverän-
dernden Maßnahmen bzw. „antecedent
interventions“ in einem Programm zum
Abbau von Verhaltensauffälligkeiten ein
zentraler Stellenwert zukommen sollte,
und erst recht kommt ihnen eine prä-
ventive Bedeutung zur Vermeidung
herausfordernder Verhaltensweisen zu. 

Es wurde aber ebenso deutlich, dass
Synergieeffekte durch eine geschickte
Verknüpfung verschiedener Strategien
genutzt werden sollten. „Vorausgehen-
de Interventionen“ sollten somit nicht
absolut gesetzt werden, sondern im
Rahmen eines Gesamtprogramms fokus-
siert werden. Hierzu ein abschließen-
des Beispiel:

Frau E. ist 34 Jahre alt und arbeitet
für 6,35 Dollar pro Stunde in einer
Firma, die Elektroteile herstellt. Frau E.
besitzt gute feinmotorische Fähigkeiten
und arbeitet sehr präzise. Sie zeigt
soziale Kompetenzen, indem sie z. B.
ihre Mitarbeiter grüßt, auf Fragen ant-
wortet und sich verabschiedet, wenn
sie die Arbeit verlässt. 

Nichtsdestoweniger wurde bei Frau E.
Autismus und eine Intelligenzschwä-
che diagnostiziert. Zudem sind Verhal-
tensauffälligkeiten aufgetreten, durch
die sie ihre Arbeitsstelle verlieren könn-
te, wenn keine Einzelhilfe statthaben
sollte. Gelegentlich wirft sie mit ihrem
Arbeitsmaterial und Werkzeug umher.
Ferner hat sie häufig Wein- und Schrei-
anfälle und zerreißt ihre Kleidung.
Außerdem zeigt sie leichte Formen
eines selbstverletzenden Verhaltens,
was sich in Kratzen äußert.

Ziel war es, diese auffälligen Verhal-
tensweisen abzubauen. Hierzu wurde
ein funktionales Assessment durchge-
führt. Als ‚setting events’ wurden 1) zu
wenig Schlaf in den vorausgegangenen
Nächten, 2) kein adäquates Frühstück
und 3) Probleme mit Allergien ermit-

telt. Auslöser für das Schreien, Weinen,
das Zerreißen von Kleidung und dem
Werfen mit Arbeitsmaterial war jeweils
die Schwierigkeit, eine neue Aufgabe
zu bewältigen. Oft wurden die Auffäl-
ligkeiten mit einem sympathischen
Kommentar ihres Vorarbeiters (work
supervisor) begleitet, der sie fragte, wo
denn das Problem läge, ihr Assistenz
anbot oder ihr eine kleine Pause gestat-
tete. Was die Funktionen der Auffällig-
keiten wie Weinen, das Umherwerfen
von Arbeitsmaterial und Zerreißen
von Kleidung betraf, so wurden drei
Möglichkeiten in Erwägung gezogen:
1) Assistenz erhalten, 2) sich vor schwe-
ren Aufgaben drücken und 3) Aufmerk-
samkeit in Form von Bequemlichkeit
und Beistand erhalten. Bezüglich des
Kratzens der Haut wurde Selbststimu-
lation als Funktion vermutet, weil sie
dies oft in Abwesenheit anderer Auf-
gaben einsetzte. 

Den Ergebnissen des funktionalen
Assessments entsprechend wurden fol-
gende Strategien zur Verbesserung des
Arbeitsverhaltens in den Blick genom-
men: 1) Der mangelnde Schlaf konnte
dadurch aufgehoben werden, dass
Frau E. zu einer angemessenen Zeit zu
Bett gehen sollte. Sie war es gewohnt,
nachts noch spät Spielfilme zu schau-
en, wobei das Resultat eine kurze
Schlafdauer von manchmal nur fünf
Stunden war. Sie wurde ermutigt, um
23 Uhr zu Bett zu gehen und dazu befä-
higt, Spätfilme aufzuzeichnen, um sie
sich zu einer anderen Zeit anzuschau-
en. 2) wurde ihr erklärt, warum sie ein
längeres Frühstück vor ihrer Arbeit ein-
nehmen sollte. 3) wurde ihr Hautarzt
bezüglich ihrer Allergien konsultiert.
Dieser verschrieb ihr eine Medikation,
um die allergischen Reaktionen zu min-
dern. 4) Bezüglich der schweren und
häufig auftretenden Verhaltenauffällig-
keiten, die sich auf die Schwierigkeit
bezogen, eine neue Aufgabe zu bewälti-
gen, wurde ein spezielles Training auf
der Grundlage des sogenannten fehler-
freien Lernens angeboten. 5) wurde ein
soziales Kompetenztraining (skills trai-
ning) implementiert, um ihr beizubrin-
gen, nach Assistenz zu fragen, wenn sie
mit einer Aufgabe überfordert war. Das
soziale Verhaltenstraining wurde zwei-
mal wöchentlich jeweils kurz vor ihrem
Arbeitsbeginn durchgeführt. 6) wurde
ein positives Verstärker-Programm fest-
gelegt, um ihr die Möglichkeit zu geben,
Punkte zu sammeln: für jeden ruhigen
Arbeitstag, für den sorgfältigen Umgang
mit ihrer Kleidung, für den ordentli-
chen Umgang mit Arbeitsmaterialien, für
die vollständige Ausführung der zuge-
teilten Aufgaben und für eine saubere,
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gepflegte Haut. Wenn sie mindestens
90 % der Punkte am Tag erreichte, durf-
te sie zwischen einem Snack oder einer
Aktivität wählen. Darüber hinaus wurde
Frau E. alle zwei Stunden Handlotion
angeboten, um ihr eine sinnvolle Selbst-
stimulation durch Hautpflege anstelle
des Kratzens vor Augen zu führen. Zu-
letzt sollten 7) ihre anderen Auffällig-
keiten durch Extinction bewältigt wer-
den. Bei Schreien, beim Zerreißen von
Kleidung und Umherwerfen von Arbeits-
materialien wurde sie mit einem kurzen
Wink auf ihre eigentliche Aufgabe hin-
gewiesen, möglicherweise mit einer
kleinen Diskussion.

Der Interventionsplan wurde an
ihrem Arbeitsplatz durchgeführt und
führte zu einem Abbau der Auffälligkei-
ten. Zudem wurde das Punkte-System in
ein Selbsteinschätzungsprogramm über-
führt, um Selbstbeobachtung und Selbst-
kontrolle zu fördern. Des Weiteren
konnten soziale Kompetenzen verbes-
sert werden, und Frau E. lernte, ruhiger
zu arbeiten und auf angemessene Weise
um assistierende Hilfe zu bitten, wenn
aufgabenbezogene Schwierigkeiten auf-
traten (vgl. SMITH, BELCHER &
JUHRS 2000, 79 f.).

Was (auch) dieses Beispiel weithin
offen lässt, ist die Frage nach dem
pädagogischen Verhältnis und der
Rolle der Bezugsperson. Dieses Thema
wird bis heute in der PBS-Literatur ver-
nachlässigt. Dabei kann es vor dem
Hintergrund der Erkenntnis, dass die
pädagogische Beziehung ein wichtiger
Wirkfaktor für den Erfolg eines Pro-
gramms ist, nicht hoch genug einge-
schätzt werden. Einige neuere Beiträge
aus dem Bereich des PBS gehen auf
diesen Aspekt ein und empfehlen der
Bezugswelt, mehr ‚Achtsamkeit’ (mind-
fulness) walten zu lassen (vgl. SINGH
et al. 2006, 269 ff.). Dadurch würde
nicht nur das Beziehungsverhältnis
tragfähig, sondern es würden zugleich
auch Empowerment-Prozesse befördert
(ebd., 273) und damit Wege zu einer
zeitgemäßen Behindertenarbeit geeb-
net (vgl. THEUNISSEN 2007). 

„Mindfulness“ ist das Gegenteil einer
Verhaltenseigenschaft und bezieht sich
quasi als ein hintergründiger Aspekt
(setting event) auf pädagogische Inter-
aktionen, die dadurch befruchtet, posi-
tiv gestaltet werden sollen, dass die
Bezugsperson dem anderen mit Res-
pekt und vor allem unvoreingenom-
men, offen, empathisch, umsichtig und
sensibel gegenübertritt, die Würde des
anderen nicht verletzt sowie dessen
Stärken, Ressourcen und Bedürfnisse
wertzuschätzen weiß. „Achtsamkeit“ –
so SINGH und Kollegen – lässt sich
nicht konzeptionell und erst recht

nicht behavioral fassen, sondern muss
in gegebenen Situationen „gelebt“ wer-
den: „Achtsamkeit ist eine Haltung
ohne Beanspruchung gedanklicher Pro-
zesse. (...) Die Erfahrung von Achtsam-
keit kann nicht in Wörter gefasst wer-
den. Achtsamkeit geschieht unterhalb
der Wahrnehmungsebene“ (ebd., 271;
Übersetzung G.T.). Um zu (mehr) „Acht-
samkeit“ zu gelangen, sollten Möglich-
keiten wie z. B. ein Selbststudium, eine
Selbstbeobachtung und Selbsterzie-
hung, Meditation, Selbsterfahrung oder
Supervision genutzt werden.
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KURZFASSUNG

Die Positive Verhaltensunterstützung gilt
als ein Erfolg versprechendes Konzept
zum Umgang mit Verhaltensauffällig-
keiten. Ein Schwerpunkt ihrer Interven-
tionen bezieht sich auf kontextverändern-
de Maßnahmen. Deren Bedeutung in
Hinblick auf Prävention und Abbau von
herausforderndem Verhalten wird bislang
in der Praxis unterschätzt. Daher sind
Informationen wichtig, die den Stellen-
wert und die Möglichkeiten kontextver-
ändernder und präventiver Maßnahmen
für den Umgang mit Verhaltensauffällig-
keiten aufzeigen und diskutieren.

ABSTRACT

Positive Behavior Support and Ante-
cedent Interventions. Suggestions
for Dealing with Challenging
Behaviour of People with Intellec-
tual Disabilities. Positive Behavior
Support (PBS) seems to be a promising
concept for dealing with challenging
behaviour. A main focus of intervention
refers to contextual assessment and
intervention. Their meaning in view of
prevention and reduction of problem
behaviour is still underestimated in
practice. Hence, information is important
to illustrate and discuss the value and
the possibilities of context-changing and
preventive interventions.
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bei mehreren männlichen Mitgliedern
europäischer Fürstenhäuser auf, die mit
Queen Victoria verwandt waren und
über sie bzw. ihre Töchter das Gen
erhalten hatten. Heute sind zahlreiche
weitere Gene auf dem X-Chromosom
bekannt, die neben anderen Sympto-
men oft auch eine geistige Behinderung
und eine Hypotonie zur Folge haben
(vgl. ROGERS et al. 2008).

ALLAN, HERNDON & DUDLEY
beschrieben 1944 eine Familie, in der
bei 24 männlichen Angehörigen aus
sechs Generationen ein bis dahin unbe-
kanntes Syndrom vorkam. Die Ent-
wicklungsverzögerung fiel bereits im
Säuglingsalter wegen einer allgemeinen
muskulären Hypotonie auf; da vor
allem Rumpfmuskeln betroffen waren,
bezeichnete man die Kinder als „limber
necks“ (bewegliche Hälse). Sie lernten
recht langsam zu gehen, meist erst mit
etwa fünf Jahren, mehrere konnten sich
nicht allein fortbewegen. Die Sprach-
entwicklung war stark beeinträchtigt
und das Sprechen bei einer dysarthri-
schen Artikulationsstörung kaum ver-

Es fällt immer wieder auf, dass in Schu-
len oder Werkstätten für behinderte
Menschen das männliche Geschlecht
überwiegt, etwa im Verhältnis von 1,6
bis 3,0 zu 1; dies bestätigen auch größe-
re Erhebungen, z. B. die berühmte Col-
chester-Studie von PENROSE (1938).
Ursache für das häufigere Vorkommen
einer Intelligenzminderung bei Jungen
oder Männern sind u. a. genetische Syn-
drome, die geschlechtsgebunden rezes-
siv vererbt werden (vgl. LEHRKE 1972):
Bei Frauen, die ja über zwei X-Chromo-
somen verfügen, macht sich die auf
einem X-Chromosom lokalisierte rezes-
sive Anlage nicht bemerkbar, wohl aber
bei männlichen Nachkommen im hemi-
zygoten Zustand, mit dem Y-Chromo-
som als ungleichem Partner. Betrachtet
man den Stammbaum einer solchen
Familie, kommt z. B. eine geistige Be-
hinderung nur bei Jungen oder bei
Männern vor, die jeweils über die Mutter
verwandt sind, sie geht nicht vom Vater
auf den Sohn über. In gleicher Weise
vererbt ist die Hämophilie (Bluterkrank-
heit), was ein Blick in die jüngere Ge-
schichte zeigt: Diese Erkrankung trat

ständlich. Wegen der fast immer deut-
lich ausgeprägten Ataxie vermutete
man eine Hypoplasie (Unterentwick-
lung) des Kleinhirns. Das Gesicht er-
schien mimikarm, länglich und schmal,
der relativ kleine Kopf (Mikrozephalie)
war im Schläfenbereich (bitemporal) ab-
geflacht. Ferner wurden folgende Symp-
tome beschrieben: große und wenig
konturierte Ohren, vorgeneigte Haltung
von Kopf und Hals, andauernder Spei-
chelfluss, schwache und schmächtige
(hypo- bzw. atrophe) Muskeln, bei er-
haltenen bzw. gesteigerten Eigenrefle-
xen später das Entstehen einer Spastik
und von Gelenkkontrakturen sowie
das Auftreten unwillkürlicher Bewe-
gungsunruhe (Athetose, Dystonie). Im
Verhalten wurden die Betroffenen als
eher passiv geschildert; aggressive oder
destruktive Reaktionen kamen kaum
vor. Bei schwerer Mehrfachbehinderung
waren Körpergröße und Kopfumfang
meist normal, größere Fehlbildungen
wurden nicht beobachtet. Die Lebens-
erwartung betrug bei fehlender Progre-
dienz etwa 10 bis 50 Jahre. 

Nach der Erstbeschreibung wurden
einzelne weitere Familien mit entspre-
chenden Befunden beobachtet und eine
Lokalisation des Gens auf dem X-
Chromosom bei Xq21 vermutet (vgl.
SCHWARTZ et al. 1990; STEVEN-
SON, GOODMAN & SCHWARTZ
1990; BIALER et al. 1992); SCHWARTZ
et al. konnten dann 2005 das Mono-
carboxylat-Transporter-8-Gen (MCT8-
Gen) eindeutig nachweisen und auf
Xq13.2 lokalisieren. Es ist unter ande-
rem dafür verantwortlich, Schilddrüsen-
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hormon in die Zellen zu transportieren.
Welch große Bedeutung dieses Hormon
für die Entwicklung des Nervensystems
hat, ist seit langem bekannt: Die ange-
borene Hypothyreose, eine Unter-
funktion der Schilddrüse, führt zu
Myxödem und Kretinismus mit einer
bleibenden, schweren Störung der kör-
perlichen und geistigen Entwicklung.
Durch eine frühe Diagnose im Neu-
geborenen-Screening (Guthrie-Test),
Nachweis von vermehrtem TSH (des
die Schilddrüse stimulierenden Hor-
mons der Hypophyse) und eine un-
verzüglich eingeleitete Substitutions-
behandlung mit Thyroxin kann dies
verhindert werden.

Verschiedene Gewebe, besonders
auch die Neuronen des menschlichen
Gehirns, sind auf eine ungestörte Inter-
aktion zwischen dem Schilddrüsen-
hormon Triiodthyronin (3,3’,5-Triiodthy-
ronin oder T3) und bestimmten Re-
zeptoren ihres Zellkerns angewiesen.
Bevor sich T3 an diese Rezeptoren bin-
den kann und damit zur Aktivierung,
Repression (Unterdrückung) und Dere-
pression von T3-abhängigen Genen führt,
muss es in die Zelle gebracht werden.
Das erfordert örtliche Regulationsme-
chanismen und eine Mithilfe durch die
Gliazellen des zentralnervösen Stützge-
webes, vor allem der Astrozyten, sowie
durch die Tanycyten, auf den Stoff-
transport spezialisierte Ependymzellen.
Sie exprimieren eine TypII-Jodothyronin-
deiodinase (D2), die das Prohormon Thy-
roxin (3,3’,5,5’-Tetraiodthyronin oder T4)
in das biologisch wirksame T3 verwan-
delt, nachdem T4 durch organische An-
ionentransporter oder L-Typ-Aminosäu-
rentransporter in die Zellen gekommen
ist. Die Neuronen exprimieren neben
den nukleären T3-Rezeptoren eine Typ
III-Jodothyronindeiodinase (D3); die
gegensätzliche Aktivierung von D2 und
D3 hält den T3-Spiegel in einem dyna-
mischen Gleichgewicht. Wie T3 in die
Neuronen kommt, ist noch unklar (vgl.
FUCHS et al. 2009). 

Nach den zahlreichen Untersuchun-
gen, die in den letzten Jahren durchge-
führt wurden, kann somit als gesichert
gelten, dass MCT8 die Aufnahme von
T3 in zentrale Neuronen gewährleistet,
als ein spezifischer und aktiver Trans-
porter von Schilddrüsenhormonen durch
die Zellmembran, unabhängig von Nat-
rium- oder Protonenkanälen. Das
MCT8-Gen auf Xq13.2 codiert für ein
Protein von 67 kD und 618 oder 539
Aminosäuren. Jedes dieser alternativen
Proteine enthält 12 putative transmem-
brane Domänen (TMD) mit intrazellu-
lären N-und C-Terminals und einem
großen intrazellulären Loop zwischen
TMD 6 und 7. Inzwischen wurden bei
mehr als 20 Familien mit Allan-

Herndon-Dudley-Syndrom verschiede-
ne hemizygote Mutationen des MCT8-
Gens nachgewiesen; bei der relativ
häufigen Mutation R271H ist in Codon
271 Arginin durch Histidin ersetzt. Be-
stätigt wurde dies mit der Beobachtung
einer vom Syndrom betroffenen Frau,
bei der es durch Translokation zwischen
dem X-Chromosom und Chromosom 9
– t(X;9)(q13.2;p24) – zu einem Verlust
des Gens gekommen war. 

Heute kann die Diagnose des Syn-
droms durch molekulargenetische Unter-
suchung eindeutig gestellt werden.
Symptome einer Unter- oder Überfunk-
tion der Schilddrüse (Hypo- oder
Hyperthyreoidismus) treten nicht auf,
Hormongabe hat keinen Einfluss auf
die Symptome. Möglicherweise ist neben
dem Transport des Hormons auch der
T3-Stoffwechsel in den Zellen gestört;
die verminderte Aufnahme führt zur
Erhöhung des Spiegels an freiem T3.

Nach den bisher mit bildgebender
Diagnostik erhobenen Befunden ist
Kleinhirnhypoplasie kein häufiges
Symptom, es wurden aber Myelinisie-
rungsstörungen beobachtet, vereinzelt
auch Veränderungen im Putamen, die
Ursache der extrapyramidalen Bewe-
gungsstörungen sein könnten. 

Eine molekulargenetische Analyse
mit der Suche nach dem MCT8-Gen ist
angezeigt, wenn bei Jungen oder Män-
nern mit schwerer geistiger Behinde-
rung zusätzlich folgende Symptome
beobachtet werden: neurologische Be-
funde, vor allem eine Rumpfhypotonie
sowie eine paroxysmale Dystonie (an-
fallsweise auftretender Tonuswechsel
mit Verdrehen des Rumpfes und der
Extremitäten) bzw. eine durch Stimuli
wie Schreck, plötzliche Bewegungen,
Emotionen oder Vibration ausgelöste
kinesiogene Dystonie, ein auffälliges Aus-
sehen, vor allem aber die Vermehrung
von T3 bzw. von freiem T3 bei Ernied-
rigung von T4 bzw. fT4, evtl. mit grenz-
wertigem bzw. leicht erhöhtem TSH-
Spiegel. Die Bestimmung des Verhält-
nisses von T3 und T4 eignet sich auch
als Suchmethode in bestimmten Risiko-
gruppen. Die Häufigkeit des Syndroms
ist noch unbekannt; seit der möglichen
molekulargenetischen Diagnose wur-
den bereits mehr als 20 Familien be-
schrieben, vorher waren es nur sieben,
so dass wohl bald weitere Beobach-
tungen folgen dürften.
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Der folgende Artikel skizziert anhand
eines praktischen Beispiels Möglich-
keiten des Managements und der
Planung von Projekten der Entwick-
lungszusammenarbeit im Bereich der
Unterstützung von Menschen mit Be-
hinderung. Ziel des konkreten Pro-
jektes war es, durch den Aufbau einer
modellhaften integrativen Kindertages-
stätte, eine Struktur für Frühförderung
in der Region Kachetien/Ostgeorgien
zu etablieren. In dieser Region gab es
bis zum Projektstart keinerlei Mög-
lichkeit der frühen Förderung von
Kindern mit Behinderung. Die Lebens-
situation der dort lebenden Menschen
ist, bedingt durch die schwierige wirt-
schaftliche Lage und die instabile poli-
tische Situation, geprägt vom täglichen
„Durchwursteln“ in ungewissen Kriegs-
und Krisenzeiten. Menschen mit Be-
hinderung haben keine Lobby und
erfahren nur marginale Unterstützung.
Dies war Anlass für die Aktion Mensch,
das Projekt im Rahmen des Impuls-
förderprogramms zum Aufbau von
Strukturen der Behindertenhilfe für
Zentral-, Ost- und Südosteuropa im
Zeitraum von Juni 2005 bis Mai 2008
zu fördern.

Management und Planung in
verschiedenen Projektphasen 

Wie sind wir nun konkret vorgegangen?
Zur konkreten Vorgehensweise, Initiie-
rung, Planung, Durchführung und
Evaluation wird auf ein Modell von
Projektphasen (vgl. BUHL-BÖHNERT
2003, 154) zurückgegriffen: 

> Vorplanung: Vorstellungen über
Ausgangslage und anzustrebende
Lösung klären und konkretisieren

> Planung: Projekt nach Aufgaben-
paketen strukturieren, Abläufe und
Verantwortlichkeiten vernetzen, Pro-
jektorganisation festlegen, gedankli-
che Vorwegnahme des zukünftigen
Handelns

> Durchführung: Belastbarkeit der
Vorarbeiten und Absprachen, inter-
kulturelle Kompetenz 

> Abschluss: Frage der Nachhaltigkeit
des Projektes und der weiteren Exis-
tenz

Die einzelnen Phasen waren in der
konkreten Projektumsetzung eng mit-
einander verzahnt. Unsere Vorgehens-
weise bei der Initiierung, Planung,
Durchführung und Evaluation des
Projektes wird im Folgenden anhand
dieses Modells – ausführlich für die
Vorplanung, exemplarisch für die ande-
ren Phasen – dargestellt.

Vorplanung im „Schnupper-Workshop“

Einem Treffen der deutschen Projekt-
partner (Gerhard Zimmermann, Wolf-
gang Janke, Anja Frindt) folgte im
Januar 2004 eine vorbereitende Reise
nach Georgien. Im Rahmen eines
„Schnupper-Workshops“ wollten wir
die Umsetzung der Projektidee über-
prüfen. Es sollte geklärt werden, ob die
angedachte Projektpartnerschaft erfolg-
versprechend ist, wie die Projektidee
unter den spezifischen georgischen
Rahmenbedingungen umsetzbar ist
und wie günstige Bedingungen für die
Nachhaltigkeit des Projektes geschaf-
fen werden können. 

Zu Beginn der Zusammenarbeit
waren wir insbesondere daran interes-
siert, uns die momentane Situation vor
Ort beschreiben zu lassen und sie uns
durch Fragen, Zuhören und genaues
Beobachten zu erschließen. Im Work-
shop entstand ein lebhafter Dialog aller
Beteiligten, in dem individuelle Wün-
sche, Vorstellungen, Erwartungen und
Ideen zusammengetragen wurden.
Außerdem haben wir gemeinsam mit
den Teilnehmer(inne)n exemplarisch
die Eckpunkte aus Konzeptionen deut-
scher integrativer Kindertagesstätten
diskutiert, die Arbeitsansätze in der
deutschen Frühförderung vorgestellt
und mit der Situation in Georgien ver-

138

PRAXIS UND MANAGEMENT Teilhabe 3/2009, Jg. 48

PRAXIS UND
MANAGEMENT

ANJA FRINDT

Ein Stück „Teilhabe“ in Georgien
Wie managt man Projekte der Entwicklungszusammenarbeit
in der Behindertenhilfe?



glichen. Folgende Punkte kamen dabei
zur Sprache: 

1. Rahmenbedingungen: z. B. Aufnah-
mekriterien, Gruppengröße, Betreu-
ungszeiten, Räume

2. Pädagogisches Personal: z. B. perso-
nelle Ausstattung, Fortbildung, the-
rapeutische Betreuung

3. Integration: Zielvorstellungen,
Didaktik und Methodik 

4. Elternarbeit

5. Zusammenarbeit mit anderen Insti-
tutionen und Einrichtungen

6. Öffentlichkeitsarbeit 

Die Arbeitsergebnisse wurden in einer
vorläufigen Musterkonzeption erfasst,
die im Verlauf des Projektes verfeinert
und ergänzt wurde.

Zudem lernten wir in der Workshop-
Woche wichtige Personen aus dem
Umfeld des Vereins kennen, führten
viele Gespräche mit Angehörigen, lern-
ten Institutionen vor Ort kennen und
sprachen bezüglich des Projektes beim
Bürgermeister der Stadt Telawi in
Kachetien und beim Landrat vor.

Klärung der Ausgangssituation
Laut Weltentwicklungsbericht leben in
Georgien (im Jahr 2001) 2,7 % der
Bevölkerung von weniger als 1 $ pro
Tag (d. h. in absoluter Armut), 15,7 %
haben weniger als 2 $ pro Tag zur Ver-
fügung (vgl. Weltentwicklungsbericht
2006, 334). Durch Armut geprägte
Lebensbedingungen, wie Unter- oder
Mangelernährung, fehlende Trinkwas-
serversorgung und Abwasserbesei-
tigung, schlechte Wohnverhältnisse,
unzureichende Gesundheitsversorgung,
fehlende Bildungsmöglichkeiten, Miss-
achtung der Menschenwürde und der
Menschenrechte sowie Diskriminierung
und soziale Ausgrenzung begünstigen
die Entstehung von Behinderungen
(vgl. BEZEV u. a. 2004, 4). Solange der
größte Teil der Bevölkerung am Rande
der Existenz lebt, haben die Anliegen
behinderter Menschen und ihrer An-
gehörigen keine Priorität. In Osteuropa
gelten Menschen mit Behinderung oft
noch als nicht förderungsfähig und 
-würdig. Dementsprechend gibt es fast
keine staatlichen Hilfsmaßnahmen.
Zwischen den verschiedenen Behinde-
rungsarten wird kaum unterschieden.
Man sieht Menschen mit Behinderung
nicht im Stadtbild und redet nicht von
ihnen. Die Situation der Angehörigen
ist oft verzweifelt. 

Konkreter Anlass unseres Projektes
war der Wunsch der Elternvereinigung
„New Life“, ein Vorschul-Angebot für
jüngere Kinder zu entwickeln. 

Auftraggeber feststellen 
Im Rahmen der aktiven Städtepart-
nerschaft zwischen Telawi in Georgien
und dem schwäbischen Biberach an
der Riß wurde Gerhard Zimmermann,
Biberacher und aktives Lebenshilfe-
Mitglied, vom Verein „New Life“ ange-
fragt, ob ein gemeinsames Projekt im
Bereich der frühen Hilfen für Kinder
mit Behinderung möglich sei. Die NGO
„New Life“ arbeitet seit 1998 in Telawi.
Die nicht vorhandenen Betreuungs-
und Fördermöglichkeiten, die man-
gelnde medizinische Versorgung und
vielfältige Diskriminierungserfahrun-
gen ließen den Entschluss reifen, dieser
empfundenen Ohnmacht etwas entge-
genzusetzen. Den Menschen mit Be-
hinderung ist es oft verwehrt, sich in
die Gesellschaft einzubringen und sich
entsprechend ihrer Möglichkeiten zu
entwickeln. Ehrenamtliches Engage-
ment dieser Personengruppe und ihrer
Angehörigen (Eltern, Groß- und Adop-
tiveltern) war lange Zeit verboten.
Begonnen hat „New Life“ mit Schul-
unterricht für Kinder mit Behinde-
rungen und Theateraufführungen.
Inzwischen werden in der Schule ca.
55 Kinder und Jugendliche unterrich-
tet. Trotz der unsicheren Finanzierung
über unterschiedliche Projekte und
Spenden ist es inzwischen gelungen,
die Schule im Gemeinwesen Telawis zu
verankern und zu einem festen, nicht
mehr wegzudenkenden Bestandteil der
Stadt zu machen. 

Interessiert zeigten sich neben den
Mitgliedern des Vereins und unmittel-
bar vom Projekt Betroffenen ebenfalls
Vertreter der Universität sowie Ärzte
des örtlichen Gesundheitszentrums.
Diese Interessenten wurden später als
Multiplikatoren auch zu allen Semina-
ren eingeladen. Vertreter der Stadtver-
waltung sicherten ihr Interesse zu,
machten aber auch schnell deutlich,
dass eine Bezuschussung aus öffentli-
chen Geldern aufgrund der schwierigen
wirtschaftlichen Lage des Landes vor-
erst nicht in Frage käme. 

Zielsetzung 
Der Aufbau einer Struktur für frühe
Hilfen für Kinder mit Behinderungen in
der Region Kachetien sollte hauptsäch-
lich durch den Aufbau einer modellhaf-
ten integrativen Kindertagesstätte ver-
wirklicht werden. Darüber hinaus bein-
haltete unser Projektkonzept:

> Qualifizierung pädagogischen
Personals

> Information, Beratung und
Vernetzung betroffener Eltern und
Angehöriger

> Informations- und Öffentlichkeits-
arbeit

> Multiplikation der Modelle in ande-
ren Teilen der Region Kachetien

Machbarkeitsprüfung
Einschränkungen und Widerstände
beim Betrieb der integrativen Kinder-
tagesstätte erwarteten wir vor allem bei
den Eltern der nicht behinderten
Kinder. Wer würde sein Kind freiwillig
und vorbehaltlos gemeinsam mit behin-
derten Kindern erziehen lassen – in
einem Land, in dem Angst und Scham
den Umgang mit Menschen mit Be-
hinderungen maßgeblich bestimmen?
Diese Frage berührte das Hauptspan-
nungsfeld unserer Arbeit. Ein Angebot
für Kinder mit Behinderungen im
Vorschulalter in der Region Kachetien
fehlte. Wir wollten für möglichst viele
Kinder mit Behinderung adäquate
Hilfen vorhalten, das sollte aber nicht
auf dem Wege eines „Sonderkinder-
gartens“ ausschließlich für behinderte
Kinder geschehen. In diesem hätte es
mehr Plätze für Kinder mit Behin-
derung gegeben, als es in der integrati-
ven Einrichtung der Fall war. Es war
uns aber nicht daran gelegen, eine
Sondereinrichtung zu etablieren, Inklu-
sion ins Gemeinwesen über Exklusion
zu erzielen und damit hinter den Stand
der Fachdiskussion zurückzufallen. Ob
dieses Experiment gelingen würde oder
ob wir an einem gesellschaftlichen
Tabu scheitern würden, war zu Beginn
noch offen. 

Zusätzlich wurde schnell deutlich,
dass es für viele Berufe wie z. B. Logo-
pädin, Physiotherapeutin, Ergothera-
peutin in Georgien keine Ausbildungs-
möglichkeiten gibt und keine der
Pädagoginnen der Schule bisher spezi-
fisches Wissen über Behinderung,
Fördermöglichkeiten oder integrative
Erziehung hatte. Von Seiten der öffent-
lichen Hand war keine finanzielle Unter-
stützung zu erwarten, wenngleich das
Interesse an unserem Projekt groß war. 

Außerdem wurde ein stark am medi-
zinisch orientierten Modell von Behin-
derung entwickeltes Bild bei einigen
Angehörigen deutlich. Die Möglichkeit
einer genauen Diagnose für die Kinder
und entsprechende Medikamente schie-
nen manchen Eltern ein wirksameres
Mittel als eine pädagogische individuel-
le Förderung der Kinder.

139

PRAXIS UND MANAGEMENT
Ein Stück „Teilhabe“ in Georgien

Teilhabe 3/2009, Jg. 48



140

PRAXIS UND MANAGEMENT Teilhabe 3/2009, Jg. 48
Ein Stück „Teilhabe“ in Georgien

Planung

Projektplanung 
Aktivitäten sammeln, Arbeitsaufwand abschätzen
Durchführung von Fachseminaren; Hospitationen; (sozial-)pädagogische Diagnostik; Gewinnen geeigneten Personals;
Vorbereiten der Räumlichkeiten; Beratung interessierter Eltern zur Entwicklung eigener Initiativen; Vernetzung mit
anderen Einrichtungen, Diensten und Personen; Aufzeigen der Handlungsmöglichkeiten von Selbsthilfeorganisationen;
Erstellung schriftlichen Informationsmaterials; Initiierung von Arbeitskreisen für pädagogisches Personal und Eltern

Ablauflogik bestimmen
z. B. mit der Ausschreibung der Stellen und Auswahl der Bewerber beginnen; Einrichten und Gestalten der
Räume; Fachseminar I zu fachlichen Grundlagen, Zielen und Arbeitsweisen der integrativen Erziehung für
Fachpersonen und Eltern; Auswahl und Aufnahme der Kinder; Initiierung der Arbeitskreise für Eltern/Angehörige
nach Beginn des regulären Kindergarten-Betriebs
Termine planen
feststehende Termine z. B. Beginn der Arbeit der Gruppen, Einweihungsfeier, Seminare, Zwischenbilanz usw.
Notwendige Kapazitäten bestimmen
Kosten bestimmen, Finanzmittel planen
Vorgehensplan = Projektantrag

Zeitrahmen (36 Monate)

Antragstellung über den Landesverband der Lebenshilfe an die Aktion Mensch, Bewilligung und Abschluss einer
Kooperationsvereinbarung

Erfolgskriterien

Ressourcen (u. a. existierende Kontakte des Vereins, reibungslose Öffentlichkeitsarbeit, vorhandene
Räumlichkeiten – Schulhaus, Synergie-Effekte zwischen Kindergarten und Schule; Personal  – liebevoller, warmer
und herzlicher Umgang mit den Kindern) 

Risikoabschätzung (u. a. mangelnde fachspezifische Kenntnisse der Mitarbeiterinnen, kein therapeutisches Personal
vor Ort, Inflation, instabile politische Situation)

Durchführung 

Projektorganisation (Leitung und Personal, mehrsprachige projektinterne Kommunikation) 

Teil- und Schlussabnahme (Bericht an die Aktion Mensch über die Entwicklung des Projektes, Kostenabrechnungen)

Projektcontrolling (Bilanzierung des Projektstandes im Anschluss an Fachseminare und im Rahmen der
Hospitationen in Deutschland)

Plananpassung (personelle und finanzielle Veränderungen, Themen der Fachseminare, gemeinsame interkulturelle
Projektkultur)

Durchführung der Arbeitspakete

Abschluss

Abschlussbericht

Bilanz und Wertschätzung

Auflösung der Projektorganisation

Stärken 
> Hohe Motivation der Projektpartner
> Starke Identifikation mit den Zielen des Projektes
> Ausgeprägtes Wir-Gefühl im Team 
> Netzwerke 
> Kontakte zur Presse
> Weitere Stärkung der Elterninitiative

Schwächen 
> Indirekte Kommunikation über Dolmetscher 
> Kostencontrolling 

Chancen 
> Steigende Akzeptanz für Menschen mit

Behinderungen, Vorbehalte abbauen, Rechte für
Menschen mit Behinderung einfordern 

> Projekt wird als Modell für weitere Initiativen gesehen 

Risiken 
> Mangelnde Transparenz aufgrund der Sprache 
> Politisch instabile Situation 



Fazit

Die positiven Erfahrungen überwiegen
bei weitem: Viele Kinder haben in der
Einrichtung Förderung und Unterstüt-
zung in einer liebevollen Atmosphäre
erfahren. Ein Stück „Teilhabe“ wurde
durch das Projekt nach Kachetien ge-
bracht. Es wird nach und nach selbst-
verständlicher, Kinder mit Behinderung
nicht auszugrenzen, sondern sie mit
ihren spezifischen Fähigkeiten und
Kompetenzen wahrzunehmen. Die
Eltern der Kinder haben sich monatlich
getroffen und sich in einer Art Selbst-
hilfegruppe ausgetauscht. Die Fach-
seminare stießen auf großes Interesse,
mehrere Pädagoginnen haben in inte-
grativen Einrichtungen in Deutschland
hospitiert und Praktika absolviert.
Besonders eindrücklich erlebte ich die
Besuche von Interessenten aus anderen
Teilen Kachetiens, die sich über die
Arbeit von „New Life“ und die integra-
tive Kindertagesstätte informierten und
ähnliche Elternvereinigungen in weite-
ren Städten planen.

Die Auflösung der Projektorgani-
sation bedeutet in unserem Fall kein
absolutes Ende für die Zusammen-
arbeit mit „New Life“. Wir sind zuver-
sichtlich, dass es dem Verein gelingen
wird, weiterhin gute Arbeit für Kinder
und Jugendliche mit Behinderungen zu
leisten. Bereits während der Projekt-
laufzeit spielte die Nachhaltigkeitsfrage
stets eine große Rolle. Der Verein ist
gewillt, dass Projekt fortzuführen, und
bemüht sich um Eigenmittel für den
weiteren Betrieb des Kindergartens (u. a.
Haltung von Büffelkühen und Verkauf
von Milchprodukten, Gemüseanbau,
Herstellung von Rosenöl, Vermietung
von Theatersaal und Computerraum,
Café in Planung). 

Das Modellprojekt des 2005 eröffne-
ten integrativen Kindergartens zeigt, wie

durch eine gemeinsame Betreuung und
Bildung von Kindern mit und ohne
Behinderung Ausgrenzung vermieden
wird und die Entwicklungschancen vie-
ler Kinder verbessert wurden. Es zeigt
auch, was mit verhältnismäßig gerin-
gem Finanzaufwand aufgebaut werden
kann, wenn eine klar strukturierte
Planung und Vorbereitung stattgefun-
den hat. 

Abschließend ist festzuhalten, dass
die Förderung der Aktion Mensch eine
gute Möglichkeit bietet, die Lebens-
situation von Menschen mit Behinde-
rung wesentlich zu verbessern und
einen Beitrag zur Armutsbekämpfung
zu leisten. Mit der gezielten Förderung
von Elterninitiativen in den Ländern
Mittel-, Ost- und Südosteuropas kön-
nen wichtige gesellschaftliche Impulse
gesetzt werden. Neben der praktischen
Arbeit von Initiativen wie „New Life“
leisten die engagierten Menschen durch
Aufklärung und Information auch
einen wichtigen Beitrag dazu, die
gesellschaftliche Anerkennung von
Menschen mit Behinderung zu verbes-
sern und ein neues, ganzheitliches
Menschenbild zu etablieren.
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Der Artikel skizziert Möglichkeiten des
Managements und der Planung von
Projekten der Entwicklungszusammen-
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arbeit im Bereich der Unterstützung von
Menschen mit Behinderung. Anhand
eines konkreten Praxisbeispiels – dem
Aufbau einer Struktur für Frühförderung
in der Region Kachetien/Georgien geför-
dert von der Aktion Mensch – wird
aufgezeigt, welchen Gewinn ein profes-
sionelles Projektmanagement bei dieser
komplexen Aufgabe darstellt.

ABSTRACT

The above article discusses the possibili-
ties of managing projects in the area of
development cooperation to foster sup-
port for people with disabilities. Using
the example of building up an early sup-
port system in Kakheti/Georgia which
was funded by Aktion Mensch (a German
funding association), the advantages of a
professional project management
become evident.
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Wird von Barrierefreiheit im Öffentli-
chen Personennahverkehr (ÖPNV) ge-
sprochen, bezieht sich die Diskussion
meist auf Menschen mit Körper- oder
Sinnesbehinderung. Erfahrungen im
Rahmen eines integrativen Seminars an
der Pädagogischen Hochschule Heidel-
berg (vgl. KLAUSS et al. 2008) zeigen
allerdings, dass gerade auch Menschen
mit Lernschwierigkeiten bei der Nutzung
des ÖPNV auf Barrieren stoßen. Was
Barrierefreiheit im ÖPNV aus Sicht von
Menschen mit Lernschwierigkeiten be-
deutet und wie Verbesserungen initiiert
werden können, zeigt der folgende
Beitrag, der sich auf die Ergebnisse
einer empirischen Erhebung an einer
Schule für geistig Behinderte (SfgB) und
an einer Werkstätte für behinderte
Menschen (WfbM) bezieht. Dabei liegt
die Annahme zugrunde, dass Mobilität
bzw. die Nutzungsmöglichkeit des
ÖPNV durch Menschen mit Lern-
schwierigkeiten deren Teilhabe am
Leben in der Gesellschaft erheblich
unterstützen kann.

Mobilität und Teilhabe am Leben
in der Gesellschaft

Der aus dem Lateinischen stammende
Begriff Mobilität ist laut Duden gleich-
bedeutend mit Beweglichkeit. Da er in
unterschiedlichen Kontexten verwen-
det werden kann, ist eine genauere
Bestimmung mit Hilfe eines Attributs
notwendig. Im Folgenden geht es um
die räumliche Mobilität, zu der unter
anderem der Verkehr als Bewegung
zwischen sogenannten Funktionsstand-
orten gehört (vgl. LESER 2001, 521).
Diese werden auch als Grunddaseins-
funktionen bezeichnet, zu denen das
Wohnen, die Versorgung, die Arbeit,
die Bildung und die Freizeit gehören
(vgl. ebd., 291). Da der Städtebau der
deutschen Nachkriegszeit gemäß der
Charta von Athen aus dem Jahr 1941
durch eine starke Funktionstrennung

geprägt war, müssen in unseren Kom-
munen oft große Distanzen zwischen
Funktionsstandorten zurückgelegt wer-
den. Die Teilnahme am Verkehr dient
aber nicht nur der Überwindung der
Distanz zwischen räumlich voneinan-
der entfernten Funktionsstandorten,
sie kann auch selbst positive Funk-
tionen übernehmen, wenn z. B. die
Mobilität das soziale Ansehen erhöht
oder die Nutzung des ÖPNV eine
unterhaltsame Beschäftigung darstellt.

Die Grunddaseinsfunktionen kor-
respondieren mit Lebensräumen, bei
denen das Leitbild der Teilhabe in der
aktuellen Fachdiskussion große Bedeu-
tung hat. Zentrales Thema war Teilhabe
beispielsweise beim Dortmunder Kon-
gress der Bundesvereinigung Lebens-
hilfe e. V. mit dem Titel „Wir wollen
mehr als nur dabei sein“ im Jahr 2003.
In der von den Tagungsteilnehmerin-
nen und -teilnehmern mit und ohne
Lernschwierigkeiten verabschiedeten
„Dortmunder Erklärung“ heißt es u. a.,
dass Teilhabe mitmachen, mitgestalten
und mitbestimmen beim Zusammen-
leben aller Bürger bedeutet. Verschie-
den zu sein, sei ein Gewinn für alle
Menschen, und niemand dürfe ausge-
schlossen werden. Barrieren solle es
nicht geben, so dass man überall hin-
kommen kann. Weiter heißt es, dass
man benötigte Hilfen dort bekommen
solle, wo alle anderen auch sind, also in
Regel- und nicht in Sondereinrichtun-
gen (vgl. WACKER et al. 2005, 9 f.).

Der so interpretierte Begriff der
Teilhabe bezieht sich auf zentrale
Leitideen, die den Umgang zwischen
Menschen mit und ohne Lernschwie-
rigkeiten in den zurückliegenden Jah-
ren mitgeprägt haben. Zu diesen
Leitideen gehören nach KLAUSS
(2005) Normalisierung, Integration
bzw. Inklusion sowie Selbstbestim-
mung und Empowerment.

Die Bedeutung der Teilhabe als zen-
trale Zielkategorie von Initiativen zur
Verbesserung der Lebensqualität und
zur Sicherung der Rechte behinderter

Menschen spiegelt sich auch darin
wider, dass diesem Paradigma große
Bedeutung bei der International Classi-
fication of Functioning, Disability and
Health (ICF) sowie im Sozialgesetz-
buch (SGB) IX zukommt. 

In der bereits zitierten Dortmunder
Erklärung kommt zum Ausdruck, dass
Menschen mit Lernschwierigkeiten
heute auch zunehmend selbst ihre
unbehinderte gesellschaftliche Teilhabe
einfordern. Dies ist ein wichtiger Hin-
weis darauf, dass Teilhabemöglichkei-
ten positive Auswirkungen auf Men-
schen haben können. Empirische
Studien belegen, dass gesellschaftliche
Teilhabe die Lebensqualität von Men-
schen mit Lernschwierigkeiten erheb-
lich steigern kann (vgl. DWORSCHAK
2004, 43 ff.).

Damit aber Menschen mit Lern-
schwierigkeiten am gesellschaftlichen
Leben möglichst weitgehend teilhaben
können, ist der Zugang zu den oben
erwähnten Funktionsstandorten für
alle Menschen zu öffnen, d. h. im Hin-
blick auf Menschen mit Lernschwierig-
keiten, entsprechend ihrer Möglich-
keiten und Fertig-/Fähigkeiten hin
aktiv zu gestalten. Teilhabe darf sich
also nicht auf eine formale Berech-
tigung zum „Dabeisein“ beschränken,
sondern es ist stets die Schaffung not-
wendiger Vorraussetzungen bei der
Gestaltung der Funktionsstandorte er-
forderlich. Im Hinblick auf eine weitge-
hend selbstständige Teilhabe möglichst
aller Bürger(innen) am ÖPNV ist es
z. B. sehr wichtig, spontan und ohne
erhöhte Gefährdung zwischen den
Funktionsstandorten verkehren zu
können. Eine erhöhte Mobilität durch
die Nutzung des ÖPNV gilt dabei als
eine wesentliche Voraussetzung für die
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft.

Bei Menschen mit schwerer Mehr-
fachbehinderung scheint diese Forde-
rung an ihre Grenzen zu stoßen. Aber
auch wenn Menschen den Nahverkehr
nicht selbstständig nutzen können, so
kann es ihnen dennoch ermöglicht
werden, mit einer ihren Kompetenzen
entsprechenden Assistenz mehr selbst-
bestimmt mobil zu sein, als ihnen
gewöhnlich zugetraut bzw. zugestan-
den wird.

Nutzung des ÖPNV durch Menschen
mit Lernschwierigkeiten in Heidelberg

Um einen Einblick in die Verkehrs-
mittelnutzung von Menschen mit Lern-
schwierigkeiten zu bekommen, wurde
im Januar und Februar 2008 eine
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Fragebogenerhebung an einer Heidel-
berger WfbM und SfgB durchgeführt.
Daran nahmen 113 Menschen mit Lern-
schwierigkeiten teil. 15 davon waren
Schüler(innen) der Abschlussstufe und
98 Mitarbeiter(innen) der Werkstätte.
Keiner der Teilnehmenden galt als
schwer mehrfachbehindert. Im Sinne
der oben genannten Leitideen und
einer kompetenzorientierten Sichtweise
wurde erwartet, dass Menschen mit
Lernschwierigkeiten als Experten in
eigener Sache verlässliche Informa-
tionen liefern können, wenn die Er-
hebungsbedingungen ihren Möglich-
keiten angepasst sind. Dies sollte auch
helfen, ihre spezifischen Bedürfnisse zu
erkennen und zu berücksichtigen. Der
zehn Fragen umfassende Fragebogen
wurde anhand der Kriterien zur leich-
ten Sprache entwickelt (vgl. Netzwerk
People First Deutschland e. V. 2004).
Bei der Bearbeitung des Fragebogens
wurden die Teilnehmer(innen) je nach
Bedarf individuell unterstützt.

Zusammengefasst ergaben sich folgende
Ergebnisse:

> Im Vergleich zum bundesweiten
Durchschnitt von 11 % (vgl. Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen 2002, 67) nutzen
50 % der Mitarbeiter(innen) der
WfbM den ÖPNV, zu dem Regional-
bahnen, S-Bahnen, Straßenbahnen
und Busse gerechnet werden, für
den Weg zur Arbeit.

> Die vermehrte Nutzung des ÖPNV
durch die Befragten kann in Zu-
sammenhang mit Faktoren wie der
Mobilitätserziehung, der Qualität
des Heidelberger Nahverkehrssys-
tems oder auch Interessen einer
Kommune für finanzielle Einsparun-
gen durch die Reduzierung von indi-
viduellen Fahrdiensten diskutiert
werden.

> Menschen mit Lernschwierigkeiten
in Heidelberg nutzen nur selten oder
nie individuelle Verkehrsmittel wie
Autos, Motorroller und Fahrräder
für den Weg zur Schule oder zur
Werkstätte.

> Die meisten Befragten sind mit dem
Weg zur Schule bzw. zur Arbeit
zufrieden.

> 60 % der Befragten nutzen den
ÖPNV in der Freizeit, aber nur 36 %
fahren fremde Strecken.

> Es ist signifikant, dass sich vor allem
diejenigen, die das Nutzen des ÖPNV
in der Freizeit oder das Fahren von
fremden Strecken als schwierig emp-
finden, ein verändertes Nahver-
kehrssystem wünschen.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass
Menschen mit Lernschwierigkeiten eine
reduzierte Wahlmöglichkeit bezüglich
der zur Verfügung stehenden Ver-
kehrsmittel haben. Deshalb ist für sie
der ÖPNV von hoher Bedeutung, um
selbstständig und spontan mobil zu
sein. Allerdings werden meist nur be-
kannte Strecken mit dem ÖPNV
zurückgelegt. Obwohl eine allgemeine
Zufriedenheit herrscht, bereitet die
Nutzung des ÖPNV einigen der Be-
fragten Schwierigkeiten, was im folgen-
den Abschnitt anhand durchgeführter
Interviews genauer betrachtet wird.

Barrierefreiheit im ÖPNV für
Menschen mit Lernschwierigkeiten

Im Folgenden wird anhand einiger auf
der Befragung von Menschen mit
Lernschwierigkeiten basierender Krite-
rien diskutiert, was aus ihrer Sicht zur
Barrierefreiheit im ÖPNV für Menschen
mit Lernschwierigkeiten beitragen kann.
Außerdem werden Praxisbeispiele darge-
stellt, in denen Barrierefreiheit im Sinne
der zuvor beschriebenen Kriterien
weitgehend realisiert werden konnte.

Kriterien für Barrierefreiheit im ÖPNV
Neben einer Mobilitätserziehung, wie
sie STÖPPLER (2002) sehr umfassend
konzipiert hat, trägt vor allem die
Reduktion von Nahverkehrssystem im-
manenten Barrieren dazu bei, dass
Menschen mit Lernschwierigkeiten
mobiler sein können. 

Um herauszufinden, welche Aspekte
bei der Nutzung des ÖPNV für Men-
schen mit Lernschwierigkeiten förder-
lich bzw. hinderlich sind, wurden
24 Interviews in der oben genannten
SfgB und WfbM durchgeführt, transkri-
biert und ausgewertet. In der Schule
wurden sieben Schüler der Abschluss-
stufe und ein Lehrer im Zufallsver-
fahren ausgewählt. In der Werkstätte
nahmen 14 Mitarbeiter, eine Gruppen-
leiterin des Berufsbildungsbereichs
sowie ein Mitarbeiter aus dem psycho-
sozialen Dienst an den Interviews teil.
Im Vergleich zur obigen Fragebogen-
erhebung wurden bei den Interviews
also auch Dritte beteiligt, um das
Antwortspektrum zu erweitern. Die
zentralen Aussagen der Befragten hin-
sichtlich der Reduktion von Barrieren
werden den Kategorien Fahrpläne,
Fahrkarten, Haltestellen und Fahr-
zeuge zugeordnet.

Fahrpläne
> Lesefreundlichkeit durch große

Schrift

> Verwendung von Bildern und
Piktogrammen (vgl. Netzwerk
People First Deutschland e. V.
2004)

> deutliche Trennstriche und Ab-
sätze in Tabellen

> zeitliche Angabe zum Abfahrts-
rhythmus

> Informationen auch durch dyna-
mische Anzeigen, akustische
Ansagen und Personal der
Verkehrsbetriebe

Fahrkarten
> einfach zu bedienende Fahrkar-

tenautomaten mit Sprachausgabe

> Fahrkartenautomaten, an denen
nicht nur per Scheckkarte, son-
dern auch durch Bargeld bezahlt
werden kann

> Möglichkeit, Fahrkarten an Kios-
ken, in Kundenzentren oder in
Bussen und Bahnen zu erwerben

Haltestellen
> große und gut lesbare Schilder

unter Beachtung der aktuellen
DIN-Normen (vgl. Verband
Deutscher Verkehrsunternehmen
2003)

> visuelle, akustische und taktile
Informationen zu Wartezeiten
und Fahrtrouten nach dem
Zwei-Sinne-Prinzip stets über
mindestens zwei Wahrneh-
mungskanäle 

> Markierung von Haltestellen
mit Hilfe von Bildern

> assistierendes Personal der Ver-
kehrsbetriebe

Fahrzeuge
> Kennzeichnung der Fahrzeuge

durch Farben und Piktogramme

> visuelle, akustische und taktile
Informationen im Inneren der
Busse und Bahnen

> angemessen langes Öffnen der
Türen, um auch in vollen Fahr-
zeugen ein sicheres Ein- und Aus-
steigen zu gewährleisten

> ausreichender Einsatz von Fahr-
zeugen, um unbekannte Situatio-
nen durch Verspätungen, Ausfälle
und Sonderfahrten zu vermeiden



Auch wenn die genannten Aspekte der
Barrierefreiheit im ÖPNV keinen
Anspruch auf Vollständigkeit und All-
gemeingültigkeit erheben, zeigt sich
dennoch auch in der Befragung die
Bedeutung von öffentlichem Nahver-
kehr für die Chancen realisierter gesell-
schaftlicher Teilhabe von Menschen
mit Lernschwierigkeiten. Was als
Barriere empfunden wird, hängt letzt-
endlich vom Individuum, seinen Fertig-
keiten und Fähigkeiten sowie subjekti-
vem Empfinden ab. Trotzdem lassen
sich insgesamt vor allem zwei objekti-
vere Variablen herausarbeiten: Zum
einen ist für Menschen mit Lern-
schwierigkeiten ein möglichst planmä-
ßiger Ablauf des ÖPNV ohne unvor-
hergesehene Änderungen, Ausfälle u. Ä.
von großer Bedeutung. Zum anderen
sollten alle wichtigen Informationen
möglichst verständlich dargeboten wer-
den. Wichtig ist dabei, dass Informatio-
nen im Sinne einer Informationskette
in allen Phasen der Nutzung des ÖPNV
zur Verfügung stehen.

Beispiele aus der Praxis
Im Folgenden werden zwei Beispiele
vorgestellt, die einige der oben genann-
ten Kriterien für die Barrierefreiheit im
ÖPNV in die Praxis umsetzen. Es han-
delt sich dabei um die Ergebnisse von
Praxisprojekten am Hauptbahnhof in
Lüneburg und im Reutlinger Nahver-
kehrssystem.

Eine Reduktion von Barrieren für
Menschen mit Lernschwierigkeiten
wird am Hauptbahnhof von Lüneburg
durch ein Informations- und Leit-
system erreicht. Das Leitsystem weist
durch Bodenindikatoren in Form von
Pfeilen und Symbolen den Weg zu einer
Informationssäule, die sich im zentra-
len Eingangsbereich des Bahnhofs
befindet. Die Säule zeigt anhand von
Piktogrammen und abstrakteren Sym-
bolen den weiteren Weg z. B. zu Tele-
fonen, zu Toiletten, zur Bahnhofs-
mission, zu einem Café sowie zu Bussen
und Taxis. Neben Piktogrammen und
Symbolen bietet die Säule auch Infor-
mationen in Form von Braille-Schrift
und durch eine Sprachnachricht, die
per Knopfdruck ausgelöst werden kann
(vgl. DÜWAL et al. 2003; Bundesver-
einigung Lebenshilfe e. V. 2007, 41–44).

Die Wirksamkeit des Lüneburger
Projekts wurde durch eine empirische
Untersuchung überprüft, die zu dem
Schluss kommt, dass „die Installation
des Informations- und Leitsystems am
Bahnhof Lüneburg in seiner Gesamt-
beurteilung als effektvoll und nützlich
angesehen werden [kann]“ (DÜWAL et

al. 2003, 109). Die Initiatoren des Lüne-
burger Systems weisen auf den Modell-
charakter des Projekts hin. Es sei über-
tragbar auf andere Städte, aber auch
auf andere Bereiche wie Flughäfen,
Stadien oder große Veranstaltungen. 

Der Modellcharakter deutet auf die
gegenwärtig bestehende Problematik
des Informations- und Leitsystems in
Lüneburg hin. Dieses reduziert zwar
Barrieren am Hauptbahnhof Lüneburg,
ist aber räumlich begrenzt. Informations-
ketten im obigen Sinne entstehen nicht,
da die Zugfahrt sowie die Zielbahnhöfe
in der Regel nicht barrierefrei sind. Ziel
muss es also sein, Informations- und
Leitsysteme wie das Lüneburger Modell
flächendeckend und einheitlich zu rea-
lisieren.

Ein anderer Weg, um Barrieren im
ÖPNV für Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten zu reduzieren bzw. um ein
Informationssystem mit niedrigem
Komplexitätsgrad zu installieren, wie es
KLEINBACH (2009, 39) beschreibt,
wurde in Reutlingen gewählt (vgl. Abb. 1).

Dort ist jede der zwölf Stadtbus-
linien durch eine spezifische Farbe und
jedes Fahrtziel durch ein eigenes Pikto-
gramm gekennzeichnet. Ein stilisierter
Fußball zeigt z. B. an, dass der dazuge-
hörige Bus zum Stadion fährt. Ein
Kreuz weist auf das Krankenhaus als
Fahrtziel hin. 

An der Vorder- und Außenseite der
Busse sind das Fahrtziel als geschriebe-
nes Wort, das dazugehörige Piktogramm
sowie die Liniennummer zu sehen. 

Am Reutlinger Busbahnhof weisen
lebensgroße Figuren durch Farben und
Piktogramme auf die Linien und Fahrt-
ziele der einzelnen Haltestellen hin.
Neben den Figuren am Busbahnhof

zeigen auch Schilder an den Stirnseiten
der elektronischen Anzeigetafeln den
Fahrgästen den Weg zur gesuchten
Haltestelle. Diese Schilder enthalten
Piktogramme mit dazugehörigem Fahrt-
ziel sowie Nummer und Farbe der ent-
sprechenden Buslinie. 

Für Busnutzer(innen) erläutern Über-
sichtspläne am Busbahnhof das Reut-
linger Orientierungssystem. Es wird
dabei ein schematischer Überblick über
den Busbahnhof gegeben. Außerdem
wird anhand eines sogenannten Linien-
sterns und einer Legende die Ver-
knüpfung zwischen mit Buchstaben
geschriebenen Fahrtzielen und Pikto-
grammen sowie zwischen Linien-
nummern und Farben aufgezeigt. Der
Linienstern lässt erkennen, dass im
Reutlinger ÖPNV ein Radialnetz exis-
tiert, bei dem alle Buslinien ihren Aus-
gangs- bzw. Endpunkt im Stadtzentrum
haben und das die Umsetzung eines
Orientierungssystems in der beschrie-
benen Form begünstigt.

Neben traditionellen, aber relativ
großen Fahrplänen mit Abfahrtszeiten
sind an den Haltestellen des Busbahn-
hofs auch vereinfachte Pläne angebracht.
Diese zeigen ebenfalls das Piktogramm,
das Fahrtziel, die Nummer sowie die
Farbe der entsprechenden Buslinie.
Überdies werden die Haltestellen, die
vom Bus angefahren werden, linear
aufgelistet. 

Diese Pläne sind für jede Linie auch
als kleines Faltblatt erhältlich. Ein sol-
cher Plan, der aufgrund seiner Größe
bequem z. B. im Geldbeutel mitgeführt
werden kann, ermöglicht zum einen
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Ein barrierefreies Nahverkehrssystem zeigt grundsätz-
lich für alle Nutzerinnen und Nutzer Vorteile.

145

PRAXIS UND MANAGEMENT
Freie Fahrt?

Teilhabe 3/2009, Jg. 48

durch Abgleich von Farbe und Pikto-
gramm die gesuchte Haltestelle zu fin-
den. Zum anderen kann im faltbaren
Linienplan die Haltestelle markiert
werden, an der man aussteigen möchte.
So wird z. B. während der Fahrt das
Ablesen der Haltestellennamen oder
das Abzählen der Stationen erleichtert,
was beim Finden der gewünschten
Zielhaltestelle hilfreich ist (vgl. KLEIN-
BACH & TRÖSTER 2007).

Initiierung von Veränderungen
im ÖPNV durch Menschen mit
Lernschwierigkeiten

Im Rahmen der Self-Advocacy-Bewe-
gung nehmen auch in Deutschland
Menschen mit Lernschwierigkeiten zu-
nehmend ihre Rechte als Bürgerinnen
und Bürger wahr. Sie engagieren sich
für ihre Belange und erfüllen ihre
Pflichten in der Gesellschaft (vgl.
THEUNISSEN 2001).

Auch an der Planung und Umset-
zung des Lüneburger Informations-
und Leitsystems waren Menschen mit
Lernschwierigkeiten als Experten in
eigener Sache aktiv beteiligt. Eine
Kooperation fand zwischen der Lebens-
hilfe e. V., der Bahn AG, der Stadt
Lüneburg und Vertretern des Lehr-
gebiets „Visuelle Kommunikation und
Ästhetik“ der Fachhochschule Lüne-
burg statt. 

Maßgeblich beteiligt an der Ent-
wicklung des Orientierungssystems in
Reutlingen war der Arbeitskreis „Selbst-
bestimmung“, eine Selbstvertretungs-
gruppe von Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten im Netzwerk People First
Deutschland e. V. Im Jahr 2002 wandte
sich der Arbeitskreis „Selbstbestim-
mung“ mit seinem Anliegen an die
Fakultät für Sonderpädagogik der Päda-
gogischen Hochschule Ludwigsburg
mit Sitz in Reutlingen. In der Folgezeit
fanden gemeinsame Seminarveranstal-
tungen zum Thema „Mobilität“ und
Erkundungsfahrten im Reutlinger
ÖPNV statt. Nach weiteren Planungen
und der Zusammenarbeit mit der Stadt
Reutlingen, der Reutlinger Stadtver-
kehrsgesellschaft und dem Grafiker
Ulrich Franz konnte schließlich das
Reutlinger Orientierungssystem für den
ÖPNV auf den Weg gebracht werden.
Nach Auskunft der Beteiligten war der
Prozess für alle Seiten äußerst ertrag-
reich. Da unterschiedliche Vorstellun-
gen miteinander verbunden werden

zept würde bewusst einen zentralen
Leitsatz des Europäischen Jahres der
Menschen mit Behinderungen 2003
aufgreifen: „Nichts über uns ohne uns!“

Fazit und Ausblick

Es bestehen unterschiedliche Heran-
gehensweisen, um Barrieren für Men-
schen mit Lernschwierigkeiten bei der
Nutzung des ÖPNV zu überwinden.
Auf der Grundlage einer Befragung von
Schülern mit Lernschwierigkeiten und
Werkstattbeschäftigten in Heidelberg
wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie
das Nahverkehrssystem möglichst bar-
rierefrei (um)gestaltet werden könnte. 

Die Erkenntnisse aus der empiri-
schen Erhebung an einer Schule und
einer Werkstätte gelten aufgrund der
gewählten Untersuchungsanlage sicher-
lich zunächst einmal nur für die spezi-

mussten, ergaben sich zahlreiche Situa-
tionen, in denen man voneinander ler-
nen konnte. KLEINBACH (2009, 40)
macht im Sinne der Inklusion deutlich,
dass Menschen mit Lernschwierigkei-
ten nicht nur Experten einer eigenen,
sondern letztlich einer gemeinsamen
Sache waren.

Auch bei den im Rahmen der empi-
rischen Erhebung in Heidelberg durch-
geführten Interviews zeigen sich einige
der Beteiligten durchaus interessiert an
der Initiierung von Veränderungen des
ÖPNV. Bei den Überlegungen, wie ein
solcher Prozess angestoßen werden
könnte, schlagen Befragte u. a. vor, mit
den Verkehrsunternehmen oder der
Stadtverwaltung Gespräche zu führen.
Genannt wird dabei sowohl das per-
sönliche Gespräch mit Verantwort-
lichen als auch der Briefkontakt.
Außerdem wird eine Demonstration in
Erwägung gezogen, um auf das Anlie-
gen öffentlichkeitswirksam aufmerk-
sam zu machen. Schließlich wird noch
vorgeschlagen, einen Leserbrief zu ver-
fassen und eine Unterschriftenaktion
durchzuführen.

Wenn es darum geht, Verbesserun-
gen im ÖPNV zu erzielen, sollten somit
stets Betroffene, also z. B. Menschen
mit Lernschwierigkeiten, sowohl in die
Planung als auch in die Ausführung
einbezogen werden. Ein solches Kon-

fische Situation in Heidelberg. Die so
gewonnenen Angaben zum Nutzer-
verhalten oder die benannten Kriterien
für Barrierefreiheit hängen in hohem
Maße von einer Reihe örtlicher Fak-
toren ab, z. B. der Gruppenzusammen-
setzung in den beteiligten Einrichtungen
und der konkreten Situation im lokalen
Nahverkehrssystem. Um zu allgemein
gültigen Aussagen zu kommen, wären
somit weitere Erhebungen an anderen
Orten notwendig.

Ein im obigen Sinne barrierefreier
ÖPNV, in dem vielfältige Möglich-
keiten zur Orientierung bestehen und
der einen planmäßigen Betriebsablauf
gewährleistet, bietet zahlreiche Vorteile.
Der wohl größte Nutzen entsteht für
Menschen mit Lernschwierigkeiten, die
nur eingeschränkte Wahlmöglichkeiten
zwischen unterschiedlichen Verkehrs-
mitteln haben und die häufig auf eher
inflexible Fahrdienste angewiesen sind.
Sie könnten in einem barrierefreien
Nahverkehrssystem mehr selbstständig,
spontan und ohne erhöhte Gefährdung
mobil sein und somit leichter am Leben
in der Gesellschaft teilhaben.

Positive Nebeneffekte eines barriere-
freien ÖPNV entstünden auch für
Angehörige, die Zeit aufgrund reduzier-
ter eigener Fahr- oder Begleittätigkeiten
gewinnen könnten. Da letztlich wohl
auch weniger gewerbliche Fahrdienste
als bisher benötigt würden, könnten die
für derartige Kosten zuständigen Kom-
munen langfristig einen finanziellen
Vorteil erwarten.

Ein barrierefreies Nahverkehrssystem
zeigt grundsätzlich für alle Nutzerinnen
und Nutzer Vorteile. Neben Menschen
mit Lernschwierigkeiten würden vor
allem auch Menschen mit Sinnesbe-
hinderung oder Migrationshintergrund,
Analphabeten, Kinder, Ältere und Orts-
unkundige von einem barrierefreien
ÖPNV profitieren.

Dieser Beitrag thematisiert die Be-
deutung von Mobilität allgemein und
speziell von öffentlichem Nahverkehr
im Hinblick auf eine möglichst umfas-
sende Teilhabe von Menschen mit
Lernschwierigkeiten am Leben in der
Gesellschaft. Gleichzeitig sind Grenzen
entsprechender Bemühungen zu reflek-
tieren, da gesellschaftliche Teilhabe von
Menschen mit Lernschwierigkeiten nur
dann Realität werden kann, wenn sich
sämtliche Funktionsbereiche der vor-
rangig bedeutsamen Lebensfelder Woh-
nen, Versorgung (z. B. mit Waren des
täglichen Bedarfs), Arbeit, Bildung und
Freizeit im Sinne der Inklusion für alle
Bürger(innen) öffnen. Diesbezüglich ist
ein für alle leicht zugänglicher ÖPNV
ein Schritt zu einem gerechten Mit-
einander aller Menschen.
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KURZFASSUNG

Um am Leben in der Gesellschaft teilhaben
zu können, ist es hilfreich, selbstständig,
spontan und ohne erhöhte Gefährdung
zwischen den Funktionsbereichen Wohnen,
Versorgung, Arbeit, Bildung und Freizeit
verkehren zu können. Da Menschen mit
Lernschwierigkeiten eingeschränkte
Verkehrsmittelwahlmöglichkeiten haben,
stellt für sie vor allem der Öffentliche
Personennahverkehr (ÖPNV) eine wichtige
Möglichkeit dar, mobil zu sein. In vielen
Fällen wird die Nutzung des ÖPNV aber
durch mangelnde Orientierungsmöglich-
keiten oder durch Unplanmäßigkeiten im
Betriebsablauf erschwert. Beispiele aus
Lüneburg und Reutlingen zeigen, dass
Menschen mit Lernschwierigkeiten heute
selbst, z. B. im Rahmen von Selbstvertre-
tungsgruppen, wichtigen Einfluss auf eine
positive Entwicklung des ÖPNV nehmen
können.

ABSTRACT

Clear Run? People with Learning
Difficulties in the Public Transport
System. In order to participate in social
life, it is helpful to be able to move inde-
pendently, spontaneously and without
increased endangering between housing,
supplying and care, work, education and
leisure activities. Due to the fact that

@

i people with learning difficulties have a
restricted choice of transportation, espe-
cially the public transport system offers
the possibility to be mobile. But in many
cases, using the public transport system is
difficult. Reasons for that are a lack of
aid to orientation or disturbed schedul-
ing. Examples from Lüneburg and
Reutlingen show that people with learn-
ing difficulties who organise themselves
for example in groups of self-advocacy
may have an influence on the public
transport system’s further development.
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Interdisziplinäre Teamarbeit am Förder-
zentrum mit dem Förderschwerpunkt
Geistige Entwicklung
Analyse zum Konfliktpotenzial einer notwendigen
Zusammenarbeit

NICOLE ZAMINER MICHAEL WAGNER SYBILLE
KANNEWISCHER

Die Individualität der Kinder und
Jugendlichen und die Komplexität
ihrer Behinderungen sowie der behin-
dernden Bedingungen begründen die
Notwendigkeit einer intensiven inter-
disziplinären Zusammenarbeit. Dia-
gnostische Fragestellungen und die
Erstellung von Förderplänen erfordern
Teamarbeit. Diese birgt allerdings auch
ein erhebliches Konfliktpotenzial, Ab-
stimmungsprozesse und Konsensfin-
dungen sind notwendig.

Inwieweit Teamstrukturen aufgebaut
werden können, hängt zum einen von
den individuellen Charakteristika und
Qualifikationen der Teampartner(innen)
ab, zum anderen von den organisatori-
schen und institutionellen Zusammen-
hängen. Günstige Arbeitsbedingungen
führen meist zu mehr Zufriedenheit und
somit zu besseren Ausgangsbedingun-
gen für das Gelingen von Teamarbeit.
Umgekehrt können die Systembedin-
gungen, wie rechtliche Vorgaben und
verfügbare Ressourcen, erschwerend in
den Prozess der Teamentwicklung
einwirken (vgl. JACOBS 2005, 75;
WOCKEN 1991, 21).

In der arbeits-, wirtschafts- und
organisationspsychologischen Literatur
findet eine intensive Auseinanderset-
zung mit der Thematik statt. Vielfältige
Faktoren werden genannt, die auf die
Teamentwicklung und Teamarbeit einen
positiven bzw. negativen Einfluss aus-
üben können. Es stellt sich allerdings
die Frage der Übertragbarkeit dieser
Konzepte auf die Teamarbeit im päda-
gogischen Kontext. Während für die
interdisziplinäre Teamarbeit in der
Frühförderung und für die Kooperation
in Integrationsklassen allmählich Er-
kenntnisse aus Forschungsergebnissen
vorliegen (vgl. HÖFER & BEHRIN-
GER 2002; HUBER 2000; ISKENIUS-

EMMLER, NUSSBECK & HAUSTEIN
2003; JACOBS 2005; WOCKEN 1988)
wurde die Teamarbeit in den Klassen
am Förderzentrum mit dem Förder-
schwerpunkt Geistige Entwicklung bis-
lang wenig thematisiert.

Zielsetzung und Fragestellung der
Befragung

Ziel war es zu untersuchen, wie
Teamarbeit von Sonderschullehrkräf-
ten, Heilpädagog(inn)en, Fachlehrer(in-
ne)n, Erzieher(inne)n und den weite-
ren pädagogischen Mitarbeiter(inne)n,
die unmittelbar in einem Klassenteam
zusammenarbeiten, im Hinblick auf
Bereicherungen, Belastungen und die
Beziehungskultur erlebt und bewertet
wird. Ein besonderes Augenmerk wur-
de dabei auf Konfliktpotenziale und
Problembereiche der Zusammenarbeit
gelegt, wobei interessierte, inwieweit
vermutete Konflikte als solche wahrge-
nommen werden und worauf erlebte
Konflikte innerhalb der Klassenteams
letztlich beruhen. Dabei wurde u. a. der
Frage nachgegangen, ob und in wel-
chem Ausmaß der divergierende beruf-
liche Status der Teammitglieder eine
Rolle bei der Wahrnehmung und Bewer-
tung von konfliktfördernden Bedingun-
gen spielt.

Fragebogen 
Um die Fragestellungen überprüfen zu
können, wurde zur Datengewinnung –
in Anlehnung an bestehende Konzep-
tionen – ein Fragebogen entwickelt (vgl.
ADOLPH 2000; HUBER 2000; JA-
COBS 2005; KRIZ & NÖBAUER
2002; REGNET 2001; STRASSMEIER
1990; WOCKEN 1988). Der Fragebogen
bestand aus geschlossenen Fragen mit

festen Antwortvorgaben sowie aus offe-
nen Fragen und gliederte sich in fünf
Teilbereiche:

1. Beziehungskultur im Team:
Beziehungsstrukturen und
Beziehungsprozesse

2. Bereicherungen, Einschränkungen
und Belastungen durch Teamarbeit

3. Einfluss der Rahmenbedingungen
auf die Teamarbeit

4. Erlebte Konflikte in der Teamarbeit

5. Persönliche Angaben

Stichprobe
Aus der Schuldatenbank des bayerischen
Kultusministeriums wurden 30 Förder-
zentren mit dem Förderschwerpunkt
Geistige Entwicklung aus den Regie-
rungsbezirken Oberbayern, Niederbay-
ern und Schwaben ausgewählt. Die
Aussendung der Fragebögen erfolgte
Ende Dezember 2005. Insgesamt wur-
den 300 Fragebögen verschickt; 222
Fragebögen lagen dann zur Aus-
wertung vor. 

Die Zielgruppe der Untersuchung
stellten alle pädagogischen Mitarbei-
ter(innen) dar, die unmittelbar in einem
Klassenteam zusammenarbeiten, wobei
neben dem Schulpersonal ebenso das
Tagesstättenpersonal miteinbezogen
wurde. Alle Berufsgruppen konnten
somit repräsentiert werden. 

Die prozentuale Verteilung der Berufs-
gruppen, die an der Befragung teilge-
nommen haben, wird in Abb. 1 gezeigt.

Ergebnisse

Qualität und Effektivität
der Teamarbeit
Als wesentliche Voraussetzung für das
Gelingen von Teamarbeit gilt eine posi-
tive innere Haltung und Einstellung zur
Zusammenarbeit sowie eine grundsätz-
liche Zufriedenheit der Teammitglieder
bezüglich ihrer Rollen und Aufgaben,

Abb. 1: Beteiligung der Berufsgruppen
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die sie im Team einnehmen bzw. zu
erfüllen haben. Die Effektivität von
Teamarbeit wird an der Arbeitszu-
friedenheit, dem Wissenszuwachs der
einzelnen Teammitglieder und der
Leistung gemessen.

Arbeitszufriedenheit

> Mehr als 90 % der Befragten bestäti-
gen, dass in ihrem Team überwie-
gend eine positive Einstellung zur
Teamarbeit vorliegt.

> 88 % der Befragten geben an, mit der
eingenommenen Rolle im Team
zufrieden zu sein.

> 15 % der Heilpädagogen und 12 %
der Sonderschullehrkräfte sind mit
ihrer Rolle im Team unzufrieden.

Effektivität – Bereicherungen für Mit-
arbeiter(innen) und Schüler(innen)

> Die Arbeit im Klassenteam stellt für
79 % der Befragten eine Bereiche-
rung dar. Die Zusammenarbeit wird
als motivierend und unterstützend
erlebt. Das gemeinsame Tragen von
Verantwortung sowie das Mitdenken
und der Austausch in schwierigen
pädagogischen Situationen werden
u. a. als bereichernd und entlastend
aufgeführt.

Folgende Äußerungen dokumentie-
ren dies:

„Ich erfahre es als Bereicherung für
meine Arbeit, eine junge Kollegin
zu haben. Sie kann wiederum von
meiner praktischen Erfahrung pro-
fitieren.“

„Wir sind ein junges Team. Sehr
motiviert. Jeder lernt vom anderen.“

„Unterschiedliche Ausbildungen
und gegenseitige Wertschätzung
ermöglichen effektives Arbeiten
durch Arbeitsteilung.“

> 75 % der Befragten sehen eine Berei-
cherung für die Schüler(innen) im
Sinne einer ganzheitlichen Förderung
durch komplementäre Stärkenergän-
zung als gegeben. Nach Meinung
einiger Pädagogen besteht besonders
in der gewonnen Mehrperspektivität,
d. h. durch verschiedene Blickwinkel
auf Themen oder verschiedene Sicht-
weisen hinsichtlich des Verhaltens
der Schüler(innen), ein deutlicher
Nutzen für die Arbeit. Als weitere
positive Effekte für die Schüler(in-
nen) werden genannt:

„Verwirklichung großer Projekte“

„Abwechslungsreicherer Unterricht“

> 15 % der Befragten erleben Teamar-
beit als emotional belastend, wobei
es zu gegenseitiger Einschränkung
und vereinzelt zur völligen Boykot-
tierung der Zusammenarbeit kommt.
Starre Teamstrukturen, nach dem
Motto „das haben wir schon immer
so gemacht“, werden als konfliktför-
dernd beschrieben. 

Teilweise werden die unterschiedli-
chen Teams, in denen gearbeitet wird,
vollkommen gegensätzlich erlebt, wie
Anmerkungen der Befragten illustrie-
ren: 

„Bei uns sehr gemischt, einerseits
toll, andererseits ‚hintenrum‘.“

„Ich verweigere nach anfänglichen
Versuchen, Teamarbeit herbeizu-
führen, sowie nach Diskussionen
und Streitereien die Mitarbeit.“

Kooperation im Team

Teamarbeit heißt, kooperativ eine ge-
meinsame Arbeitsaufgabe zu bewältigen,
gemeinsam zu planen und zu handeln
sowie sich gemeinsam für die Ziele ver-
antwortlich zu fühlen. Komplexe An-
forderungen können im Team besser
erfüllt werden als in Form individueller
Herangehensweisen.

> Teamarbeit und somit eine Auflösung
des Einzelkämpfertums sehen 73 %
in hohem Maße als gegeben. 

> Vor allem von Sonderschullehrkräf-
ten und Kinderpfleger(inne)n wird das
gemeinsame Treffen von Vereinbarun-
gen positiv bewertet (über 80 %). 

> 15 % der befragten Pädagog(inn)en
beklagen wenig Engagement zur
Zusammenarbeit und mangelnde
Einsatzbereitschaft. 

> Verstärkt empfinden die Heilpädago-
gischen Förderlehrer(innen) diese
Erschwernisse (22 %).

Dazu ein Heilpädagogischer Förder-
lehrer: „Ich habe das Gefühl, in der
Ausbildung der Sonderschullehrkräfte
wird kein Wert auf Teamarbeit gelegt.
Sie werden zu Einzelkämpfern ausge-
bildet, denen meiner Meinung nach
auch das Gefühl vermittelt wird, nur
das vom Seminarleiter Dargestellte ist
richtig.“

Konfliktpotenziale im Team
Unterschiedliche Aspekte können zur
Konfliktentstehung im Klassenteam bei-
tragen, wobei es nicht unbedingt eine
Konfliktursache an sich gibt, sondern
meist ein Spektrum von konfliktfördern-
den bzw. -auslösenden Bedingungen,
die sich wechselseitig verstärken. Inner-
halb der Veröffentlichungen zur Konflikt-

thematik werden deshalb spezifische
Ursachencluster aufgeführt, zu denen
insbesondere folgende zählen:

> Organisation, Systeme, Strukturen

> grundsätzliche Unterschiede der
Beteiligten hinsichtlich ihrer Ziele,
Einstellungen, Werte und Normen
(pädagogisches Konzept)

> Kommunikationsdefizite und ver-
schiedener Informationsstand

> Persönlichkeitsvariablen
(vgl. u. a. REGNET 2001, 26)

Organisationsbedingte
Konfliktpotenziale

Führen günstige Arbeitsbedingungen
meist zu mehr Zufriedenheit, so können
umgekehrt Systembedingungen erschwe-
rend in den Prozess der Teamentwick-
lung einwirken. Als organisationsbeding-
te Einschränkungen werden folgende
Komponenten genannt (vgl. Tabelle 1):

Es zeichnet sich eine deutliche
Rangordnung ab. Am problematischs-
ten wird die knappe Zeit für Gespräche
und Absprachen eingeschätzt:

> Drei Viertel der Befragten bestätigen
einen diesbezüglichen Mangel.

> Insbesondere Referendare und junge
Sonderschullehrkräfte sehen darin
einen starken Hemmfaktor. Mit stei-
gendem Alter sinkt diese Einschät-
zung kontinuierlich.

Ein Studienreferendar schreibt diesbe-
züglich: 

„Am meisten stört mich die man-
gelnde Zeit für Teamreflexion und
Absprachen. Sollte von mir aus täg-
lich stattfinden. Ist aber aufgrund von
personeller Knappheit schwer einzu-
richten.“

Mangelnde Kommunikationsmög-
lichkeiten erhöhen die Wahrscheinlich-
keit von Missverständnissen. Mögen Ge-
spräche zwischen „Tür und Angel“ für
aktuelle Kurzinformationen hinreichend
sein, können diese kein Ersatz für
Teambesprechungen sein. Folgende Aus-
sagen verdeutlichen diese Problematik: 

„In der Regel hat der Sonder-
schullehrer kaum Stunden in der
Klasse. Absprachen für zwei Stunden
wöchentlich sind sehr schwierig und
oft zeitlich nicht zu bewältigen. Meist
bin ich alleine verantwortlich, ich
gebe die Infos bezüglich der Schüler
und Eltern weiter, wobei die Ge-
spräche oft zwischen Tür und Angel
stattfinden.“ (Heilpädagogischer För-
derlehrer)
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„Aufgrund allgemein zeitlich hoher
Arbeitsbelastung überwiegend ‚Tür-
und Angel-Gespräche‘ statt ausführli-
cher Teamsitzungen.“ (Sonderschul-
lehrkraft)

Ein Sonderschullehrer übernimmt meis-
tens mehrfache Klassenleitungen.

> 72 % der Befragten sehen die mehr-
fachen Klassenleitungen als negativ
für eine Teamarbeit an. Folgende
Aussage einer Heilpädagogischen
Förderlehrkraft verdeutlicht dies: 

„Beim Durchlesen der einzelnen
Punkte kam ich zu dem Resultat,
dass ein weiteres Ausfüllen völlig
sinnlos ist, weil die zuständige
Sonderschullehrkraft in diesem
Schuljahr, wie auch im vergange-
nen, in der Gruppe nicht eine
Sekunde war. Die ganze Planung
usw. bleibt mir. Ich bin mit der
momentanen Rolle vollkommen
unzufrieden.“

> Knapp 80 % des Tagesstättenperso-
nals sehen in der mehrfachen Klas-
senleitung der Sonderschullehrkräfte
einen Hemmfaktor für die Teamar-
beit. Mit zunehmendem Alter nimmt
die Brisanz der Problematik konti-
nuierlich ab und vermutlich eine
Routine hinsichtlich der Koordina-
tion von verschiedenen Teams zu.

In Bezug auf die Schwierigkeiten,
Teambesprechungen zu organisieren und
durchzuführen, werden auch die unter-
schiedlichen Stunden- und Unterrichts-
verpflichtungen des Personals im Klas-
senteam angeführt. 

> Insgesamt 64 % der Befragten sehen
in der unterschiedlichen Stunden-
und Unterrichtsverpflichtung eine
Problematik für die Zusammen-
arbeit.

> Referendare und Sonderschullehr-
kräfte bejahen diese Aussage am
stärksten.

„Schwierigkeiten bei der Vereinba-
rung von Gesprächsterminen –
wann haben alle Zeit?“

Unterschiedliche Anrechnungsbe-
dingungen für Teambesprechungen gel-
ten ebenso als Problembereich. 

„Wichtige Mitarbeiter, z. B. Kinder-
pflegerinnen, können oft nicht an
Teams teilnehmen, weil sie sonst Über-
stunden hätten, die Ihnen nicht gege-
ben (frei) oder bezahlt werden können.
Wenn sie frei bekommen, fehlen sie im
Unterricht.“

„Das Tagesstättenpersonal erhält
die aufgewendete Zeit für Teambe-
sprechungen angerechnet, während das
Schulpersonal (auch alle Teilzeitkräf-
te) im Rahmen ihrer Vorbereitung ver-
pflichtet werden.“

„Therapeutisches Personal wird teil-
weise bevorzugt behandelt, hat mehr
Teamzeit etc. Deshalb gibt es häufig
Teamkonflikte.“

Vergleichskonflikte hinsichtlich der
Vergütung scheinen am Förderzentrum
eine Rolle zu spielen.

> 42 % der Befragten sehen in den
Lohndifferenzen ein Hemmnis für
die Arbeit im Team.

> Vermehrt wird diese Problematik von
den Sonderschullehrkräften (54 %)
wahrgenommen. Eine Sonderschul-
lehrkraft äußert sich diesbezüglich:

„Die Erzieherin fühlt sich ungerecht
behandelt (bezahlt), sie hat auch
Unterricht vorzubereiten und zu hal-
ten, muss zusätzlich Erziehungsbe-
richte schreiben, arbeitet auch nach-
mittags und bekommt weniger Geld.
Das führt zu Neid.“

Als weitere organisationsbedingte Er-
schwernisse zeichnen sich die Größe
und die Beständigkeit der Teams ab.

„In meiner Klasse arbeiten neben
mir acht weitere Kollegen. Die meisten
von ihnen haben eine eigene Klas-
senführung und unterrichten 1 oder
2 Wochenstunden in meiner Klasse.
Eine intensive Teamarbeit wird da-
durch erschwert.“ 

„Zu viel Personal in meiner Klasse,
so dass von Team keine Rede sein
kann.“ 

„Zu viele Leute mit Teilzeit, er-
schweren die Kommunikation und den
Informationsfluss.“

Neben der Teamgröße ist die Dauer
der Mitgliedschaft von Bedeutung. Ein
häufiger Wechsel von Mitgliedern er-
schwert die Arbeit im Team und macht
immer wieder neue Prozesse der Team-
bildung, besonders der Rollen- und
Beziehungsklärung notwendig.

„Problematisch sind die häufig wech-
selnden Teamzusammenstellungen.“ 

„Als negativer Punkt ist aufzufüh-
ren, dass unser Team jährlich neu zu-
sammengestellt wird. Daher schwankt
auch das Klima im Team.“

Eine weitere Problematik bezieht sich
auf die Gleichberechtigung der Team-
mitglieder als Ansprechpartner für
Schüler(innen) und Eltern.

> Die Erzieher(innen) im Schuldienst
sehen sich überwiegend als gleichbe-
rechtigte Ansprechpartner (94 %). 

> Dagegen drücken 43 % der Sonder-
schullehrkräfte und 43 % der Heil-
pädagog(inn)en aus, dass eine
Gleichbehandlung bezüglich der
Elternarbeit in ihrem Team nur
bedingt bzw. gar nicht der Fall ist.
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Tabelle 1: Organisationsbedingte Hemmnisse für die Teamarbeit

Rang Hemmnisse für die Teamarbeit Absolute Häufigkeit in %

1. Mangelnde Zeit für Absprachen und Gespräche 73

2. Mehrfache Klassenleitungen 72

3. Unterschiedliche Anrechnungsbedingungen 64

4. Ungenügende Vorbereitung auf Teamarbeit in der Ausbildung 57

5. Unterschiedliche Vergütung des lehrenden Personals 42

6. Unterschiedlicher rechtlicher Status 32



Die anhaltende Verknappung finan-
zieller Ressourcen im schulischen Be-
reich führt zu einem geringeren Finan-
zierungsrahmen für die personelle
Ausstattung. Über die Verschlechterung
der Rahmenbedingungen wird geklagt: 

„Überbelastung der Mitarbeiter
durch die Schwere der Arbeit. Von
Jahr zu Jahr wird mehr verlangt, sei-
tens der Eltern und seitens der Träger,
da Personalreduzierung bei gleicher
Arbeit. Das wirkt sich auf die Güte
der Arbeit aus.“

„Probleme ergeben sich in der
Überbelastung aller Mitarbeiter durch
schlechte Rahmenbedingungen: Zu
viele Klassen, zu große Klassen,
‚schwierige‘ Schüler, wenig Doppel-
besetzung, steigende Ansprüche an
schriftliche Aufgaben, wie Förder-
pläne, Gutachten, …“

Wie die Aussagen der Sonderschul-
lehrkräfte verdeutlichen, resultiert da-
raus zum einen eine hohe Stress-
belastung der Mitarbeiter(innen), zum
anderen verringern sich automatisch
die Zeitkontingente für Kommuni-
kation und Absprachen. 

Grundsätzliche Unterschiede hinsicht-
lich des pädagogischen Konzepts

Die Heterogenität der Pädagog(inn)en
und damit die vielfältigen Vorstel-
lungen bzgl. des pädagogischen Konzep-
tes erfordern eine pädagogische und
didaktisch-methodische Klärung.

> Für 20 % der Befragten kommt es
zu Spannungen, da kein Konsens
hinsichtlich der Erziehungsstile und
-praktiken gefunden wird.

> Diese Konflikte werden dabei ver-
mehrt im mittleren Altersbereich
von 30 bis 50 Jahren wahrgenom-
men. Die Vermutung liegt nahe, dass
die Erziehungsmethoden bei den
Pädagog(inn)en dieses Altersberei-
ches, anders als bei den bis 30-Jäh-
rigen, welche sich in der Phase der
Ausbildung oder des Berufseinstiegs
befinden, bereits gefestigt sind.

> Diskrepanzen bezüglich der Erzie-
hungsmethoden werden am stärksten
von den Heilpädagogischen Förder-
lehrer(inne)n empfunden (32 %).

> 26 % der Sonderschullehrkräfte und
33 % der Fachlehrer(innen) sehen
Auseinandersetzungen aufgrund un-
terschiedlicher Auffassungen bei pä-
dagogischen Grundfragen. Einzelne
Lehrer(innen) beziehen sich explizit
auf die Zusammenarbeit mit dem
Tagesstättenpersonal, wobei diver-
gierende Vorstellungen bezüglich des

alters- und behinderungsgerechten
Umgangs mit den Schüler(inne)n im
Vordergrund stehen.

Kommunikationsdefizite/verschiede-
ner Informationsstand

Kommunikation fungiert als zentrales
Instrument innerhalb der Bezie-
hungsgestaltung sowie im gesamten
Interaktionsprozess. Absprachen über
Zuständigkeiten und Aufgaben, Klä-
rung von Missverständnissen und Er-
wartungen sowie ein funktionierender
Informationsaustausch sind unerläss-
lich für eine gelingende und störungs-
freie Teamarbeit.

> Knapp 70 % der Befragten erleben die
Kommunikation als positiv. 

> Nach Ansicht von ca. 33 % mangelt
es an klaren Absprachen hinsicht-
lich der Aufgaben- und Arbeitsteilung.

> Vor allem sind es Heilpädagogische
Förderlehrer(innen) (43 %) sowie
Referendarinnen und Referendare
(30 %), denen es im Team deutlich
an Absprachen fehlt. Als ursächlich
wird vor allem der organisatorische
Rahmen genannt, der Absprachen
erschwert. 

> Mit zunehmendem Alter der Befrag-
ten wird der Problematik der knappen
Zeit für Gespräche und der unklaren
Absprachen nicht mehr die Brisanz
eingeräumt wie bei den jüngeren
Befragten. 

> Kommunikationsdefizite in Form
einer langsamen oder unvollständigen
Weitergabe von Informationen wer-
den von 20 % der Befragten angege-
ben, dabei überwiegend in der Alters-
gruppe bis 30 Jahre. Hervorgehoben
wurde die mangelnde Informations-
weitergabe zwischen Schule und
Tagesstätte.

Streitgespräche, Kritik und Konflik-
te sollten in der Teamarbeit erlaubt und
bis zu einem gewissen Grad durchaus
erwünscht sein, solange diese offen und
konstruktiv ausgetragen werden (vgl.
KRIZ & NÖBAUER 2002, 63). Nicht
beseitigte Missverständnisse sowie eine
nicht offene Kommunikation werden
hingegen als ursächlich für soziale
Konflikte gewertet.

> 75 % der Befragten sehen Vertrauen
in ihrem Team als gegeben an, so dass
eine offene Kommunikation möglich
ist. Dabei wird Vertrauen und Offen-
heit innerhalb des Schuldienstes aus-
geprägter erlebt als in der Tagestätte.

> 25 % der Teammitglieder erleben be-
züglich der Offenheit der Kommuni-

kation Einschränkungen, die zum Teil
auf die Angst vor Beurteilung, Kon-
kurrenz und negative Meinungsbil-
dung der anderen Kollegen zurück-
geführt werden. 

> Missverständnisse im Team werden
nach Ansicht von 30 % der Befrag-
ten nur bedingt oder gar nicht an-
gesprochen. Dabei sind es über-
durchschnittlich viele Fachlehrer(in-
nen) (42 %) und Heilpädagog(inn)en
(36 %), die eine diesbezügliche Kom-
munikation vermissen.

Neben dem Ansprechen von Miss-
verständnissen ist ein offener und kon-
struktiver Umgang mit Konflikten un-
erlässlich für die Zusammenarbeit im
Team. Ignorierte und ungelöste Kon-
flikte belasten die Beziehung und damit
die Effektivität des Teams (vgl. ROSEN-
STIEL, MOLT & RÜTTINGER 2005)

> 20 % der Pädagog(inn)en geben an,
dass es in den Klassenteams immer
wieder zu einem Ignorieren von Kon-
flikten kommt.

> Diese Einschätzung wird auch von
den Heilpädagogischen Förderlehrer-
(inne)n und dem Tagesstättenperso-
nal geteilt (26 %). 

Persönlichkeitsvariablen

Welchen Einfluss Persönlichkeitsva-
riablen auf die Teamarbeit und das
Entstehen von Konflikten ausüben,
illustrieren Ergänzungen der Team-
mitglieder. 

„Unterschiedliche Charaktere sind
sowohl bereichernd, können aber
auch Anlass zu Spannungen geben,
z. B. eine Kollegin oder zwei geben
gerne ‚den Ton an‘, andere (ruhigere)
Kolleginnen nehmen sich stark zu-
rück und ecken dadurch auch wieder
an, weil es eventuell als mangelnde
Motivation bzw. Desinteresse ausge-
legt werden kann.“ (Erzieherin Schule/
Tagesstätte)

„Extro- und introvertierte Mitarbei-
ter können sich in ihrer Persönlichkeit
so stark unterscheiden, dass sich per-
sönliche Belastungen daraus ergeben.
Zurückhaltende Kolleginnen können
leicht übergangen werden.“ (Sonder-
schullehrkraft)

Wie diese Aussagen verdeutlichen,
spielen die individuellen Charakter-
eigenschaften eine Rolle für gelingende
Teamarbeit. Vielfach wird deshalb die
Möglichkeit gefordert, sein Team selbst
zu suchen. Eine Heilpädagogische
Förderlehrerin merkt dazu an:
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„Der persönliche Kontakt ist mir
wichtig – vor allem mir mein eigenes
Team zu suchen, mit dem die Zu-
sammenarbeit klappt.“

Eine willkürliche Zusammenstel-
lung von Personal wird als Problematik
gesehen, denn „nicht jede Konstella-
tion ist fruchtbar“.

Neben dem Aspekt der divergieren-
den Extraversion fungieren zudem
Sympathie und Antipathie als wesentli-
che Bedingungsfaktoren für gelingende
Teamarbeit. Eine Lehrkraft schreibt
diesbezüglich:

„Probleme sind möglich, wenn die
Chemie zwischen Personen im Team
nicht stimmt und bei der Perso-
nalabteilung nicht darauf Rücksicht
genommen wird. Professioneller Um-
gang mit persönlicher Ablehnung
gelingt nicht immer und sorgt in man-
chem Team für Dauerzoff.“

Erfolgreiche Teamarbeit hängt neben
dem rein zeitlichen Aspekt von den
angewandten Methoden der Kommuni-
kation ab. Damit Teambesprechungen
effektiv sind, bedarf es grundlegender
Moderationsmethoden. 

> 57 % der Pädagog(inn)en sehen einen
deutlichen Ausbildungs- bzw. Fortbil-
dungsbedarf in Bezug auf Teamarbeit.

> Insbesondere Sonderschullehrkräfte
sehen in einer ungenügenden Vorbe-
reitung starke Hemmnisse für die
Arbeit im Team. Dieser Problematik
wird in der Altersgruppe bis 40 Jahre
die größte Bedeutung zugemessen. 

„Hauptproblem: Thema Teamlei-
tung/-arbeit geht im ersten und zwei-
ten Teil der Ausbildung unter. Das
führt zu einer Überforderung im und
nach dem Referendariat.“

Gewünscht werden u. a. Kenntnisse
und Fertigkeiten bezüglich der zielori-
entierten Gesprächsführung, Supervision
sowie Anleitungen zur Selbstreflexion. 

Konflikterleben

Es wurde nach erlebten Konflikten im
Klassenteam gefragt. Die Ergebnisse
geben zum einen Aufschluss über die
Quantität wahrgenommener Konflikte,
zum anderen über die Inhalte dieser
Konflikte. 

Über zwei Drittel der befragten Mit-
arbeiter(innen) haben in ihrem Team
bereits Konflikte erlebt. Tabelle 2 zeigt
die zwölf meistgenannten Konflikt-
bereiche. 

> In mehreren Klassenteams entstehen
„Machtkämpfe um Zuständigkeiten“
und „Kompetenzstreitigkeiten“, die
mitunter sogar zu einem Schul-
wechsel von Teammitgliedern ge-
führt haben. Diese Konfliktursache
wird überwiegend von Sonderschul-
lehrkräften und Heilpädagog(inn)en
aufgeführt.

> Unterschiede und Auffassungen hin-
sichtlich der Erziehungsstile oder der
Erziehungsmethoden stellen Kon-
fliktanlässe dar:

„Einführung eines Belohnungssys-
tems an einem Tag im Regelunter-
richt ohne Absprache, welches
Moslemschüler ausschließt, hurra!“

> Die Kooperation mit den Eltern wird
durch Konkurrenzdenken, Rivalitä-
ten und Statuskonflikte (z. B. „eigen-
mächtige Elternarbeit durch Kinder-
pflegerin“) erschwert.

> Der unterschiedliche rechtliche Sta-
tus der Mitarbeiter(innen) zeigt sich
in der Nennung von Statuskon-
flikten. 

„Konflikte zwischen Sonderschul-
lehrerin und Kinderpflegerin – da
letztere auf Grund ihrer ‚jahrelan-
gen Erfahrung‘ manchmal recht
eigenmächtig handelt und dies nicht
immer im Sinne der Lehrerin ist.“ 

,,Kinderpfleger und Zivis setzen An-
leitungen nicht um. Aufgrund der
hohen Stundenzahl dieser Personen-
kreise in der Klasse glauben diese
manches besser zu wissen. So ent-
steht eine Eigendynamik.“

> Viele Äußerungen zu erlebten Kon-
flikten beziehen sich explizit auf die
Zusammenarbeit mit der Tagesstätte.
Kompetenzstreitigkeiten, divergie-
rende pädagogische Vorstellungen
und Durchführung von Elternarbeit
stellen Konfliktursachen dar. Eine
spezifische Schwierigkeit ergibt sich
hinsichtlich der gemeinsamen Nut-
zung der Räume und Materialien.
Konfliktreich gestaltet sich zudem
die Organisation von Tagesausflügen:

„Ausflüge werden während der
Unterrichtszeit geplant ohne Rück-
sprache mit der Lehrkraft!“ 

„Wenn sich Schule und Tagesstätte
als Konkurrenzeinrichtungen sehen
und sich die Tagesstätte ganz aus-
drücklich als eigene Einrichtung
profilieren will, wird Zusammen-
arbeit erschwert.“

Diskussion

Interdisziplinäre Teamarbeit gilt als kon-
stituierendes Merkmal des Förderzen-
trums für Geistige Entwicklung, wobei
ihre Notwendigkeit auf mehrere Fak-
toren zurückzuführen ist:

> Selbstverständnis der Schule

> spezifische Erziehungsbedürfnisse
der Schüler(innen)

> Mehrdimensionalität der
Beeinträchtigungen

> Pluralität der erforderlichen
Maßnahmen
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Tabelle 2: Konflikte im Klassenteam

Rang Konflikte im Klassenteam

1. Ungeklärte Kompetenzen/Kompetenzrangeleien

2. Erziehungsdiskrepanzen

3. Unterschiedliche pädagogische Ansichten

4. Nicht-Einhalten/Ignorieren von Absprachen

5. Kommunikationsdefizite/schlechte Absprachen

6. Persönliche Konflikte/Konkurrenz

7. Mangelnde Einsatzbereitschaft/Engagement

8. Elternarbeit

9. Intrigen/Aufhetzen der Schüler/Ausgrenzen

10. Statuskonflikte

11. Zusammenarbeit mit der Tagesstätte

12. Beurteilung von Schülern



Ein Indiz für den Erfolg der prakti-
zierten Teamarbeit ist in der Arbeitszu-
friedenheit der Teammitglieder zu sehen,
in den Bereicherungen und Entlastun-
gen, die sie durch Teamarbeit erfahren.

Die Ergebnisse der Untersuchung
zeigen, dass ein Großteil (90 %) der im
Klassenteam arbeitenden Pädagog(in-
n)en der Teamarbeit positiv begegnet
und den antizipierten Nutzen, wie
Motivation und Unterstützung, daraus
zieht (80 %). Nach Ansicht der Päda-
gog(inn)en profitieren auch die Schüle-
r(innen) in unterschiedlicher Weise von
der Arbeit im Team. Teamarbeit wird
somit zunächst positiv bewertet.

Gleichzeitig wird deutlich, dass sich
auch unterschiedliche Konfliktbereiche
abzeichnen:

> Mangelnde Bereitschaft zur Koope-
ration und zur teaminternen Ab-
sprache wird von verschiedenen
Berufsgruppen unterschiedlich wahr-
genommen.

> Die bestehenden Rahmenbedingun-
gen erschweren eine effektive Zusam-
menarbeit und werden als nachteilig
für Schüler(innen) und Lehrer(innen)
wahrgenommen. 

> Häufig wechselnde Teamzusammen-
setzungen wirken hemmend auf den
Teamentwicklungsprozess. Proble-
matisch wird von den Befragten in
diesem Zusammenhang zudem die
willkürliche Zusammenstellung der
Teams gewertet. „Nicht jede Konstel-
lation ist fruchtbar!“, wie es eine Son-
derschullehrkraft zusammenfasst.

> Beim Fehlen gegenseitiger Sympa-
thie und Wertschätzung ist die
Teamarbeit sehr belastet. Derart
begründete Konflikte werden in der
Untersuchung sehr häufig genannt. 

> Vielfach negativ wirken sich nach An-
sicht der befragten Pädagog(inn)en
die mehrfachen Klassenleitungen der
Sonderschullehrkräfte auf die Team-
arbeit aus. Die Folgen sind Überbe-
lastung der einzelnen Mitglieder,
Verringerung der ohnehin schon
knappen zeitlichen Ressourcen im
Hinblick auf das interdisziplinäre
Gespräch und letztlich eine Erhö-
hung der Kompetenzkonflikte, die
sich u. a. aus dem Dilemma Klassen-
leitung vs. Klassenführung ergeben.

> Die unklare Ausdifferenzierung der
Zuständigkeiten ist die häufigste
Konfliktursache am Förderzentrum
für Geistige Entwicklung.

> Besonders in der mangelnden Zeit
für Gespräche und Absprachen wird
ein starker Hemmfaktor für die Team-
arbeit gesehen. Unterschiedliche

Stundenverpflichtungen und die
divergierenden bzw. teilweise nicht
vorhandenen Anrechnungsmöglich-
keiten für Teambesprechungen er-
schweren eine gemeinsame Ab-
sprache aller Teammitglieder. 

> Kritisiert werden fehlende Ausbil-
dungsinhalte und Kenntnisse zur
zielorientierten Gesprächsführung.

Zusammenfassung und Folgerungen

Wie die Befragung insgesamt zeigt, ist
grundsätzlich eine positive Bereitschaft
zur Teamarbeit am Förderzentrum mit
dem Förderschwerpunkt Geistige Ent-
wicklung festzustellen. Die Arbeit im
Team hat für 80 % der Befragten einen
positiven Effekt. Die Zusammenarbeit
wird als motivierend und unterstützend
erlebt, sie bedeutet eine Bereicherung
für Mitarbeiter(innen) und Schüler(in-
nen). Dementsprechend wird die Arbeits-
zufriedenheit bezüglich der Teamarbeit
als sehr hoch eingeschätzt. Für 73 % der
Befragten stellt die Teamarbeit eine
wichtige Möglichkeit der Auflösung des
„Einzelkämpfertums“ dar.

Einen besonderen Problembereich
der Teamarbeit stellen organisationsbe-
dingte Hemmnisse dar. Der Zeitfaktor,
die oft bestehende mehrfache Klassen-
leitung der Sonderschullehrer(innen),
unterschiedliche Anrechnungsbedin-
gungen und Vergütungen erweisen sich
als belastend. Darüber hinaus werden
der Umgang mit differierenden pädago-
gischen Konzepten und Vorstellungen
sowie Kommunikationsdefizite inner-
halb einer Einrichtung und eines Teams
als problematisch erlebt.

Um diese Konfliktbereiche abzu-
bauen und somit die Teamarbeit
positiv zu unterstützen, erscheinen
nachfolgende Aspekte für die Praxis
wichtig:

> Die Sonderschullehrkraft ist als
Klassenleitung analog zu ande-
ren Schulformen nur für eine
Klasse zuständig.

> Teamsitzungen finden zu festen
und verbindlichen Zeiten statt.

> Teammitglieder haben im Sinne
der Gleichbehandlung die Mög-
lichkeit der gleichen Anrechen-
barkeit von Teamzeiten.

> Zuständigkeiten sowohl inner-
halb einer Einrichtung (z. B.
Tagesstätte – Schule) als auch
innerhalb eines Teams bedürfen
der genauen Absprache und Klä-
rung. Kompetenz- und Kommu-
nikationsschwierigkeiten werden
dadurch verringert.

Die Autor(inn)en:

PD Dr. Michael Wagner

Dr. Sybille Kannewischer

Nicole Zaminer

LMU München, Department für
Pädagogik und Rehabilitation,
Lehrstuhl für Pädagogik bei geistiger
Behinderung und Pädagogik bei
Verhaltensstörungen,
Leopoldstr. 13, 80802 München,
Tel.: (089) 21 80 51 14

kannewischer@lmu.de

KURZFASSUNG

Interdisziplinäre Teamarbeit am Förderzen-
trum mit dem Förderschwerpunkt Geistige
Entwicklung ist in der Individualität der
Kinder und Jugendlichen, der Komplexität
der Behinderungen und der behindernden
Bedingungen begründet. Im Rahmen einer
Studie wurde untersucht, wie Teamarbeit
von Sonderpädagog(inn)en, Heilpäda-
gog(inn)en, Fachlehrer(inne)n, Erzieher(in-
ne)n und weiteren pädagogischen Mitar-
beiter(inne)n erlebt und bewertet wird.
Fragen der Beziehungskultur im Team, Be-
reicherungen und Einschränkungen durch
Teamarbeit, der Einfluss der Rahmenbedin-
gungen und erlebte Konflikte im Team
werden beschrieben. Bei der Befragung
hat sich eine grundsätzlich positive Bereit-
schaft zur Teamarbeit am Förderzentrum
mit dem Förderschwerpunkt Geistige
Entwicklung abgezeichnet. Gleichzeitig
wurden unterschiedliche Konfliktbereiche
und erschwerende Bedingungen deutlich.
Sich daraus ergebende Konsequenzen wer-
den im Sinne eines Ausblicks aufgezeigt.

@

i

> Um die unterschiedlichen kom-
munikativen Kompetenzen zu
stärken, werden Grundfragen der
Kommunikation und zentrale
Elemente und Aspekte der
Teamarbeit als feste Bestandteile
der unterschiedlichen Ausbil-
dungen etabliert. 

> Schlüsselkompetenzen für Team-
arbeit sind immer wieder Gegen-
stand von regelmäßigen Fortbil-
dungen.

> Die Einrichtung bietet die Mög-
lichkeit von Supervision, um
einen offenen und konstruktiven
Umgang mit Konflikten zu unter-
stützen.
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ABSTRACT

Interdisciplinary Teamwork at the
Centre for Special Educational
Needs: Cooperation and its Inherent
Conflict Potential. Interdisciplinary
teamwork at the centre for special edu-
cational needs is unavoidable due to the
individuality of the children and adoles-
cents, the complexity of the disabilities
and the impeding conditions. A study
was conducted to find out how special
education teachers, remedial teachers,
subject teachers, youth care workers and
educational staff experience and evaluate
teamwork. Issues such as relations,
improvements and constraints, the signif-
icance of a general framework, and the
conflicts in the team are described. The
survey shows that there is a positive atti-
tude towards working in a team. At the
same time, however, various areas of
conflict and unfavourable conditions
become apparent. An outlook is given
that deals with the resulting conse-
quences.
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Qualifiziert, motiviert und auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung? Sie suchen eine
anspruchsvolle Aufgabe oder planen Ihren nächsten Karriereschritt? Profitieren Sie von unseren langjährigen
Erfahrungen auf dem Gebiet der Rekrutierung von Fach- und Führungskräften und unseren hervorragenden
Kontakten zu Unternehmen. 

Planen Sie Ihre Zukunft – mit Adveris. Sie sind in Ihrer beruflichen Planung aufstiegsorientiert und bereit, bei
hoher Leistungsbereitschaft mehr Verantwortung zu übernehmen? Die Adveris sucht und vermittelt erfolgreich
für ihre Kunden 

Fach- und Führungskräfte (m/w) 
im Sozial- und Gesundheitswesen
Unser weitreichendes Kontaktnetzwerk und fundierte Marktkennt-nisse verhelfen Ihnen zur maßgeschneiderten
Führungsposition. Durch unsere Kundennähe und langjährige Kontakte zu renommierten Unternehmen profi-
tieren Sie von unserem Insiderwissen und sind dadurch Ihren Mitbewerbern einen Schritt voraus.

Finden Sie mit uns den Job, der zu Ihnen passt. Sie erhalten von uns eine kompetente Beratung und Betreuung
und wichtige Informationen über Ihr zukünftiges Unternehmen. Offenheit und gegenseitiges Vertrauen sind
wesentliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Schließlich geht es um Sie und Ihre
Zukunft. 

Nutzen Sie unverbindlich die Vorteile unserer Bewerberdatenbank. Bei neuen Vakanzen, die Ihrem Profil 
entsprechen, nehmen wir umgehend Kontakt zu Ihnen auf. Absolute Diskretion ist Ihnen zugesichert. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme. 

Senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen – unter Angabe Ihrer beruflichen Ziele, räum-
lichen Flexibilität sowie Ihrer Gehaltserwartung – an:

Die Adveris Unternehmens-
beratung GmbH ist Teil 
der bundesweit tätigen 
CURACON Unternehmens-
gruppe und hat sich 
seit vielen Jahren auf
Dienstleistungen für
Unternehmen und
Organisationen im
Gesundheits- und
Sozialwesen spezialisiert.
Wir fokussieren auf
Beratungsleistungen, die
messbar dazu beitragen,
den Unternehmenserfolg
unserer Kunden zu 
erhalten und zu steigern. 
Mit multi-professionell 
aufgestellten Beraterteams
und als einer der führenden
Branchenspezialisten sind
wir in der Lage, individuell
zugeschnittene Dienst-
leistungen anzubieten und 
passende Antworten auf 
die Herausforderungen 
des Gesundheits- und
Sozialwesens zu geben.

Adveris Unternehmensberatung GmbH 
Personal Services · Birgit Bergmann
Scharnhorststraße 2 · 48151 Münster 
Telefon: 0251/87176-329 · Fax: 0251/87176-350
E-Mail: einstellungssache@adveris.de · www.einstellungssache.de

Anzeige



Ein vergleichender Blick in das
Impressum macht deutlich: Mit der
inhaltlichen und äußeren Neugestal-
tung der Fachzeitschrift der Lebens-
hilfe bildete sich zeitlich parallel mit
den Ausgaben 1–3/2009 ein neues
Redaktionsteam in der Bundesge-
schäftsstelle der Lebenshilfe.

Insbesondere der Wechsel der ge-
schäftsführenden Redaktion von Regina
Humbert (redaktionell verantwortlich
von Ausgabe 1/90 der „alten“ Zeit-
schrift Geistige Behinderung bis Aus-
gabe 1/09 der Teilhabe) zu Dr. Markus
Schäfers (redaktionell verantwortlich
für die Teilhabe ab Ausgabe 3/09) be-
deutet einen Einschnitt im Redak-
tionsalltag.

Dr. Markus Schäfers ist seit Juli 2009
als Referent für die Bundesvereinigung
Lebenshilfe tätig. Er war vorher wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an der TU
Dortmund (Fakultät Rehabilitations-
wissenschaften). Markus Schäfers hat
jetzt die Aufgabe des geschäftsführen-
den Redakteurs der Teilhabe übernom-
men und ist wie folgt erreichbar: Tel.
(0 64 21) 4 91-184, Fax -684, E-Mail:
markus.schaefers@lebenshilfe.de.

Wir bedanken uns an dieser Stelle
herzlich bei Regina Humbert für die
Koordination von über 70 Ausgaben
unserer Fachzeitschrift und wünschen
ihr für den nun beginnenden Ruhe-
stand alles Gute. Unser Dank gilt auch
Ulrike Pigors, die nach ca. acht Jahren
das Redaktionssekretariat verlassen hat.
Gleichzeitig gehen alle guten Wünsche
an Markus Schäfers für eine erfolgrei-
che Gestaltung seiner neuen verant-
wortungsvollen Aufgabe und Tätigkeit
bei der Bundesvereinigung Lebenshilfe.

Der Redaktion gehören des Weiteren
an: Dr. Theo Frühauf (Chefredakteur),
Wilfried Wagner-Stolp (Leiter der Fach-
abteilung Konzepte – an diese Abteilung
ist die Teilhabe organisationsbezogen
angebunden), Roland Böhm (Lebens-
hilfe-Verlag), Andreas Zobel (Referent
für innerverbandliche Fragen).

Dem Redaktionsteam sei gedankt für
die kollegiale Erstellung der Ausgabe
2/09, die weitgehend in Eigenregie
umzusetzen war, da dieser Ausgabe
kein geschäftsführender Redakteur zur
Seite stand. 

Dr. Theo Frühauf (Chefredakteur)
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In eigener Sache …

In der Filmreihe „Behinderte Liebe“ des
Medienprojekts Wuppertal beschreiben
junge Menschen mit unterschiedlichen
Behinderungen offen ihre Erfahrungen,
Wünsche und Ängste zu Liebe und
Sexualität. Die 10- bis 30-minütigen
Dokumentationen (DVD und Video)
sollen als Bildungsmittel der Aufklärung
und Sensibilisierung für junge behin-
derte und nichtbehinderte Menschen
dienen. Themen sind u. a.: Das Erste
Mal, Partnersuche, Verhältnis von Liebe
und Sexualität, Lust und Selbstbefrie-
digung, Geschlechtsrolle und sexuelle
Identität, Homosexualität, Vorurteile
und Diskriminierungen, Verhütung und
Kinderwunsch. Die Filme zeigen, wie
ähnlich die Wünsche und Ängste und
wie unterschiedlich das sexuelle Erle-
ben (auch) bei jungen Behinderten ist,
und stellen die Frage, wie stark sie
sexuell und beziehungsmäßig behindert
sind oder werden.

Einen weiteren Film zum Thema prä-
sentiert pro familia Hessen mit „Liebe
und so Sachen … Ein Liebesfilm der
aufklärt und Spaß macht“. Der 57-mi-
nütige Spielfilm (DVD) soll medialer

Baustein für die sexualpädagogische
Arbeit mit Menschen mit geistiger Be-
hinderung sein, setzt auf einfache Dar-
stellungen und die direkte und emotio-
nale Vermittlung von Sachverhalten
durch Bilder. In den Film integriert sind
animierte Zeichnungen, die körperli-
che Gegebenheiten und sexuelle Vor-
gänge veranschaulichen. Ein Begleitheft
gibt Tipps für den Einsatz des Films und
bietet Pädagog(inn)en, Angehörigen
und Bezugspersonen konkrete Unter-
stützung.

Weitere Informationen
bei den Veranstalterinnen:

„Behinderte Liebe“

Medienprojekt Wuppertal,
Telefon: (0202) 563 26 47

info@medienprojekt-wuppertal.de

www.medienprojekt-wuppertal.de

„Liebe und so Sachen …“

Förderverein von pro familia Hessen,
Telefon: (069) 44 70 62

foerderverein.lv.hessen@profamilia.de

www.profamilia-foerderverein-hessen.de

@

@

i

Filme zu Liebe und Sexualität



Um Menschen mit Behinderungen einen
barrierefreien Zugang zu wichtigen In-
formationen rund um das Thema „Be-
hinderung“ zu ermöglichen, hat das
Bundesministerium für Arbeit und
Soziales das neue Internetportal
www.einfach-teilhaben.de eingerichtet.

Es bietet Informationen und Service-
leistungen für Menschen mit Behinde-
rung und deren Angehörige sowie für
Arbeitgeber und Verwaltungen. Gebün-
delte Informationen zu Themen wie
„Kindheit und Familie“, „Ausbildung

und Arbeit“ und „Finanzielle Leis-
tungen“ sind in Alltagssprache, leich-
ter Sprache sowie Gebärdensprache
abrufbar.

Weitere Informationen:

Bundesministerium für Arbeit und
Soziales

www.einfach-teilhaben.de @

i

Als eine der wesentlichen Schaltstellen
zur Reform der Eingliederungshilfe wird
vielerorts die Weiterentwicklung von
Hilfeplanverfahren genannt, u. a. auch
im aktuellen Forderungskatalog der
fünf Fachverbände für Menschen mit
Behinderung zur Neuausrichtung der
Eingliederungshilfe (siehe www.lebens
hilfe.de). 

Der Deutsche Verein für öffentliche
und private Fürsorge legt nunmehr
„Empfehlungen zur Bedarfsermittlung
und Hilfeplanung in der Eingliede-
rungshilfe für Menschen mit Behin-
derungen“ vor mit der Zielsetzung,
„dass Bedarfsermittlung und Hilfepla-
nung sich zugunsten einer teilhabeori-
entierten und personenzentrierten Ein-
gliederungshilfe weiterentwickeln und

der Konversionsprozess von einem an
Leistungsformen orientierten zu einem
personenzentrierten Unterstützungs-
system voran getrieben wird“. 

In den Empfehlungen wird zunächst
ein Überblick über rechtliche Grund-
lagen und Verfahrensschritte der Hilfe-
planung gegeben. Anschließend werden
zentrale Maßstäbe zur Konzeption, Aus-
wahl, Anwendung und Evaluation von
Instrumenten und Verfahren erläutert: 

> Personenzentrierung und Unabhän-
gigkeit von Leistungs- und Vergü-
tungsformen,

> Mitwirkung, Zielorientierung, ICF-
Orientierung,

> Berücksichtigung von Selbsthilfe
und Sozialraum,

> Lebenswelt- und Lebenslagen-
orientierung,

> Transparenz, Evaluation und
Qualitätssicherung,

> Interdisziplinarität und Multi-
professionalität,

> Fachliche Fundierung und integrierte
Verfahren.

Im Anhang finden sich Kurzinfor-
mationen zu wesentlichen Hilfeplan-
verfahren sowie ein Glossar wichtiger
Fachbegriffe.

Weitere Informationen:

Deutscher Verein für öffentliche und
private Fürsorge e. V.

Michaelkirchstraße 17/18, 10179 Berlin,
Telefon: (030) 62 980-0,
Fax: (030) 62 980-150

info@deutscher-verein.de

www.deutscher-verein.de/
05-empfehlungen/2009/juni

@

i
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Deutscher Verein legt Empfehlungen zur
Bedarfsermittlung und Hilfeplanung vor

„einfach-teilhaben.de“
Neues Internetportal des BMAS

Die Bildungspolitik in Deutschland ist
in Bewegung gekommen. Sie nimmt
momentan einen hohen Stellenwert ein
in der öffentlichen Wahrnehmung und
politischen Diskussion. Die Vielgliedrig-
keit des Schulsystems in Deutschland
wird in Frage gestellt. Schulstruktur-
fragen sind nicht länger tabuisiert. In
diesem Rahmen meldet sich auch die
Lebenshilfe zu Wort mit einem Posi-
tionspapier zur schulischen Inklusion,
einer Fachtagung zum Thema, mit ihrer
positiven Aufnahme der Behinderten-
rechtskonvention und ihrem eigenen
„Visionspapier 2020“. Hier heißt es in
Bezug auf Bildung: „Jeder Mensch hat
unbehinderten Zugang zu inklusiver

Bildung in Kindertagesstätten, Schulen
und Erwachsenenbildung, zu kulturel-
len, spirituellen, sportlichen und Frei-
zeitangeboten. Behinderte Menschen
werden dabei nicht benachteiligt oder
diskriminiert. Unsere Gesellschaft bie-
tet Schutz vor Diskriminierung. Sie
sichert für jeden Menschen ein Recht
auf inklusive allseitige schulische Bil-
dung. Sie gewährt unabhängig von der
jeweiligen Haushaltslage die notwendi-
ge Assistenz, Unterstützung und Mittel
dort, wo sie erforderlich sind.“ 

Die Behindertenrechtskonvention
der Vereinten Nationen und unser
Visionspapier „atmen“ Inklusion. In-
klusion in Bezug auf Schule bedeutet,

dass Eltern zusammen mit ihren Kin-
dern Zugang zu allen Schulformen
haben. Inklusion bedeutet, dass auch
Kinder mit Beeinträchtigung in die
Schule gehen können, die „für sie vor-
gesehen ist“, weil sie im Stadtteil und/
oder nahegelegen ist. Unterstützung wird
dort gewährt, wo alle anderen Kinder
und Jugendliche auch sind.

Die Kultusministerkonferenz hat
aktuell eine Arbeitsgruppe eingesetzt,
um die „Empfehlungen zur Sonderpä-
dagogischen Förderung behinderter
Kinder“ aus dem Jahr 1994 neu zu erar-
beiten. Es gilt, Aussagen zu treffen, die
mit der rechtsverbindlichen neuen UN-
Konvention vereinbar sind. Die Lebens-
hilfe hat ihre Kooperation angeboten
und sich mit einem Positionspapier ein-
gebracht, dass ausgehend von der UN-
Konvention eine inklusive Schule pro-
filiert. Es steht als Download auf unse-
rer Homepage zur Verfügung. Zudem
liegt es auch in gedruckter Form vor
und kann kostenfrei gegen Einsendung

„Gemeinsames Leben braucht
gemeinsames Lernen in der Schule“
Positionspapier der Lebenshilfe



eines mit 1,45 € frankierten DIN-A4-
Briefumschlags angefordert werden. 

Aus dem Inhalt:

> Ausgangspunkt „UN-Konvention über
die Rechte von Menschen mit Be-
hinderung“

> Phasen des schulischen Bildungs-
systems für behinderte Kinder und
Jugendliche in Deutschland: Exklu-
sion, Segregation, Integration, In-
klusion

> Integrative schulische Bildung von
Schülerinnen und Schülern mit
(geistiger) Behinderung in Deutsch-
land

> Inklusion: ein neuer Ansatz

> Inklusion: Risiken und
Fehlentwicklungen

> Die Kraft von Visionen

Ulrich Niehoff

Weitere Informationen:

Bundesvereinigung Lebenshilfe für Men-
schen mit geistiger Behinderung e. V.

www.lebenshilfe.de@

i
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Schülerinnen und Schülern mit Lern-
schwierigkeiten bereiten im Mathema-
tikunterricht insbesondere der Zehner-
übergang und die Orientierung im
Stellenwertsystem des erweiterten Zah-
lenraums erhebliche Schwierigkeiten.
Diesen Problemen des Lernens entspre-
chen dann nicht selten solche des
Lehrens, wenn sich immer wieder von
neuem die Frage stellt, wie die komple-
xe Materie den Lernvoraussetzungen der
Kinder entsprechend gegliedert, aufbe-
reitet und veranschaulicht werden kann.

Die „Arbeitsgemeinschaft Mathema-
tikförderung“, eine Gruppe von Sonder-
schullehrer(inne)n aus Förderzentren für
den Förderschwerpunkt Geistige Ent-
wicklung, hat sich der Aufgabe gestellt,

ein Unterrichtskonzept zu entwerfen,
das insbesondere für den Mathematik-
unterricht an Förderschulen äußerst
wertvoll erscheint. 

Zu den Inhaltskomplexen „Erarbei-
tung des Zahlenraums bis 20/100 ohne
Zehnerübergang“, „Erarbeitung des Zeh-
nerübergangs“ und schließlich „Schrift-
liche Addition und Subtraktion“ werden
in sehr übersichtlicher Form wohl
durchdachte Lernzielkataloge angebo-
ten, die auch gleich entsprechende
didaktisch-methodische Hinweise und
den Verweis auf geeignete Materialien
zur unterrichtlichen Bearbeitung dieser
Ziele mit einschließen.

In einem weiteren Kapitel findet sich
eine umfangreiche Sammlung lernwirk-
samer, klar strukturierter Materialien,
welche wiederum auf die zuvor ausge-
arbeiteten Ziele bezogen sind. Die
Darstellung ist gut gegliedert und ein-
heitlich aufgebaut, Fotos erleichtern
zusätzlich die Orientierung und dienen
dem Leser als Anleitung zur eigenen
Gestaltung von Unterrichtsmaterial.

Die Inhalte des Lehrgangs finden
sich in einem „Lernbegleiter“ wieder,
welcher zur Dokumentation individu-
eller Lernfortschritte herangezogen
werden kann; Kopiervorlagen zur
Erstellung von Materialien und Ar-
beitsblättern runden das überzeugend
konzipierte Werk ab. 

Diese Handreichung leistet somit
einen wichtigen Beitrag zu einem fun-
diert geplanten, gründlich strukturier-
ten und anschaulichen Mathematik-
unterricht, der Schüler(inne)n mit
Lernschwierigkeiten helfen kann, sich
den Zahlenraum bis 100 Schritt für
Schritt zu erschließen.

Michael Häußler, Schwabach

BUCHBESPRECHUNGEN

ARBEITSGEMEINSCHAFT MATHEMATIKFÖRDERUNG

Der Wegweiser durch den
Zahlenraum bis 100
Arbeitsmittel herstellen und lernzielgerecht einsetzen
2008. Buxtehude: Persen. 84 Seiten. 19,90 €. ISBN 978-3-8344-3507-1

Die Geburt eines Kindes mit Entwick-
lungsstörung oder Behinderung bringt
für die Familie eine neue, stets uner-
wartete und schwer vorstellbare Situa-
tion – Wünsche werden enttäuscht und
Lebensperspektiven müssen sich durch
Anpassungsprozesse ändern. Betroffen
sind auch die Beziehungen zu Verwand-
ten und Freunden, für die Geschwister
des behinderten Kindes aber ergeben
sich ganz unmittelbar manche Schwie-

rigkeiten, daneben jedoch auch positi-
ve Möglichkeiten. 

Dies zeigt die vorliegende Darstel-
lung, mit der man einen guten Über-
blick zur neuen Literatur auf diesem
erst seit etwa 30 Jahren in verschiede-
nen größeren Studien bearbeiteten
Problembereich der Familiendynamik
von Menschen mit Behinderung erhält.
Die Verfasserin hat selbst durch eine

bereits 1983 publizierte Untersuchung
sowie mit später noch folgenden Lang-
zeitbeobachtungen dazu beigetragen.
Nun hat sie die wesentlichen Ergeb-
nisse der aktuellen Literatur gesichtet
und kritisch ausgewertet. Dabei erge-
ben sich viele neue Einsichten, aber
auch manche Hinweise auf noch feh-
lende Informationen mit hilfreichen An-
regungen für weiterführende Studien. 

Einleitend wird die Bedeutung der
Geschwisterbeziehung in der individu-
ellen Entwicklung und im gesellschaft-
lichen Kontext aufgezeigt. Allein die
unterschiedliche Aufmerksamkeit, die
Eltern den Kindern zuteil werden las-
sen können, spielt hier eine wichtige
Rolle. Was ein behindertes Kind für die
Familie bedeutet, ist gut bekannt: Wenn
von Belastung, aber auch von Heraus-

WALTRAUD HACKENBERG

Geschwister von Menschen mit
Behinderung
Entwicklung, Risiken, Chancen
2008. München: Reinhardt. 160 Seiten. 19,90 €. ISBN 978-3-497-02025-6
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forderung gesprochen wird, betrifft dies
nur einige Aspekte einer recht komple-
xen Problematik. Bei Interviews wer-
den von Eltern und nicht behinderten
Geschwistern vielfach positive Bewer-
tungen mit dem Hinweis auf persönli-
chen Gewinn gegeben, als bedeutsam
dafür haben mögliche Copingstrategien
sowie unterstützende Ressourcen zu
gelten. Eindrucksvoll wird die Situa-
tion charakterisiert durch das Erleben
von Geschwistern behinderter Kinder
im Spiegel ihrer Zeichnungen beim pro-
jektiven Test „Familie in Tieren“. Ver-
schiedene Untersuchungen, in denen
die Geschwisterbeziehung mit geeigne-
ten Methoden näher analysiert werden
konnte, zeigen eindrücklich, dass es
nicht nur Risiken, sondern auch viele
Chancen für die psychische Entwick-

lung der nicht behinderten Geschwister
gibt. Belastungen entstehen vor allem
bei Selbstüberforderung und durch
Schuldgefühle, auch als Folge von
ungünstigen Einstellungen bzw. fal-
schen Erwartungen seitens der Eltern.
Nach den bisher vorliegenden Ergebnis-
sen ist es möglich, für einzelne Fami-
lien die jeweils gegebene Risikokonstel-
lation anzugeben und somit frühzeitig
Hilfen auch für die nicht behinderten
Geschwister zu organisieren. Dabei
haben sich professionelle Beratung und
Geschwisterseminare bewährt, es hat
sich aber auch die Notwendigkeit auf-
klärender Initiativen als eine allgemein-
gesellschaftliche Aufgabe erwiesen. 

Ein abschließender Ausblick des
überaus informativen, dadurch jedoch

nicht ganz einfach lesbaren Buches
macht deutlich, dass in Zukunft die
Ansichten der behinderten Kinder selbst
vermehrt in die Betrachtungen einbe-
zogen werden sollten, dass ferner die
sozioökonomischen Umstände und der
demographische Wandel zu berück-
sichtigen sind. Längsschnittstudien müs-
sen dazu die erforderlichen Informa-
tionen bringen, auch zur wichtigen
Frage, wer letztlich die Verantwortung
für älter werdende Geschwister mit Be-
hinderung zu übernehmen hat. Für die
Praxis vermittelt das Buch wichtige In-
formationen und hilft dabei, Familien
mit einem behinderten Kind und nicht
behinderten Geschwistern fundiert zu
beraten.

Gerhard Neuhäuser, Linden

Salzberger formuliert nun auf dem
entwickelten Modell basierend spezifi-
sche Forderungen. Diese sollen Anre-
gungen dazu geben, eine „gelingende“
melancholische Begegnung zu verwirk-
lichen sowie Behinderungszustände
abzubauen bzw. zu umgehen, die sich
aus den Befindlichkeitszuständen der
Trägheit und Manie sowohl auf Seiten
des Erziehers als auch des zu Erzie-
henden ergeben. So benennt der Autor
beispielsweise das Ablassen von eige-
nen Erziehungsschemata, die leibliche,
einfühlende Hinwendung und die Suche
nach der subjektiv-sinnvollen Welt des
Kindes; das Ausrichten der Erziehungs-
angebote auf die leiblich-sinnstiftenden
Bedürfnisse, die Förderung der Eigen-
aktivität durch eine materiell leibadäquat
gestaltete Umwelt und das Respektie-
ren von Stereotypien als Ausdrucksme-
dium; das Ermöglichen von kleinen
Unterbrechungen, also sich entziehen
zu dürfen, sowie die Wichtigkeit der
Psychohygiene des Erziehers, um Frei-
räume für das Kind und die Erzie-
hungsperson zu schaffen.

Mit dieser Arbeit ist dem Autor Florian
Salzberger ein inhaltlich interessantes
und durchaus fesselndes Werk gelungen.

Als Hintergrund für seine weiteren
Ausführungen beschäftigt sich Salzber-
ger zunächst mit Grundgedanken der
Phänomenologie und setzt sich mit
fundamentalen Begriffen – das Eigene,
das Fremde, Phänomenstruktur – ausei-
nander. Anschließend beschreibt er die
Begegnung zwischen der Erziehungs-
person und dem Kind mit schwerer
geistiger Behinderung als Fremderfah-
rungsgeschehen, in dem sich geistige
Behinderung mitbedingt durch die
Umwelt erst konstituiert. Anhand der
drei „Erfahrungsschichten der Fremd-
erfahrung“ – Trägheit, Manie und Melan-
cholie als leibliche Bewegungszustände
mit charakterisierenden Befindlichkei-
ten – entwirft Salzberger ein Modell
eines „gelingenden“ Begegnungsgesche-
hens und überträgt es auf die Erzie-
hungswirklichkeit bei schwerer geistiger
Behinderung.

Dabei wird das Stadium der Melan-
cholie, angesiedelt zwischen Trägheit
und Manie, als der Modus der Fremd-
erfahrung für den Erzieher ebenso wie
für den zu Erziehenden herausgestellt,
der einen „gelingenden“ Dialog andeu-
tet: Die melancholische Befindlichkeit
hält Spannung aus, schätzt den ande-
ren als unverfügbares und letztlich
unverstehbares Individuum wert und
bleibt stets schöpferisch.

Das Wissen um das Modell und die
Forderungen kann dabei helfen,
„Selbstdiagnose“ zu betreiben, pädago-
gische Begegnungen zu durchleuchten
und zu verstehen, wie sie zu trägen,
blockierenden oder manisch überstei-
gerten Beziehungen werden können.
Zudem bietet das Modell „Auswege“
aus ungünstigen Begegnungskonstella-
tionen durch leibliche Umpositionierun-
gen an und könnte nützlich dabei sein,
diagnostische Defizite der Schwerst-
behindertenpädagogik aufzuarbeiten.

Mit seinem anspruchsvollen Schreib-
stil und den Bemühungen um die theo-
retische Grundlegung philosophischen
Anspruchs ist „Leib und Melancholie“
jedoch ein Buch, das ein intensives
Einlassen erfordert. Für Leser, die moti-
viert sind, sich mit sich selbst und der
Erziehungswirklichkeit, deren Teil sie
sind und die sie als gemeinsame Welt
gestalten möchten, auseinanderzuset-
zen und tiefer zu verstehen, kann „Leib
und Melancholie“ empfohlen werden.
Das Buch kann als Hilfe dienen, den
Versuch zu wagen, ununterbrochene,
„gelingende“ Begegnungen mit Men-
schen mit schweren geistigen Behinde-
rungen gemeinsam hervorzubringen
und zu wahren.

Carolin Pröger, Würzburg

FLORIAN SALZBERGER

Leib und Melancholie
Erziehungswirklichkeit bei schwerer geistiger Behinderung
2008. Oberhausen: Athena. 188 Seiten. 19,50 €. ISBN 978-3-89896-336-7

Besuchen Sie die Teilhabe
im Internet
| www.lebenshilfe.de/teilhabe.php
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Buchbesprechungen

Gesellschaft für Humangenetik und der
Lebenshilfe – politisch aufzugreifen
und „vor dem Einsatz humangeneti-
scher Diagnoseverfahren grundsätzlich
ein obligatorisches Beratungsgespräch“
zu führen (118). Sie begründet diese
Positionierung damit, in Zeiten der ak-
tuellen Debatten um Einsparungen im
Sozialstaat Ängste abbauen zu können
und somit den übermäßigen Einsatz
diagnostischer Verfahren möglicher-
weise zu reduzieren. 

Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass dieses Werk einen umfassenden
und verständlichen Einblick in die De-
batte ethischer Positionen zum Em-
bryonenschutz und deren Bedeutung
für den gesellschaftlichen Umgang mit
dem Thema Behinderung bietet.

Marianne Hirschberg, Berlin

CAROLINE WOLF

Gegner oder Verbündete im
Lebensschutz?
Die Entwicklung ethischer Positionen deutscher Humangenetiker und
der Bundesvereinigung Lebenshilfe im Vergleich
2008. Frankfurt a. M.: Mabuse. 144 Seiten. 15,– €. ISBN 978-3-940529-14-5

Mit ihrer medizinischen Dissertation
legt Wolf ein Werk vor, das nicht nur für
die Medizin und spezifisch die Human-
genetik bedeutsam ist, sondern auch
für Disziplinen, die sich historisch,
sozialwissenschaftlich und ethisch mit
Fragen von Krankheit, Behinderung
und gendiagnostischen Verfahren be-
fassen. Die Verfasserin vergleicht syste-
matisch ethische Positionen von
Humangenetikern und der Deutschen
Gesellschaft für Humangenetik mit
denen der Bundesvereinigung Lebens-
hilfe unter dem Fokus des vorgeburtli-
chen Lebensschutzes. 

Angelehnt an die Methode der quali-
tativen Inhaltsanalyse und unterstützt
durch ein Experteninterview mit einer
Humangenetikerin und einem Vertreter
der Lebenshilfe untersucht Wolf, inwie-
weit „sich diese beiden Gruppen tat-
sächlich in ihren ethischen Standpunk-
ten und Wertvorstellungen so diametral
gegenüberstehen, wie mancher Mei-
nungsaustausch nahelegt“ (9). Diese
These zugrunde legend analysiert Wolf
nicht nur die veröffentlichen Stellung-
nahmen, sondern befasst sich auch mit
von Humangenetik und Selbsthilfe,
dabei u. a. der Lebenshilfe, gemeinsam
durchgeführten Tagungen. 

Die Thematik der Studie ist zum
einen mit Bezug auf den National-
sozialismus und zum anderen ange-
sichts der bisherigen und zukünftigen
biomedizinischen Entwicklung bedeut-
sam. Der historische Überblick über die
Entstehung beider Organisationen bil-
det den Hintergrund, vor dem die
Autorin die ethischen Grundaussagen,
die Stellungnahmen zur genetischen
Beratung und zur Debatte um den
§ 218a des Strafgesetzbuches (Abtrei-
bung), die Positionen zur Pränatal- und
Präimplantationsdiagnostik und die
Stellungnahmen zum geplanten Gen-
diagnostikgesetz vergleicht und analy-
siert. Hierbei nimmt die Autorin in um-
fangreichem Maße Bezug auf andere
Untersuchungen verschiedener Diszip-
linen. Auch wenn das Fehlen eines
Verweises auf Anne Waldschmidts
(1996) einschlägige Analyse „Das
Subjekt in der Humangenetik. Exper-
tendiskurse zu Programmatik und
Konzeption der genetischen Beratung
1945–1990“ verwundert, ist Wolfs

Untersuchung durch ihre profunde
Kenntnis dieses komplexen und inter-
disziplinären Themengebiets charakte-
risiert.

Das vermutete Spannungsfeld zwi-
schen den Positionen beider Organisa-
tionen lasse sich u. a. daran erkennen,
dass die Lebenshilfe auch die Interes-
sen behinderter Menschen vertritt,
„deren Behinderung mit Methoden der
humangenetischen Diagnostik zwar
vorgeburtlich feststellbar, aber nicht
heilbar ist“ (9). Dieser Hinweis auf die
konkrete Beratungstätigkeit der Lebens-
hilfe für Menschen mit diesen spezifi-
schen Behinderungen macht deutlich,
dass genetischer Diagnostik vorgeburt-
lich entstehender Schädigungen unter-
schiedliche Handlungsweisen – das
Austragen oder Abtreiben – folgen kön-
nen, was wiederum diskriminierende
Implikationen für lebende Menschen
mit diesen Behinderungen haben kann.
Wolf zeigt sich hiermit als ausgespro-
chene Expertin nicht nur des analysier-
ten Diskurses über den Lebensschutz,
sondern auch der vielfältigen Bedeutun-
gen der humangenetischen Beratungs-
und diagnostischen Praktiken – gene-
rell und speziell für Menschen mit
Behinderungen. Beim Lesen der klar
strukturierten und ausführlichen Unter-
suchung entsteht jedoch teilweise der
Eindruck einer geringeren Distanz zu
den Positionen der Humangenetiker, die
möglicherweise auch auf die eigenen
praktischen, beruflichen Erfahrungen
der Autorin zurückzuführen ist. 

Als Ergebnis der Studie stellt die
Verfasserin heraus, dass die Positionen
der Gesellschaft für Humangenetik und
der Lebenshilfe sich wesentlich näher
stehen als vermutet. Unterschiedliche
Einschätzungen und Positionen bestün-
den zwar, unvereinbar seien sie beim
Embryonenschutz und hiermit verbun-
den hinsichtlich Einsatz und Funktion
der Präimplantationsdiagnostik (112 ff.)
ebenso wie bezüglich der Einsatz-
möglichkeiten der Pränataldiagnostik.
Es gäbe jedoch „keine fundamentalen
Wertedifferenzen, die einen Dialog
zwischen der Lebenshilfe und den
Humangenetikern verbieten oder sinn-
los machen würden“ (116). Abschlie-
ßend plädiert die Autorin dafür, die
Forderung beider Organisationen – der

Barow, Thomas

Kein Platz im Volksheim

Die „Schwachsinnigenfürsorge“ in Schweden
1916–1945.
2009. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. 438 Seiten.

Beauftragte der Bundesregierung für die
Belange behinderter Menschen (Hg.)

alle inklusive! 

Die neue UN-Konvention und ihre
Handlungsaufträge. Ergebnisse der Kampagne
alle inklusive!
2009. Berlin. 76 Seiten.

Beauftragte der Bundesregierung für die
Belange behinderter Menschen (Hg.)

Atelier Goldstein 

2008. Berlin. 45 Seiten.

Blesinger, Berit

Persönliches Budget für berufliche
Teilhabe

Dokumentation und Handlungsempfehlungen.
Hg. v. d. Bundesarbeitsgemeinschaft für
Unterstützte Beschäftigung e. V.
2009. Hamburg. 153 Seiten.
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| Arno Koch, nils Euker

Leselupe

Zur Erfassung der erweiterten Lesefähigkeit bei 
Mitarbeiter(inne)n der  Werkstatt für behinderte 
Menschen

1. Auflage 2009, din A4, 16 seiten,

6 Karten mit testmaterialien

isbn: 978-3-88617-532-1; bestellnummer leA 532

10,– E [d]; 18,– sfr.

Zu wissen, was einzelne Mitarbeiter(in nen) können, ist oft hilfreich, manchmal eine 
 Notwendigkeit. Die Kenntnis der aktuellen Lesekompetenz, in einem Spektrum 
vom Bilderlesen bis hin zum Lesen der Buchstabenschrift, ermöglicht eine gezielte 
Unter stützung, z. B. durch die Beschriftung von Schränken oder Getränkeautomaten 
mit Bildern oder Piktogrammen.
Das vorliegende Testverfahren bietet eine zeiteffiziente Einschätzung der erreichten 
Lesestufe, welche die Planung einer gezielten Förderung im Bereich des erweiterten 
Lesens ermöglicht.

| Carolin Emrich, Petra Gromann, Ulrich niehoff

Gut Leben

Persönliche Zukunftsplanung realisieren

2. Auflage: 2009, Ringbuchordner din A4, 2 bände din A5, 104 und 16 seiten,

1 band din A4, 80 seiten, teilweise farbig illustriert, 120 wunsch- bzw. 

 Zielekarten, Cd-ROm mit film und Arbeitsbögen,

isbn: 978-3-88617-523-9; bestellnummer led 523

25,– E [d]; 46,– sfr.

Im Mittelpunkt der Persönlichen Zukunftsplanung steht die Frage, wie eine Person leben 
möchte und welche Unterstützung sie benötigt, um ihre Lebensentwürfe umsetzen 
zu können. Hauptperson und Unterstützer(innen) sollen gemeinsam und spielerisch 
Reali sierungsmöglichkeiten erarbeiten und ausprobieren. Dieses Handbuch mit verschie-
denen Materialien ist eine »Schatzkiste« mit zahlreichen Ideen und methodischen 
Anre gungen für Planungs- und Veränderungsprozesse.
Das vorliegende Testverfahren bietet eine zeiteffiziente Einschätzung der erreichten 
Lesestufe, welche die Planung einer gezielten Förderung im Bereich des erweiterten 
Lesens ermöglicht.

Neu im Lebenshilfe-Verlag

wieder lieferbar

Bestellungen an:

Bundesvereinigung Lebenshilfe 
für Menschen mit geistiger 
Behinderung e. V.

Vertrieb
Raiffeisenstr. 18
35043 Marburg

Telefon: (0 64 21) 4 91-123
Telefax: (0 64 21) 4 91-623
E-Mail: vertrieb@lebenshilfe.de

A N Z E I G E



Bundesvereinigung 
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V.

Raiffeisenstraße 18 
35043 Marburg
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www.lebenshilfe.de
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Stellenanzeigen der Bundesvereinigung Lebenshilfe

Wir setzen uns seit 50 Jahren erfolgreich für Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Angehörigen ein und folgen in der 
 programmatischen Ausrichtung den Leitlinien von Teilhabe und Inklusion.

Wenn Sie unsere dynamische Entwicklung in der Bundesgeschäftsstelle Berlin engagiert mitgestalten wollen, freuen wir uns 
auf Ihre Bewerbung als

Unsere Erwartung: 

•	 Hochschulabschluss 
•	 Wissenschaftliche und fachpraktische Kenntnisse 
•	 Exzellente Fachlichkeit 
•	 Hohe kommunikative Kompetenz in der Zusammenarbeit mit Selbsthilfe, Fachpraxis, Management, Politik und Wissenschaft
•	 Ideenreiches und eigenverantwortliches Arbeiten bei gleichzeitiger Team- und Serviceorientierung 
•	 Wünschenswert sind Erfahrungen in Projekt- und Gremienarbeit 

Unser Angebot:

•	 ein moderner Arbeitsplatz inmitten des Regierungsviertels
•	 Mitarbeit in einem kollegialen Team 
•	 eine leistungsgerechte Vergütung
•	 eine betriebliche Altersversorgung

Sie suchen eine Herausforderung und fühlen sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, deren 
 vertrauliche Behandlung für uns selbstverständlich ist. Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 9. Oktober 2009 an:

Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e. V. 
Frau Rosemarie Vollmerhausen, Raiffeisenstraße 18, 35043 Marburg

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.lebenshilfe.de und bei
Herrn Wilfried Wagner-Stolp (06421/491-186).

Referentin/Referent 
„Frühe Hilfen / Kinder / Jugendliche“

(Vollzeitstelle, unbefristet)

I h r E  A U f g A B E n :

•	 Konzeptentwicklung unter den Vorzeichen von Teilhabe, 
 Inklusion und Sozialraumorientierung 

•	 Management des Fachausschusses „Kindheit und Jugend“ 
und Vernetzung seiner Themen und Projekte 

•	 Mitarbeit in Fachgremien und Projekten auf Bundesebene 
•	 Konzeptionelle Weiterentwicklung der „Komplexleistung 

Frühförderung“ im Kontext Früher Hilfen 
•	 Konzeptionelle Weiterentwicklung von Tagesangeboten für 

Kinder sowie Weiterqualifizierung der Tagespflege 
•	 Konzeptionelle Beiträge zu einer Schule für alle (Inklusive Schule) 
•	 Innovationsbeiträge für den Übergang Schule/Beruf 
•	 Publikation von Fachbeiträgen und Fachinformationen in 

Print- und Internetmedien 
•	 Durchführung von Fachtagungen und Kongressen

Referentin/Referent 
„Teilhabe am Arbeitsleben“

(Vollzeitstelle, zunächst befristet bis 30.06.2011)

I h r E  A U f g A B E n :

•	 Konzeptentwicklung unter den Vorzeichen von Teilhabe, 
 Inklusion und Sozialraumorientierung 

•	 Management des Fachausschusses „Arbeitsleben“ und 
 Vernetzung seiner Themen und Projekte 

•	 Mitarbeit in Fachgremien und Projekten auf Bundesebene
•	 Managementfragen der WfbM 
•	 Sozialwirtschaftliche Fragestellungen 
•	 Innovationsbeiträge zur beruflichen Bildung 
•	 Weiterentwicklung von Angeboten zur Unterstützten 

 Beschäftigung 
•	 Publikation von Fachbeiträgen und Fachinformationen in 

Print- und Internetmedien
•	 Durchführung von Fachtagungen und Kongressen

iSSn 1867-3031 Postvertriebsstück zkz 79986 


